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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

zum Weihnachtsfest
frohe und besinnliche Stunden

zum Jahreswechsel
Dank an alle für Ihre Mitarbeit, 

Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung

für das neue Jahr
Glück, Gesundheit und Erfolg

wünschen Ihnen Ihre Bürgermeister 
im Verwaltungsraum Haslach

 Philipp Saar Thomas Schneider Martin Aßmuth
 Haslach Fischerbach Hofstetten

 Helga Wössner Nicolai Bischler
 Mühlenbach Steinach

 Philipp Saar Thomas Schneider Martin Aßmuth
 Haslach Fischerbach Hofstetten



2 Freitag, 22. Dezember 2023

Notrufe

bereitschaftsDienst 
Der ärzte u. apotheken

Behörden- 
sprechstunden

Notfallrettung/Notarzt (europaweit)  ...............................  112
Feuerwehr  ..........................................................................  112
Polizei  .................................................................................. 110
Krankentransport  .............................................................0781 19222
Polizeirevier Haslach  ............................................................... 975920
Ortenau Klinikum Wolfach  ............................................. 07834 9700
Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim  ................................... 07821 930
Ortenau Klinikum Offenburg  ........................................... 0781 4720
Gift-Notruf  ....................................................................... 0761 19240
Telefonseelsorge  .......................................................... 0800 1110222
(Kostenfrei)

Strom- und Wasserversorgung  .......................................  2621
Störungsdienst Haslach, Bollenbach, Schnellingen
(Stadtwerke Haslach)

Stromversorgung-Störungsdienst- .......................  078212800
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach 
(E-Werk Mittelbaden)

Wasserversorgung -Störungsdienst-  ............... siehe Gemeinde-
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,  ......................  verwaltungen
Steinach  ..................................  Tel. 3848, Mobil: 01757211505
Gasversorgung badenova Störungsdienst  ................. 08002767767

NOTRUFNUMMERN (Notfallpraxis Offenburg)
Mo., Di., Do.: 19–22 Uhr, Fr.: 16–22 Uhr, Sa., So. und gesetzl. 
Feiertage: 8–22 Uhr - unter der Rufnummer 116 117

Ärztlicher und kinderärztlicher Notdienst sowie Augenarzt
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemeinärzte) Tel. 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer: 0761 120 120 00

Tierärztlicher Notdienst: zu erfragen beim Haustierarzt

Apotheken-Notdienst
Notdienst-Wechsel jeweils morgens um 08.30 Uhr.
Freitag, 22.12.2023: Kinzigtal-Apotheke Haslach 
Tel.: 07832 - 34 29, Lindenstr. 5, 77716 Haslach im Kinzigtal 
Samstag, 23.12.2023: Zeder Apotheke Hausach 
Tel.: 07831 - 2 71, Eisenbahnstr. 68, 77756 Hausach 
Sonntag, 24.12.2023: Bären-Apotheke Biberach 
Tel.: 07835 - 81 58, Mitteldorfstr. 8, 77781 Biberach/ Baden 
Dienstag, 26.12.2023: Kloster-Apotheke Haslach 
Tel.: 07832 - 88 89, Klosterstr. 2, 77716 Haslach im Kinzigtal 
Mittwoch, 27.12.2023: Apotheke am Kurgarten Zell 
Tel.: 07835 - 32 33, Hauptstr. 169, 77736 Zell a. H. (Unterharmersbach)
Donnerstag, 28.12.2023: Schloss-Apotheke Wolfach 
Tel.: 07834 - 62 42, Hauptstr. 10, 77709 Wolfach 
Freitag, 29.12.2023: Apotheke zur Eiche Hausach 
Tel.: 07831 - 63 35, Gustav-Rivinius-Platz 1, 77756 Hausach 
Samstag, 30.12.2023: Stadt-Apotheke Zell 
Tel.: 07835 - 50 07, Nordracher Str. 2, 77736 Zell am Harmersbach
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AMTSBLATT DER STADT HASLACH
UND DER GEMEINDEN FISCHERBACH, HOFSTETTEN, 
MÜHLENBACH UND STEINACH.
Herausgeber sind die Bürgermeisterämter. 
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der jeweilige Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt
Bezugspreis Jahresabo in Steinach und Welschensteinach: 21,00 €
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr.
Verlag, Druck, gewerbliche Anzeigen und gewerbliche
Beilagen sowie private Anzeigen: ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & 
Cie GmbH · Marlener Str. 9 · 77656 Offenburg · Telefon 0781/504-14 55 · 
Fax 0781/504-1469 · E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de · www.anb-reiff.de

Haben Sie Ihr Mitteilungsblatt nicht erhalten?
Oder bekommen Sie es unregelmäßig?

Kontaktieren Sie uns mit Name und Anschrift unter:
0781/504-5566 • anb.zustellung@reiff.de

Haslach
Stadtverwaltung Haslach, Tel. 706-0
Montag – Freitag  8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarungen
Internet: http://www.haslach.de Zentrale e-mail: stadt@haslach.de

Notar Dr. Thomas Vogt, 
Am Marktplatz 6, 77716 Haslach
Tel. 992980, Fax: 9929899,  E-Mail: zentrale@notar-vogt.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag  8.30 – 12.00 Uhr 
 Dienstag, Donnerstag, Freitag 14.00 – 16.30 Uhr
 Termine nur nach Vereinbarung

Polizeirevier Haslach
Schwarzwaldstr.16
Tel. 975920 Rund um die Uhr persönlich und
Fax 9759229 telefonisch erreichbar.

Postagentur Haslach  Montag bis Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
 und  15.00 – 18.00 Uhr
Neue Eisenbahnstraße 1  Samstag 09.00 - 13.00 Uhr

TÜV Haslach, Eichenbachstr. 2, Tel. 979340
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
 12.30 - 16.00 Uhr
Fischerbach
Gemeindeverwaltung  Montag bis Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 38  Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 91900  Freitag  8.00 - 13.00 Uhr
Fax 919020   Termine gerne auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten nach telefonischer Vereinbarung 
E-Mail: gemeinde@fischerbach.de · Internet: http://www.fischerbach.de
Freiw. Feuerwehr, Kdt. Markus Schwarze, Mobil: 0151 25388038
Wasserversorgung-Störungsdienst, Bauhof, Mobil: 0175 4075299
Forstrevierleiter Frank Werstein, Tel. 07832-969280, Fax: 07832-977618, 
Mobil: 0162 2535770, E-Mail: Frank.Werstein@ortenaukreis.de

Hofstetten
Gemeinde Hofstetten  Montag-Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 5  Dienstag und Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 07832 91290  Freitag    8.00 - 12.30 Uhr
Fax 07832 912920  
Internet: http://www.Hofstetten.com • E-Mail: gemeinde@hofstetten.com

Mühlenbach
Gemeindeverwaltung  Montag-Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 24  Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Tel. 07832 91180 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 911820   Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach 

telefonischer Vereinbarung gerne möglich.
Internet: http://www.muehlenbach.de • E-Mail: gemeinde@muehlenbach.de

Steinach
Gemeindeverwaltung  Montag - Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Kirchstraße 4 Montag, Dienstag  14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07832 91980 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 919820 Freitag 8.30 - 13.00 Uhr
 
Internet: http://www.steinach.de • E-Mail: info@steinach.de

Ortsvorsteher Xaver Rockenstein, Tel. 0151/70884874 oder 07832/4648
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Forstrevierleiter Günter Schmidt, Tel. 1842, Fax 994127, Handy 01622535777

Postagentur  Mo: 09.00 – 12.00 und 14.30 – 18.00 Uhr
Hauptstraße 17  Di: 09.00 – 12.30 Uhr, Mi: 09.00 – 12.30 Uhr
Tel. 2535  Do: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr
 Fr: 09.00 – 12.30 Uhr, Sa: 09.00 – 12.00 Uhr

Redaktionsschlussänderung 
KW52/Weihnachten

Redaktionsschluss: Freitag, 22.12., 16 Uhr
Erscheinung: Freitag, 29.12.
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Haslach im Kinzigtal

Stadtnachrichten aus Haslach im Kinzigtal. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Philipp Saar
Herausgeber: Stadtverwaltung Haslach · Telefon 07832 706-174 · Telefax 07832 706-178 · stadtnachrichten@haslach.de · www.haslach.de

Texthefte vor Ort oder unter diesem QR Code zum Herunter-
laden und Drucken

Hirtensingen 

Donnerstag, 28. Dezember
um 19.30 Uhr im Goldenen Winkel

Kommen Sie in die weihnachtliche Athmosphäre 
im „Goldenen Winkel“ beim leuchtenden Tannen-
baum, dem Stall, den Schafen, dem wärmenden 
Hirtenfeuer...

Genießen Sie bei Glühwein oder Kinderpunsch 
und dem traditionellen „Duweschneck-Hefege-
bäck“ die alten Haslacher Weihnachtslieder, be-
sinnliche Texte und alpenländische Weisen!

Die Haslacher HIRTENSÄNGER laden Sie, liebe Gäste, 
ganz herzlich zu diesem stimmungsvollen Abend ein!



BÜRGERBLATT HASLACH

4 Freitag, 22. Dezember 2023

Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen 
Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, 
haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden.

Roswitha Bloch

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger von Bollenbach

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr

Gesundheit, Glück und Erfolg

wünscht Ihnen
Ihr

Andreas Isenmann, Ortsvorsteher
sowie der ganze Ortschaftsrat

Frohe 
Weihnachten

Haslacher Dreikönigssänger  Traditioneller Empfang  auf dem Marktplatz 

Die Begrüßung der Haslacher Dreikönigssänger vor 
dem Rathaus am Montag, 01. Januar 2024 pünktlich 
um 15:00 Uhr ist eine wunderbare Gelegenheit, alle 
neun Haslacher Weihnachts- und Hirtenlieder zu hö-
ren, die lebenden Tiere in der Weihnachtskrippe zu 
bestaunen und mit einem Glas städtischem Sekt auf 
das neue Jahr anzustoßen. Seien Sie uns zu dieser 
kleinen Veranstaltung am Neujahrstag herzlich will-
kommen. 
  
Den Haslacher Dreikönigssängern danken wir beson-
ders herzlich für ihren Dienst, der große Freude be-
reitet, Brauchtum erhält und weiterträgt. Der Erlös 
wird den beiden Vereinen „Club 82 e.V.“ aus Haslach 
und dem „Ban Saensuk e.V.“ mit Sitz in Hausach, der 
notleidende Kinder in Thailand unterstützt, zu Gute 
kommen. 
  
Die Damen und Herren des Stadtrates und der Bür-
germeister freuen sich auf Sie! 

Stadtnachrichten
amtlich und aktuell

Verbot von Feuerwerkskörpern an Silvester in der Innenstadt von Haslach  
sowie grundsätzliches Verbot für Himmelslaternen/Fluglaternen  

Wir weisen darauf hin, dass nach § 23 der 1. Sprengstoffverordnung Baden-Württemberg, das Abbrennen pyrotechnischer 
Gegenstände (Feuerwerkskörper u.a.) in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Altersheimen und Fachwerkhäusern, somit also 
auch in der Haslacher Innenstadt, verboten ist. 
Außerdem ist das Steigenlassen von Himmelslaternen/Fluglaternen im gesamten Bundesland Baden-Württemberg auf-
grund der Polizeiverordnung des Innenministeriums verboten. 
  
Stadtverwaltung Haslach
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HABEN SIE NOCH FRAGEN?
Ausführliche Informationen
finden Sie unter:
www.haslach.de/Stellenausschreibungen

STADT HASLACHC
ARBEITEN BEI DERARBEITEN BEI DER

Mitarbeiter Gärtnerei und Hilfskraft gesucht: (m/w/d)

-- Interessanter und abwechslungsreicher Aufgabenbereich

-- Moderne und sehr gut ausgestattete Maschinen und Geräte

-- Fortbildungsmöglichkeiten

-- Leistungsgerechte Vergütung nach TVÖD
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fundsachen

Beim Fundbüro der Stadt Haslach im Kin-
zigtal wurden folgende Fundsachen ab-
gegeben: 
- Halskette (Rathausbriefkasten) 
- einzelner Schlüssel (Foyer Bürgerhaus) 
  
weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter www.haslach.de  / 
Rathaus & Service / Bürgerservice / 
Fundbüro  
  
oder wenden Sie sich bitte an: 
Christina Joos, Tel.-Nr. 07832 706-0 
Mail: joos@haslach.de 
Angelina Wöhrle, Tel.-Nr. 07832 706-142 
Mail: woehrle@haslach.de 

abfall-
beseitigung

Bei Fragen zur Abfallwirtschaft wen-
den Sie sich bitte an:
LRA Ortenaukreis / Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft
abfallwirtschaft@ortenaukreis.de
www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de

Abfallberatung: 0781/805-9600
Gebühren und Behälter: 0781/805-6000

Behälterbestellungen oder -änderungen 
können nur vom Grundstückseigentü-
mer bzw. Verwalter vorgenommen wer-
den.
Hierzu wird die Kundennummer und das 
Leistungskonto benötigt.

Bei der Stadtverwaltung Haslach be-
treut Sie:
Frau Nicola Rossol, Stadtbauamt
Tel.: 07832/706-137, 
Mail: rossol@haslach.de
 
Leerung der Mülltonnen:

Graue Tonne:
den 23.12. in Bollenbach
den 28.12. in Haslach & Schnellingen

Grüne Tonne:
den 28.12. in Schnellingen
den 29.12. in Haslach & Bollenbach

Gelbe Säcke:
den 02.01. in Bollenbach & Schnellingen
den 04.01. in Haslach 
  
Nächste Problemstoffsammlung:
Samstag, den 17.02.2024 
Standort: Markthalle Haslach 
  
Nächster Warentauschtag: 
Samstag, den 09.03. von 13.00 - 16.00 
Uhr 
Standort: Markthalle Haslach 

Abholung von Grünabfällen: 
Dienstag, den 19.11. 
in Haslach, Bollenbach & Schnellingen 
  
Batteriebehälter: 
Rückgabe im Handel oder bei Problem-
stoffsammlung

Korktonne:
Klosterparkplatz (hinter Glascontainer)

Deponie Vulkan (Tel.: 07832/96886):
Mo. bis Fr. 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr  & 
13.00 Uhr bis 16.45 Uhr
sowie Sa. 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
  
Alle Deponien und Wertstoffhöfe 
sind am Fr., den 22.12.2023 ab 12.15 
h geschlossen 
  
Öffnungszeiten Deponie Vulkan über 
Weihnachten und Neujahr 
24. - 26.12.2023   Deponie geschlos-
sen 
27. - 30.12.2023 geöffnet ( zu den obigen 
Öffenungzeiten) 
31.12.2023 + 01.01.2024 Deponie ge-
schlossen 

Stadtbücherei
im bürgerhaus
der stadt haslach

Öffnungszeiten 
Dienstag 14.30 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 19.00 Uhr 
Freitag 14.30 - 18.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr 
Telefon 07832/9182-0 
E-Mail buecherei@haslach.de 

Haslach liest im Advent 
Vom 30.11. - 23.12.23 täglich um 18.00 
Uhr in der Stadtbücherei. 
  
Fr, 22.12.23  
Veronika Timm 
„Als ich die Christtagsfreude holen ging“ 
für Erwachsene 

Urenkopfturm über  
Silvester gesperrt 

Der „Aussichtsturm Urenkopf“ wird aus 
Sicherheitsgründen an Silvesternacht ge-
schlossen. Der Turm ist aus diesem Grund 
durchgehend von 29.12. bis 01.01. ge-
schlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Ab Dienstag 02. Januar wird der Turm 
wieder frei zugänglich sein. 
  

Ihre
Stadtverwaltung Haslach
 

Christbäume 
Der städtische Betriebshof Haslach wird 
am 
Donnerstag, den 11. Januar 2024 im 
Stadtbezirk Haslach

sowie am 
Freitag, den 12. Januar 2024  in den 
Stadtteilen Bollenbach & Schnel-
lingen 
jeweils ab 08.00 Uhr, die ausgedienten 
Christbäume kostenlos einsammeln. 
Es werden nur die Bäume mitgenom-
men, die sich auf der Gemarkung Has-
lach befinden und um 08.00 Uhr
an der Straße zur Abholung bereit lie-
gen. Die Bäume müssen vollständig ab-
geräumt sein. Bäume mit Lametta u.ä. 
werden nicht mitgenommen bzw. dür-
fen nicht abgegeben werden. 
Stadtverwaltung Haslach 
  

standesamtliche
nachrichten

BITTE BEACHTEN!  
Derzeit sind Erledigungen (Urkundenan-
forderung, Kirchenaustritt, Anmeldung 
Eheschließung usw.) auf dem Standes-
amt nur mit Terminvergabe möglich. 
Bitte vereinbaren Sie unter Tel. 706-0 ei-
nen Termin. 
Wir bitten um Verständnis. 
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Sa, 23.12.23 
Miriam und Jörg Mayer 
„Mama Muh feiert Weihnachten“ 
ab 5 Jahren 

Wichtiger Hinweis 
Wir sind auch zwischen den Jahren 
für Sie da! 
Allerdings ist der Rückgabecontai-
ner vom 29.12.23 bis 02.01.24 ge-
schlossen. 
Rückgaben sind dann nur zu unseren 
Öffnungszeiten möglich. 
Wir wünschen allen fröhliche Weih-
nachten und einen guten Start ins 
neue Jahr! 
Das Büchereiteam 

 

Haslach BiG -
Bibliothek der
Generationen

Öffnungszeiten 
Montag 14.30 - 18.00 Uhr 
Dienstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 13.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07832/96093-92 

Wichtiger Hinweis 
Die Bibliothek der Generationen ist 
über die Weihnachtsferien (23.12.22 
- 07.01.23) geschlossen! 
Wem der Lesestoff ausgeht: Die 
Stadtbücherei hat auch während der 
Ferien geöffnet! 
Fröhliche Weihnachten und einen gu-
ten Start ins neue Jahr! 

BiG –
Erwachsenenbildung

Abnehmen mit Genuss! 
Wenn Sie es leid sind, Kalorien oder 
Punkte zu zählen, ständig ein schlechtes 
Gewissen zu haben und für ihre Familie 
extra kochen zu müssen, dann melden 
Sie sich jetzt für das geniale Abnehmpro-
gramm von Lebe leichter an. Im 12-Wo-
chen-Kurs lernen Sie ihre Ernährung um-
zustellen und bekommen Anregungen, 
Ihre Seele in Balance zu bringen. Es ist 
auch für Vielbeschäftigte und Unterweg-
sesser, für Frauen und Männer bestens 
geeignet. 

Start: Mittwoch, 17. Januar 24 um 18.30 
Uhr// Einstieg bis zur 3. Stunde möglich. 
In der Bibliothek im Heinrich-Hansjakob-
Bildungszentrum in Haslach.
Der 12-Wochen-Kurs kostet 138 €, zu-
züglich Buchpaket (Buch + Planer) von 
19,99 €. 
Info und Anmeldung bei Maren Zimper 
per Email: maren@lebeleichter-kinzigtal.
de oder Tel. 0175/5152153 
 

KOMMUNALE 
JUGEND- UND 
SOZIALARBEIT

Jugendarbeit

 

Öffnungszeiten Offene Jugendar-
beit Haslach  
  
Montag 14.00 – 19.00 Uhr 
Dienstag 14.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 19.00 Uhr 
Freitag 14.00 – 19.00 Uhr 
  
Aktuelles zu unseren aktuellen Wo-
chenplänen und wöchentlich wech-
selnden Angeboten 
findet ihr unter Instagram @offene_
jugendarbeit_haslach. 
  
Euer Team der Offenen Jugendarbeit 
Haslach 

schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit am Bildungszen-
trum Haslach 
Beratung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte 
Gesamtleitung und Sekundarstufe 
Bei dringenden Anliegen bitte Frau 
Ehret kontaktieren 
WhatsApp für Schülerinnen und Schüler: 
0157 35333115 
Grundschule
Frau Ehret
07832 9754 169
ehret@haslach.de 
  
 

INTEGRATIONSARBEIT

Die Integrationsbeauftragte ist die zen-
trale Anlaufstelle jeglicher Integrations-
bemühungen in Haslach.

Kontakt: Integrationsbeauftragte Elena 
Husch  husch@haslach.de 0151 50664785 
oder 07832 5215 
 
Buddys gesucht 
Aktuell suchen wir mehrere deutschspra-
chige Buddys. Bei Interesse melden Sie 
sich bitte an husch@haslach.de oder un-
ter 0151-50664785. 
  
So funktioniert das Buddy-Projekt in 
Haslach 
  
Im Buddy-Projekt möchten wir zugewan-
derte Menschen und deutsche Mutter-
sprachlerInnen zusammenbringen, um 
Freundschaften zu knüpfen, Sprachkom-
petenz zu fördern und Vorurteile abzu-
bauen. Sobald zwei Personen verknüpft 
sind, treffen sich diese Buddys gelegent-
lich, um sich zu unterhalten oder ge-
meinsam etwas zu unternehmen. Zeit-
punkt und Häufigkeit sind dabei den 
Buddys überlassen. 
  
  

Integration durch Freundschaft

Werden Sie jetzt Buddy!
Mehr Informationen unter haslach.de
Anmeldung unter husch@haslach.de

Sprachtandems für deutsche Muttersprachler
und Zugewanderte

DAS BUDDY-
PROJEKT

und Zugewanderte

 

Aus den
kindergärten

Weihnachtsgruß  
Irischer Weihnachtssegen 
„ Gott lasse dich ein gesegnetes Weih-
nachtsfest erleben. 
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit 
du dich auf Weihnachten und die frohe 
Botschaft einlassen kannst. 
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Kindergarten
„arche Noah“

Wieder neigt sich ein erlebnisreiches und 
schönes Jahr dem Ende entgegen. 
Für die gute Zusammenarbeit, für jede 
Mithilfe, Unterstützung und für das ent-
gegengebrachte Vertrauen möchten wir 
uns sehr herzlich bedanken. 
Wir wünschen, im Namen des gesamten 
Kindergartentems, ein frohes und be-
sinnliches Weihnachtsfest mit vielen 
schönen Stunden im Kreise Ihrer Lieben 
sowie ein friedvolles, glückliches und vor 
allem gesundes 2024! 
Eine freudenreiche Weihnachtszeit und 
ein gesegnetes neues Jahr.   
  
Herzliche Grüße 
aus dem Kindergarten „Arche Noah“ 

Mehr Raum für 
Kinder gGmbH

  Waldkindergarten 
Haslach

Liebe interessierte Familien, 
  
spielen Sie mit dem Gedanken, Ihr Kind 
im Waldkindergarten Haslach oder in 
unserer Kinderkrippe „Gassenhüpfer“ 
anzumelden? 
Hätten Sie gerne einen Einblick in un-
seren Tagesablauf? 
Möchten Sie unsere Örtlichkeiten ken-
nenlernen und mit uns Fachkräften spre-
chen? 
  
Dann nutzen Sie unsere Infonachmit-
tage: 
  
Waldkindergarten Haslach: am Mi., 
10.01.24 von 15.00 – 17.00 Uhr am un-
teren Tipiplatz auf dem Schänzle. 
Kinderkrippe Gassenhüpfer: am Do., 
11.01.24 von 16.00 – 18.00 Uhr in der 
Hauptstr. 53 in Haslach.   

Wir beginnen jeweils um 15.00 Uhr bzw. 
16.00 Uhr mit einem Einblick in unseren 
Alltag und klären häufig gestellte Fra-
gen. 
Für die Teilnahme an dieser Veranstal-
tung ist keine Anmeldung erforderlich. 
Bitte beachten: Neue Kinder können bei 
uns ganzjährig unter www.mehr-raum-
fuer-kinder.de/anmeldung .phpange-
meldet werden. 
  
Wir freuen uns auf einen schönen Nach-
mittag mit Ihnen! 
Herzliche Grüße von den Teams des 
Waldkindergartens & der Gassenhüpfer 
 

Musikschule
haslach

Sie brauchen ein Last Minute Weih-
nachtsgeschenk? 
Die Big Band Surprise und die Philhar-
monie am Forum zelebrieren unter der 
Leitung von Peter Stöhr am Samstag, 
den 13. Januar 2024 in der Oberr-
heinhalle Offenburg einige der größ-
ten Pop-Songs aller Zeiten in einem pa-
ckenden sinfonischen Gewand.
Erleben Sie Songs von Whitney Houston, 
Donna Summer, Michael Jackson und 
vielen anderen mit den Sängern Claudia 
Moehrke, Melanie Schäfer und Maik 
Schwendemann. 
Der Vorverkauf hat begonnen. Karten 
gibt es bei allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, online bei Reservix und an der 
Abendkasse. 

 

Gott nehme dir Sorgen und Angst und 
schenke dir neue  Hoffnung. 
Gott bereite dir den Raum, den du 
brauchst und an dem du so sein kannst, 
wie du bist. 
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Stau-
nen über das Wunder der Geburt im Stall 
von Bethlehem. 
Gott mache heil, was du zerbrochen hast 
und führe dich zur Versöhnung. 
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phanta-
sie und Mut, damit du auch anderen 
Weihnachten bereiten kannst. 
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Hei-
ligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. 
Gott segne dich und schenke dir seinen 
Frieden.“ 

Wir sagen von Herzen Danke 
Auf vielfältige Art und Weise erfah-
ren wir immer wieder Unterstützung 
und Mithilfe für unseren Kindergar-
ten. Wir bedanken uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die an-
genehme Zusammenarbeit.  
Zum Jahresende wünschen wir Ih-
nen ein schönes Weihnachtsfest, 
eine ruhige Zeit und ein erfolg-
reiches, gesundes neues Jahr.  
Ihr Kindergartenteam  
aus dem Kath. Stadtkindergarten 
Haslach und Sonja Nitz und Carina 
Schilli 
  
Weihnachtsferien: 
Freitag, den 22.12.2023 – einschl. 
Freitag, 05.01.2024. Erster Kinder-
gartentag: Montag, den 08.01.2024.  

 
Anmeldungen für das Kindergarten-
jahr 2024/25 
  
Wir bitten alle Eltern, deren Kinder im 
Laufe des Kindergartenjahres das 3. Le-
bensjahr vollenden und Eltern, die an 
einem Krippenplatz Interesse haben, sich 
unbedingt in der Zeit vom 22.01.2024 – 
26.01.2024 per Mail zu melden. 
Für Kath. Stadtkindergarten Haslach: s.
nitz@kiga-haslach.de 
Am Samstag, den 27.01.2024 ist unser 
Haus von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr geöffnet 
und interessierte Eltern sind herzlich 
dazu eingeladen, bei uns reinzuschauen. 
Sie können gerne die Räumlichkeiten be-
sichtigen, mit ihrem Kind schon einmal 
„schnuppern“ und mit uns ins Gespräch 
kommen. 
Falls es Ihnen nicht möglich ist, sich per 
Mail zu melden, können sie sich gerne 
mit Frau Nitz in Verbindung setzen. Tele-
fon: 07832 / 97 80 87-0  
Mit freundlichen Grüßen 
Sonja Nitz 
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Außenstelle Haslach
Herr Werner Müller
Im Alten Kapuzienerkloster
Klosterstraße 1, 77716 Haslach
Telefon: 07832 706-174
Telefax: 07832 706-178
Frau Miriam Mayer
0171 8916673
E-Mail: haslach@vhs-ortenau.de
Internet: www.vhs-ortenau.de

VHS Haslach -  
Jetzt anmelden für 2024! 

Auch im neuen Jahr 2024 bietet die vhs 
Ortenau Außenstelle Haslach wieder 
viele interessante Kurse an. 
Sämtliche Veranstaltungen sind auf der 
Homepage der VHS unter www.vhs-orte-
nau.de einsehbar und Annmeldungen 
sind online, telefonisch oder schriftlich 
möglich. Informationen zu den Kursen 
erhalten Sie online oder bei der VHS Has-
lach bei Frau Miriam Mayer, 0171/8916673 
oder per e-mail unter 
haslach@vhs-ortenau.de. 
  
Übersicht über das Kursangebot in Has-
lach im 1. Halbjahr 2024 
08.01.24 STRONG Nation™ 3.0233 HS 
10.01.24 Latin Vital Dance 3.0228 HS 
11.01.24 Piloxing® 3.0236 HS 
15.01.24  Vortrag Haslacher Fasnet  

1.0107 HS 
18.01.24 Qigong 3.0122 HS Z0 
27.01.24  Fastnachtsschminkkurs Kinder 

2.0003 HS 
29.02.24 Kochkurs für Männer 3.0510 HS 
11.03.24 Android Smartphone 5.0108 HS 
13.03.24 Latin Vital Dance 3.0231 HS 
14.04.24  Besichtigung ‚Haus Theres‘ (Ter-

minverlegung vom 17.03.) 
1.0102 HS 

25.03.24  Prüfungsvorbereitung Englisch 
(Terminverlegung vom 14.02.) 
6.0701 HS 

18.04.24  Vortrag Vorsorgevollmacht 
1.0303 HS 

19.04.24  Waldführung für Kinder  
1.1001 HS 

19.04.24 Weinseminar 3.0520 HS 
20.04.24 Erste Hilfe am Kind 3.0408 HS 
25.04.24  Vortrag Patientenverfügung 

1.0304 HS 
27.04.24 Schminkkurs Augen 2.0006 HS 
06.06.24 Qigong im Freien 3.0118 HS 
06.06.24 Qigong im Freien 3.0119 HS 
06.06.24 Qigong im Freien 3.0123 HS Z0 
14.06.24 Gin-Seminar 3.0521 HS 
15.06.24  Schminken für Teenager  

2.0007 HS 
25.06.24  KZ-Gedenkstätte Vulkan  

1.0109 HS 

VHS Haslach -  
Weihnachtsgrüße 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer,

sehr geehrte Interessierte der vhs 
Ortenau, 

wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Ihnen für die Unterstützung und für 

die Treue zur vhs Ortenau und 
wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

von Herzen ein schönes Weihnachts-
fest und für das neue Jahr 2024 
Gesundheit, Zufriedenheit und 

Erfolg. 

Herzliche Grüße, 
Ihr Team der vhs Außenstelle Haslach 

 

Kultur
... im Städtle
... im tal
... im ländle

Kinzigtäler Advent- Tassen  
In der Tourist-Info sind seit Ende Novem-
ber die „Kinzigtäler Advent-Tassen“ er-
hältlich. Wer die Tassen im Winterdesign 
auch für den ganz eigenen Glühwein 
und Kinderpunsch für zuhause haben 
möchte, kann sie für 5,00 € pro Stück in 
der Tourist-Info Haslach erwerben. 

Der besondere Film  
„Wochenendrebellen“ 

Das KinoCenter Rio-Scala  in Haslach 
zeigt am Donnerstag, 28.12.23 um 
19:15 Uhr und Mittwoch, 03.01.24 um 

19:30 Uhr  in der Filmauslese den Film  
„Wochenendrebellen“.
Inhalt: Mirco ist oft abwesend wegen sei-
ner Arbeit. Fatime kümmert sich um das 
Familienleben und erzieht das Baby Lucy 
und den autistischen zehnjährigen Ja-
son. Fatime unterstützt Jason, aber in 
der Schule findet er wenig Verständnis. 
Es wird ihnen geraten, Jason auf eine 
Förderschule zu schicken, was Mirco vor 
eine große Herausforderung stellt, um 
seine Rolle als Vater gerecht zu werden. 
Die Familie schließt einen Pakt: Jason 
verspricht sich in der Schule anzustren-
gen, wenn Mirco ihm dabei hilft, seinen 
Lieblingsfußballclub zu finden. 
  
Des Weiteren wird am Mittwoch, 
27.12.23 um 19:15 Uhr und Dienstag, 
02.01.24 um 19:15 Uhr  nochmals der 
Film „‘Ein Ganzes Leben“ gezeigt. 
  
Tickets unter www.kinohaslach.de 
oder an der Abendkasse. 

geschichte und
brauchtum

„Haslacher  
Drei-König-Singen 2024“ 

Das Drei-König-Singen zum Jahresbe-
ginn 2024 wirft schon wieder seine 
Schatten voraus und ist für die Freunde 
dieses alten Haslacher Brauchtums mit 
positiven Aussichten und Vorfreude ver-
bunden. Durch die Vielzahl von begeis-
terten Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen können wieder alle Haslacher 
Kernstadtgebiete besungen werden. 
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Begonnen wird der sechs Tage andau-
ernde Rundgang schon traditionell am 
01. Januar mit dem Segen durch unseren 
Herrn Pfarrer Lienhard an der Krippe in 
der Kath. Kirche. Anschließend geht es 
an das Haslacher Rathaus, wo sich die 
Gruppe am Neujahrstag um 15.00 Uhr 
einfinden und vor der lebenden Krippe 
alle neun Haslacher Weihnachts- und 
Hirtenlieder zum Besten geben wird. 
Hierzu sind die interessierte Bevölkerung 
sowie alle Gäste recht herzlich eingela-
den. 
  
Der Erlös des Dreikönig-Singen 2023 
wird zum einen dem „Club 82 e.V.“ aus 
Haslach (Freizeitclub mit behinderten 
Menschen) zugutekommen. Der andere 
Teil geht an den Verein „Ban Saensuk 
e.V.“ mit Sitz in Hausach (Verein zur Un-
terstützung notleidender Kinder in Thai-
land). 
  
Eine Besonderheit ist am Dreikönigstag, 
dem 06.01.2024. Mit Rücksicht auf die 
Fasnachtseröffnung am Abend, wird der 
Rundgang durch die Straßen dieses Jahr 
bereits um 12 Uhr beginnen. 
  
Auch die Deikönigsänger brauchen Un-
terstützung für ihren täglichen Einsatz. 
Die Sänger erhalten nach dem 7-stün-
digen Rundgang ein Essen in einer Gast-
wirtschaft in Haslach. Wer die Sänger mit 
einem kleineren Betrag unterstützen 
will, kann dies beim Singen direkt oder 
mit einer Überweisung auf folgendes 
Konto tun: 
Kto.Inh.: „Drei Könige“, Frank Obert, 
IBAN: DE83 6645 1548 0010 8137 08, BIC: 
SOLADES1HAL, Bank: Sparkasse Haslach-
Zell, Spendenzweck: Dreikönigessen. 
  
Und noch etwas Traditionelles: der 
schwarze König darf die Kupfermünzen 
(ein- bis fünf-Cent-Stücke) behalten. 
  
Der detaillierte Wegeplan für 2024 sieht 
dieses Mal wie folgt aus: 
  
Montag, 01. Januar 2024: 

Gruppe I: Innenstadt 
Beginn: 15.00 Uhr Rathaus 
Pfarrgasse - Kirchgasse - Goldgasse - Ad-
lergasse - Mühlenbacherstr. (Nrn. 1 bis 5) 
- Grieshabergasse - Kreuzgasse - Haupt-
str. (Marktplatz bis Nr. 50) - Innerer Gra-
ben (Teil III) - Bachgasse - Metzgergasse 
- Innerer Graben (Teil IV) - Hauptstraße 
(Nr. 3 bis Marktplatz) - Innerer Graben 
(Teil I) - Mühlenbacherstr. (Nrn. 10 und 8) 
- Innerer Graben (Teil II) - Hauptstraße 
(Nrn. 52 und 54) - Grafenstraße (Nrn. 2 
bis 6) 
Gruppe II: Schmelze und Baugebiet 
Brühl 
Beginn: 15.00 Uhr In der Schmelze 1 
In der Schmelze - Ziegelhütte - Pfarrer-
Vetter-Straße - Im Brühl - In der Sägmatt 

- Horst-Prinzbach-Straße - Franz Schmie-
der-Straße – Hebelstraße (rechte Seite) 
  
Dienstag, 02. Januar 2024: 

Gruppe I: Eichenbach (linke Seite) 
und Helgenberg 
Beginn: 15.00 Uhr Ringstraße 33   
Ringstr. (Nrn. 33, 31, 29 und 40 bis 24) - 
Königsbergerstr. - Sommerhaldenweg 1 
- Rudolfstr. (Nrn. 7 bis 1) - Ringstr. (Nrn. 
22, 20, 18, 16) - Klosterstr.13 - Rudolfstr. 
(Nrn. 8 bis 20) - Ludwig-Blum-Str. - Ei-
chenbachstr. (linke Seite Nrn.1 bis 19) - 
Siedlerstr. – In der Frühmess - Am Hel-
genberg 
    
Gruppe II: Breite   
Beginn: 15.00 Uhr Breitestraße 3   
Breitestr. (Nrn. 1 bis 4, 5, 7, 9) - Schubert-
str. - Beethovenstr. (13 bis 1 und 2 bis 6) 
Schulstr. 4 - Haydnstr. - Mozartstr. - Brei-
testr. (Nrn. 6 bis 21) - Sommerhaldenweg 
(Nrn. 5 und 7) - Beethovenstr. 8 - Richard-
Wagner-Str. - Schulstr. (Nrn. 10 und 7 bis 
1) – Sommer-haldenweg (Nrn. 10 bis 4) 
    
Mittwoch, 03. Januar 2024: 
  
Gruppe I: Laute rbachergasse /
Sandhaasenhalde   
Beginn: 15.00 Uhr Buchenstraße 3   
Buchenstraße (Nrn 3/5) - Lindenstr. (Nrn. 
1 bis 5, 2 bis 52) - Ahornstr. (Nrn. 1 bis 3 
und 2 bis 16) - Holderweg - Buchenstr. 
(linke Seite) - Ahornstr. (Nrn. 5, 7) - Bir-
kenstr. - Lindenstr. (Nrn 7 bis 25 und 54 
bis 76) - Sandhaasenhalde - Tannenstr. 
    
Gruppe II: Rotkreuz-Gebiet (linke 
Seite)   
Beginn: 15.00 Uhr Grafenstraße 25 
Grafenstr. (rechte Seite Nrn. 25 bis 9) - 
Bergstr. (rechte Seite Nrn. 2 bis 20) - Ot-
to-Göller-Str. (Nrn. 8 bzw. 11 bis 19) - 
Hansjakobstr. - Pfarrer-Albrecht-Str. (Nrn. 
8 bis 1) - Xaver-Hättich-Str. - Rotkreuzstr. 
(linke Seite Nrn. 9 bis 47) - Julius-All-
geyer-Str. (Nrn. 6 bis 1) - 
Dr.-Kempf-Str. - Bergstr. (rechte Seite 
Nrn. 22 bis 32) - Baumeisterstr. (ab Nr. 17 
bzw. 20) -Bergstraße (Nrn. 34 und 36) - 
Buchenstr. (rechte Seite Nrn. 10 bis 18) – 
Eichenweg – Leimengrubweg 
    
Donnerstag, 04. Januar 2024: 
  
Gruppe I: Rotkreuz-Gebiet (rechte 
Seite)   
Beginn: 15.00 Uhr Mühlenbacher-
straße 23   
Mühlenbacherstr. (Nrn. 23 bis 17) - Rot-
kreuzstr. (rechte Seite Nrn. 2 bis 8) - Pfar-
rer-Albrecht-Str. (ab Nr. 9) - Otto-Göller-
Str. (Nrn. 36 bis 20) - Rotkreuzstr. (rechte 
Seite Nrn. 12 bis 22) - Josef-Rau-Straße - 
Julius-Allgeyer-Str. (ab Nr. 3 bzw. Nr. 8) - 
Otto-Laible-Str. - Waldseeweg 
    

Gruppe II: Schafsteg/Hofstetterstr./
Bächlewaldweg   
Beginn: 15.00 Uhr Am Schafsteg 2   
Am Schafsteg (Nr. 2) - Schillerstr. - Kol-
pingstr. - Goethestr. (Nrn. 11, 9 und 7) – 
Pfarramt – Am Schafsteg (Nrn. 3 und 1). 
- Am Schafsteg (Nrn. 14,12,10,8,11 und 
13) – Goethestr. (Nrn. 5 bis 1) - Hof-
stetterstr. (Nrn. 17 bis 5 und 2 bis 12) – 
Hofstetterstr. (14 bis 22 und 23 bis 19) - 
Hofstetterstr. (bis Nr. 57) – Bächlewaldweg 
- Hebelstraße (linke Seite Nrn. 1-7)- Le-
benshilfe 
    
Freitag, 05. Januar 2024 
  
Gruppe I: Eichenbach (rechte Sei-
te)   
Beginn: 15.00 Uhr Kloster-Apotheke 
Klosterstr. (rechte Seite) - Eichenbachstr. 
(rechte Seite) - Obere Simon-Fink-Str. - 
Untere Simon-Fink-Str. - Gebelestr. - 
Lippstr. (Nrn. 19 bis 13a) - Lippstr.(Nrn. 10 
bis 1) – Ringstraße (Nrn. 4-1) - Steinacher-
str. (Nrn. 11 bis 1) – Niederhofenweg – 
Ringstraße (Nrn. 5 bis 19) Kampf- 
ackerstraße – Lippstraße 13 - Strickerweg 
– Weiherdamm - Strickerfeld 
    
Gruppe II: Vorstadt   
Beginn: 15.00 Uhr Tagespflege   
Tagespflege - Sandhaasstr. (Nrn. 8 bis 12) 
- Mühlenbacherstr. (Nrn. 9 und 13) - Al-
fred-Behr-Haus – Sozialzentrum Grafen-
str. - Sandhasstr. - Engelstr. - Neue Eisen-
bahnstr. - Schwarzwaldstr. – Gerbergasse 
- Alte Eisenbahnstr. - Allmendgasse - Sei-
lerstr. - Sägerstr. (linke Seite) 
    
Samstag, 06. Januar 2024: 
  
Gruppe I Spießacker/Mühlenstra-
ße/Hausacherstraße   
Beginn: 12.00 Uhr Hausacher Straße 
53   
Hausacherstr. (linke Seite ab Dörfle) – 
Wohnstift Haslach – Alte Hausacher Stra-
ße – Mühlenstraße (ab Mühlenkapelle 
rechte Seite Nrn. 42 bis 6) – Mühlenstra-
ße (linke Seite Nrn. 3 bis 33) – Im Spießa-
cker (Nrn. 24 bis 2) – Mühlenstraße 3a 
    
Gruppe II Bergstraße und Neben-
straßen   
Beginn: 12.00 Uhr Wilhelm-Engel-
berg-Straße 1   
Wilhelm-Engelberg-Str. (Nrn. 1 bis 10) - 
Otto-Göller-Str. (Nrn. 1 bis 7) - Bergstr. 
(linke Seite Nrn. 5 bis 13) - Am Spielplatz 
- Baumeisterstr. (Nrn. 2 bis 18 und 9 bis 
15) - Bergstr. (linke Seite Nrn. 15 bis 23) - 
Buchenstr. (rechte Seite Nrn. 10 bis 2) 
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Stadthallen-
highlightS

Stadthallen-Highlights 
Stadthallen-Highlights 
30.12.  Nacht der 5 Tenöre 
  
07.01.  Hochzeitsmesse zum Win-
terfest - Verkaufsoffener Sonntag 
16./17.01. DRK - Blutspende 
  

Weitere Auskünfte erhalten Sie un-
ter:
Stadtbauamt Haslach
- Hallenverwaltung -
Frau Nicola Rossol
Tel.: 07832/706-137
Fax: 07832/706-139
E-Mail: rossol@haslach.de

Vereins-
nachrichten

 

Redaktionsschlussänderung 
KW52/Weihnachten 

Redaktionsschluss: Freitag, 22.12., 16 
Uhr 
Erscheinung: Freitag, 29.12. 

 

Ortsverband
Haslach

Weihnachts- und Neujahrs-Gruß 
Liebe Mitglieder des CDU-Ortsverbands 
in Haslach, Schnellingen und Bollen-
bach! 
Das Vorstands-Team wünscht Euch allen 
ein ruhiges und friedliches Weihnachts-
fest und einen 
„Guten Rutsch“, verbunden mit allen gu-
ten Wünschen für ein schönes und ge-
sundes neues Jahr 2024. 
Herzliche Grüße 
Ralf Brudy  1. Vorsitzender 

Moto-club
Haslach e.V.

 

 
Das Highlight im Dezember 

 

Förderverein
Fehrenbacherhof e.V.

Liebe Mitglieder des Fördervereins Feh-
renbacherhof, 
auf diesem Weg möchte wir Ihnen herz-
lich für Ihre Mitgliedschaft in unserem 
Verein danken und hoffen auch weiter-
hin auf Ihre Unterstützung für das Ju-
gend- und Freizeitheim Fehrenbacher-
hof in Hofstetten. 

In diesem Sinne ein frohes Weihnachts-
fest und dann einen guten Rutsch nach 
2024 ! 
  
im Namen des Vorstandes 
Helmut Vollmer 
1. Vorsitzender 
  

Freiwillige Feuerwehr
HaslacH

Frohes Fest 
Die Feuerwehr Haslach wünscht der Be-
völkerung, sowie allen Kameradinnen 
und Kameraden erholsame Weihnachts-
tage und einen guten Start in ein glück-
liches und erfolgreiches neues Jahr 2024. 
Bleiben Sie gesund! 
 

Hirtensänger Haslach

EINLADUNG zum HIRTENSINGEN 
im „Goldenen Winkel“ 
am DONNERSTAG, den 28. DEZEMBER 
2023 
Beginn um 19.30 UHR 
Kommen Sie in die weihnachtliche Ath-
mosphäre im „Goldenen Winkel“ beim 
leuchtenden Tannenbaum, dem Stall, 
den Schafen, dem wärmenden Hirten-
feuer... 
Genießen Sie bei Glühwein oder Kinder-
punsch und dem traditionellen „Duwe-
schneck-Hefegebäck“ die alten Hasla-
cher Weihnachtslieder, besinnliche Texte 
und alpenländische Weisen! 
Die Haslacher HIRTENSÄNGER laden Sie, 
liebe Gäste, ganz herzlich zu diesem 
stimmungsvollen Abend ein! 
 

Weihnachtsgruß der Historischen 
Bürgerwehr und Bürgerinnen Has-
lach e.V. 
Auf diesem Weg möchte die Vorstand-
schaft allen Bürgerinnen, Kameraden, 
Angehörige, Freunde und Gönner, ein 
besinnliches und gesegnetes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch sowie ein 
erfolgreiches Jahr 2024 wünschen. Bleibt 
gesund. 
Mit weihnachtlichem Gruß Die Vorstand-
schaft 
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Historischer Verein
Mitgliedergruppe
Haslach e.V.

Vortrag mit Alois Krafczyk - „Die 
Haslacher Fasnet einst und heute“ 
Der Historische Verein läd in Zusammen-
arbeit mit der VHS auf Montag, 15. Ja-
nuar 2024 um 20:00 Uhr zu dem inte-
ressanten Vortrag über die Haslacher 
Fastnacht im  Haus der Musik ein. 
In einer äußerst bunten Bilderreihe geht 
Referent Alois Krafczyk auf die Ursprün-
ge der Fasent in der einst fürstlich für-
stenbergischen Herrschaft Kinzigtal ein 
und beleuchtet dabei insbesondere die 
Entwicklung der Fasent in Hansjakobs 
Geburtsstadt Haslach von seinen urkund-
lich belegten Anfängen der organisier-
ten Fastnacht in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts über die Zeit großer 
Fastnachtsspiele und Bälle bis hinein in 
die Zeit des 21. Jahrhunderts. Die Zuhö-
rer erwartet eine spannende Zeitreise 
mit altem und neuem Bildmaterial und 
gipfelt in der abschließenden Vorfüh-
rung des Stummfilmes zum Fastnachts-
spiel ‚Der Leutnant von Hasle‘, aufge-
führt anno 1928. 
Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßi-
gt fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

Fasentkinder Foto: Alois Krafczyk
 

Kastenkeller
Haslach

Es ist wieder soweit: das SPECIAL-PUB-
QUIZ steht an
Nach dem großen Erfolg der letzten Spe-
cial Pub Quizzes mit jeweils mehr als 250 
Besucher*innen, freuen wir uns darauf 
auch in diesem Jahr am 30.12.2023 mit 
vielen kniffligen Fragen daran anzu-
knüpfen. Wie bereits in den vergange-
nen Jahren wird es wieder eine Tombola 
geben, deren Erlös für einen guten 
Zweck gespendet wird.

Aufgrund des großen Andrangs der letz-
ten Jahre bieten wir in diesem Jahr die 
Möglichkeit, Tische vorab gegen eine 
Spende in Höhe von 10€ zu reservieren. 
Dieses Geld wird ebenfalls in voller Höhe 
der Gesamtspende aus den Tombola Er-
lösen zugrechnet.

Eine Teilnahme ist auch weiterhin ohne 
Tischreservierung möglich, die Plätze im 
Pfarrheim sind jedoch begrenzt. 

Die Größe der Teams wird in diesem Jahr 
auf 8 Teilnehmende begrenzt. Falls ihr 
mehr seid, meldet euch in 2 Teams an.

Die Tischreservierung ist bis zum 
27.12.2023 per Kontoüberweisung oder 
PayPal-Zahlung möglich:

Kontoinhaber: KjG Haslach
IBAN: DE45 6645 1548 0000 6096 04
Betreff: Nachname, Vorname, Anzahl 
Mitspielende, Email/Telefonnummer

Oder per PayPal an schriftfuehrer@kjg-
haslach.de
Betreff: Nachname, Vorname, Anzahl 
Mitspielende, Email/Telefonnummer 
  
Preview-Frage: 
Mona und ihre Großmutter erlangtem 
vor kurzem weltweite Bekanntheit. 
Mona war das schönste Mädchen, küm-
merte sich um einen kleinen Vogel, aber 
war auch sehr sauer. Welche Farbe hat 
Mona? 
 

Katholische
Frauengemeinschaft
HaslacH

Mittwochstreffen mit Frau Weber 
am 27. Dezember 
  
Frau Weber lädt wieder alle Frauen zu 
einem gemütlichen Treffen ein. 
Treffpunkt ist um 18.00 Uhr auf dem 
Kirchplatz. 
Zusammen geht’s dann in eine Haslacher 
Gaststätte, um bei Getränken und Essen 
gemeinsame Zeit zu verbringen. Es wird 
nicht gewandert und nicht mit dem 
Fahrrad gefahren. 
  
  
  

Wie der Stern 
über dem Stall von Bethlehem 

stehen blieb, 
so möge Gott 

sein Licht auch über deinem Leben 
leuchten lassen. 

  
Wie die Engel 

den Frieden auf Erden verkündeten, 
so möge Gottes Friede 

auch dein Herz erfüllen. 

Wie die Weisen aus dem Morgenland 
ihren Weg sogar in dunkler Nacht 

fanden, 
so mögest auch du entdecken, 

dass dein Leben auch auf dunklen 
Wegen 

die Spuren Gottes aufweist. 
  

Wie Maria 
das Wort des Engels 

in ihrem Herzen bewegt hat, 
so möge auch in deinem Herzen 
immer wieder ein Wort von Gott 

lebendig sein. 
  

Wie die Hirten 
in dem neugeborenen Kind 

den Heiland erkannten, 
so mögest auch du Jesus Christus 

als Retter und Erlöser 
für dein Leben erkennen. 

  
Zum Jahresende möchten wir uns recht 
herzlich für Ihre Unterstützung und den 
Besuch unserer Veranstaltungen bedan-
ken und wünschen Ihnen allen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins Neue Jahr! 
  
  
Frauengemeinschaftsmesse am Frei-
tag, 12. Januar 2024  
  
Schon jetzt wollen wir auf die nächste 
Frauengemeinschaftsmesse am Freitag, 
12. Januar um 19.00 Uhr in der kath. 
Stadtkirche St. Arbogast hinweisen. 
  
Zu allen unseren Veranstaltungen sind 
auch Nichtmitglieder herzlichst eingela-
den! 
  
KFD - Team 
   

KlJB Bollenbach-
schnellingen

GLÜHWEIN ZAUBER IN SCHNEL-
LINGEN 
  
die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und 
wir, der Förderverein der KLJB Schnel-
lingen-Bollenbach, möchten mit Ihnen 
den Abend mit einem gemütlichen Um-
trunk ausklingen lassen. 
  
Alle Schnellinger & Bollenbacher, sowie 
Freunde und Bekannte sind herzlich ein-
geladen. 
Für Essen und Trinken ist gesorgt. 
  
Wir freuen uns auf ein paar gesellige 
Stunden mit Euch! 
  
VIele Grüße, 
Die Vorstandschaft sowie Mitglieder des 
Fördervereins der KLJB Schnellingen-Bol-
lenbach  
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Kleintierzuchtverein
Haslach c 70

Der Kleintierzuchtverein bedankt sich 
fürs Jahr 2023 bei allen Mitgliedern, Hel-
fern, Spendern sowie allen die den Ver-
ein in irgendeiner Art und Weise unter-
stützt haben. Wir wünschen euch frohe 
und besinnliche Weihnachten und einen 
Guten Rutsch ins neue Jahr. 
  
Bernd Dold 
1.Vorstand 

Die „rol len de Kaf fee do se“ jeden 
Mittwoch auf dem Haslacher Wo-
chenmarkt   

Die rollende Kaffeedose der Lebenshilfe 
Kinzigtal und Elztal 
Foto: Lebenshilfe Kinzigtal und Elztal

Jeden Mittwoch zum Wochenmarkt fin-
den Sie mitten auf dem Marktplatz die 
„rollende Kaffeedose“ der Lebenshilfe 
im Kinzigtal und Elztal mit ausgesuchten 
Kaffee-Spezialitäten.. Kommen Sie vor-
bei und genießen eine Tasse Kaffee in 
adventlicher Stimmung. 
    
„Volle Kanne Leben“ heißt das Motto 
des jüngs ten Ar beits be rei ches der Le-
bens hil fe.
Das Kaffee-    Mobil bie tet nicht nur at trak-
ti ve Au ßen ar beits plät ze für Menschen 
mit Behinderung, son dern auch le cke re 
Kaf fee spe zia li tä ten.
Wir haben da durch einen wei te ren Ar-
beits be reich ge schaf fen, näm lich dienst-
leis tungs ori en tier tes und haus wirt-
schaft li ches Ar bei ten. 

Narrenverein
Bollenbach e.V.
Ruhmattenschimmel

Besinnliche Weihnachten 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu mit der 
willkommenen Weihnachtsruh. 
Und auch Ihr, ist keine Frage verdient ein 
paar besinnliche und ruhige Tage. 
Allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern 
des Vereins wünschen wir vor allem eins: 
Gesundheit, Glück und alles Gute und 
das zu jeder Minute. 
  
Eure Vorstandschaft 
 

Narrenzunft
Haslach i. K. e. V.

Fasentseröffnung am 06. Januar 
2024   
Die Narrenzunft lädt recht herzlich zur 
diesjährigen Fasentseröffnung ein. Auf-
grund der sehr kurzen Fasent und vielen 
Terminen rund um das 100 jährige Jubi-
läum der VSAN starten wir mit der Fa-
sentseröffnung schon am 06. Januar 
2024 und feiern dieses Mal im Zunft-
haus. 

19:30 Uhr  Verkündigung des Fasent-
Verbots vor dem Gasthaus Kanone 
19:45 Uhr Narro-Taufe am Rohrbrunnen 
20:11 Uhr Feier der Fasentseröffnung 
im Zunfthaus  unter dem Motto „Die 
goldenen 20er Jahre“. 
  
Der Eintritt ist frei! Öffnung des Zunft-
hauses ist um 19:00 Uhr. 
Wir freuen uns auf euren Besuch. 

 
Liebe Wagenbauer, Fußgruppen und 
Umzugsteilnehmer, 
  
bald ist es wieder soweit, s´got degege! 
Unter unserem diesjährigen Fasentmot-
to 
„Die goldenen 20er Jahre“ 
wollen wir mit euch unsere Fasent in 
Hasle feiern. 
  
Besonders freuen wir uns, wenn ihr un-
seren großen Umzug am Fasent-
Sonntag am 11.02.2024 mit euren Wa-
gen und Kostümen bereichert. 
  
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen 
unter info@narrenzunft-haslach.de und 
verbleiben mit närrischen Grüßen. 
Selbstverständlich stehen unser Wagen-
baumeister Jürgen Hünerbein und der 
Narrenrat euch gerne für Rückfragen zur 
Verfügung. 
Also fasst euch ein Herz und tragt dazu 
bei, dass unsere Fasent in Hasle wieder 
ein spektakuläres Ereignis wird. 
Es grüßt euch herzlich 
euer Narrenrat der Narrenzunft Haslach 
i.K. 
 
„Klepperle isch sche ...“ 
Neue Klepperle-Kurse 2024 der Nar-
renzunft Haslach 

Die Narrenzunft Haslach bietet wieder 
die beliebten Klepperle-Kurse für Kinder 
und Erwachsene an. Alle, welche die 
hohe Kunst des „Kleppern“ erlernen 
wollen oder vielleicht einer „Auffri-
schung“ bedürfen, sind dazu herzlich 
eingeladen. 
Termine: 
13.01. / 20.01. / 27.01. / 03.02. 
um 10.30 Uhr Bildungszentrum Haslach 
im Gebäude C 
  



BÜRGERBLATT HASLACH

14 Freitag, 22. Dezember 2023

Für den Unterricht wird eine einmalige 
Kursgebühr von 2,00 Euro erhoben. Es ist 
keine Anmeldung erforderlich. 
Klepperle können vor Ort gekauft wer-
den. 
Ansprechpartner ist die Klepperlemeiste-
rin Ute Reininger, Pfarrer-Albrecht-Stra-
ße 25, Telefon: 3313. 
 

schützenverein
Haslach

Weihnachtsgrüße 
  
Liebe Schützenbrüder, liebe Schützen-
schwestern, liebe Freunde des Schützen-
vereins Haslach e.V. 
Ein ereignisreiches Jahr 2023 liegt bald 
hinter uns. 
Im Namen des gesamten Vorstandes be-
danken wir uns für Euer Engagement 
und den sportlichen Einsatz im vergan-
genen Jahr.  
Wir wünschen Euch und Euren Liebsten 
eine schöne Adventszeit, besinnliche 
Weihnachten und für das Jahr 2024 alles 
erdenklich Gute. 
Euer Vorstand 
 

Schwarzwaldverein
Ortsgruppe haslach
gegr. 1886

Neujahrswanderung am Sonntag, 
den 7.Januar 2024 
Die diesjährige Neujahrswanderung, die 
statt der Weihnachtsfeier stattfindet, 
führt uns zum Schmalzenhof nach Hof-
stetten. Treffpunkt für die Wanderer ist 
am Klosterparkplatz um 12 Uhr. Wir tref-
fen dann so gegen 15 Uhr im Kornkam-
merstüble des Schmalzenhof ein. 
Es wird wieder ein Fahrservice angebo-
ten. Abfahrt ist um 14.30 Uhr ebenfalls 
am Klosterparkplatz. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnah-
me... 
Das Vorstandsteam 

Liebe Mitglieder und Freunde des 
Seniorenwerkes,   
wir danken Ihnen recht herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen. Durch 
ihre Mitgliedschaft und Spenden konn-
ten wir für unsere Senioren wieder ein 
schönes Programm anbieten. 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
herzlichen Dank für die unermüdliche, 
ehrenamtliche Unterstützung. 

Wir werden am 08.01.2024 mit neuem 
Elan in das Jahr 2024 starten und hoffen, 
dass Sie unsere Arbeit auch in Zukunft 
durch Ihren Besuch im „Treff•“ belohnen 
werden. 
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und im Neuen Jahr vor 
allem Gesundheit, viel Glück und Zufrie-
denheit. 
  
Die Vorstandschaft des Senioren-
werkes Haslach e.V. 
   

sportverein
Haslach

Der Sportverein 1911 Haslach e. V. 
wünscht allen:   
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, 
mit der offiziellen Eröffnung des Stadi-
ons im Juli wurde ein Meilenstein ge-
setzt. Nach rund 67 Jahren gehört das 
alte Stadion der Vergangenheit an, eine 
moderne Sportanlage steht unserer Ju-
gend und all unseren Sportlern jetzt zur 
Verfügung. Die Voraussetzungen für 
Training und Spiel sind gegeben, nun 
heißt es, diese Sportanlagen zu nutzen, 
aber auch fürsorglich damit umzugehen. 
Unser erster Dank gilt dem Gemeinderat 
und den Vertretern unserer Stadt für die 
Zustimmung zu dieser weitsichtigen Ent-
scheidung. Unser Dank gilt aber auch al-
len, die den Bau förderten, die ihn finan-
ziell unterstützten oder die in 
irgendeiner Weise mit dazu beigetragen 
haben, dass wir solch ein tollen Stadion 
präsentieren können. 
Unser Dank gilt auch allen, die bei der 
Eröffnung im Juli unsere Feierlichkeiten 
mitgetragen und das vielfältige Pro-
gramm auf die Beine gestellt haben. Das 
Programm war toll, das Angebot breit 
gefächert, leider war es etwas zu heiß. 
Sportlich haben sich unsere Mannschaf-
ten gut geschlagen, das Wort „Abstiegs-
gefahr“ ist derzeit nicht zu hören und 
das alleine ist schon mal positiv. Heraus-
ragend ist bislang jedoch das Abschnei-
den unserer Aktiven im Bezirkspokal, 
denn man muss schon viele Jahre in den 
Geschichtsbüchern zurückgehen, um 
den SVH in einem Halbfinale zu finden. 
Am 30.3.2024 wird dies wieder der Fall 
sein, der SVH muss dann beim SC Kuh-
bach-Reichenbach antreten. Hier erhof-
fen wir natürlich mit der Unterstützung 
unserer Fans einen Erfolg und damit den 
Einzug in das Finale. 
Ein erfolgreiches neues Jahr wünschen 
wir selbstverständlich Ihnen und Ihrer 
Familie und zuvor einige besinnliche und 
erholsame Weihnachtsfeiertage. Bleiben 
Sie gesund und bleiben Sie SVH-Fan. 
  
Jürgen Philipp für die Vorstandschaft des 
SV Haslach 1911 e. V. 

 

Silvester-Cup 
Das Fußballturnier des Silvester-Cups fin-
det am 5. und 6. Januar 2024 statt, das 
9m-Schießen am 6.1.2024. Alle Spielplä-
ne sollen noch vor dem Jahresende zuge-
stellt werden. 
  
Lauftreff „MuM-Läufer“   
Die Laufgruppe des SVH trifft sich jeden 
Mittwoch ab 18.30 Uhr beim Clubhaus. 
Interessierte Läufer sind herzlich will-
kommen. 
  
Badminton   
Jeweils Donnerstag wird von 20.00-22.00 
Uhr in der Eichenbach-Sporthalle Bad-
minton angeboten. Interessierte Gäste 
sind herzlich willkommen. 

 

Stadtkapelle Haslach

Texthefte vor Ort oder unter diesem  
QR Code zum Herunterladen und Dru-
cken.
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Tennis-club Haslach e.V.

Frohe Weihnachten 
Wir wünschen allen Mitgliedern, den El-
tern, Trainern, unseren Freunden, Gön-
nern und Sponsoren ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2024. 
  
Sportliche Grüße 
Eure Vorstandschaft vom Tennisclub Has-
lach  

Tisch-Tennis-club 1963
Haslach e.V.

Die Trainingszeiten sind wie folgt kom-
pakt zusammengefasst: 
  
In der Eichenbachsporthalle:
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Dienstag, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr 
  
  
Erwachsene: 
Dienstag, 20:00 Uhr – 22:00 Uhr 
  
Im Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach: 
  
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Freitag, 19:00 – 22:00 Uhr 

Gerne können Sie jederzeit zum Probe-
training kommen 
Weitere Infos finden Sie auf 
www.ttc-haslach.de 
  
Wir freuen uns auf euch! 

Das letzte Training vor Weihnachten fin-
det am 19.12.2023 statt. 
  
Der TTC wünscht allen Vereinsmitglie-
dern eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr !  
 

„Glückliche Momente 
die wir gemeinsam genießen  
sind die schönsten Geschenke  
des Lebens“ 
  
Liebe Mitglieder! 
Der VdK - Ortsverband Haslach wünscht 
allen Mitgliedern ein frohes, geruhsames 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2024 
Glück, Zufriedenheit und Gesundheit! 
  
Der Vorstand 

Verschönerungsverein
Bollenbach e.V.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. 
Wir wünschen allen Mitgliedern, Gön-
nern und Freunden des Vereins frohe 
und besinnliche Weihnachten, Gesund-
heit und einen guten Start in das neue 
Jahr 2024. 
 

Volleyballclub
Vc 94 Haslach e.V.

Fröhliche Weihnachten und einen 
guten Rutsch! 
  
Wir wünschen allen Mitgliedern und 
Freunden unseres Vereins ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch! 
  
Ein großes Dankeschön an alle, die un-
seren Verein in so vielfältiger Form un-
terstützt und gefördert haben 
  
Ihr VC94 Haslach e.V. 

Ende der Mitteilungen aus HASLACH

Jede Woche
aktuelle Informationen
aus Vereinen, Kirchen,
Gewerbe und Einzelhandel.

Wir sorgen dafür, dass
lokale Nachrichten
dort ankommen, wo sie am
meisten interessieren.

Lesespaß für die ganze Familie!
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Fischerbach

Adventsfeier der Seniorinnen und Senioren
Bei der jährlich stattfindenden Adventsfeier in der Brandenkopfhalle wur-
den die Fischerbacher Seniorinnen und Senioren von Bürgermeister
Thomas Schneider sowie der Hauptansprechpartnerin der Seniorenverei-
nigung Ursula Mair begrüßt.

Zur Unterhaltung hatten die Kinder des „Kleinen Bildungshauses“ anschlie-
ßend ein buntgemischtes Programm vorbereitet.

Den Anfang machte die Fritz-
Ullmann-Grundschule unter der
Leitung von Schulleiterin Melanie
Knödler mit der Aufführung
„Jedes Jahr, wenn Weihnachten
ist“.

Die Wackelzahnkinder der Kinderta-
geseinrichtung „Wunderfitz“ hatten
mit Jana Hartelt und Lorena Bächle
ein kleines Gedicht und einem Tanz
zum Refrain „Stiefel raus, morgen
kommt der Nikolaus“ aufgeführt.

Zum Ausklang des Nachmittags und zur Einstimmung auf die Weihnachts-
zeit wurden mit instrumentaler Begleitung von Kornelia Rauber und Mathis
Vollmer gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.

Wie auch schon im letzten Jahr
übernahmen die Frauen der
Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschland die weihnachtliche
Dekoration und die Bewirtung mit
Kaffee und einer großen Auswahl
leckerer Kuchen. Herzlichen Dank
dafür, auch im Namen der Seniorin-
nen und Senioren.
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amtliche
bekannt-
machungen

fischerbach

Ablesung der Wasseruhren 
zum Jahresende 2023 

Werte Hausbesitzer/innen,  
wie bereits in den letzten Jahren prakti-
ziert, wäre es hilfreich von Ihnen, wenn 
Sie Ihre Wasseruhren selbst ablesen wür-
den. Da die Mitarbeiter des Gemeinde-
bauhofes sehr häufig niemand zu Hause 
antreffen, hat sich dieses Verfahren be-
währt. Wir hätten deshalb die Bitte an 
Sie, dass Sie die unten angeführten Da-
ten bis zum 05.01.2024 an das Rathaus 
weiterleiten. Sie können die Daten wäh-
rend der Öffnungszeiten telefonisch un-
ter 9190-17 durchgeben, per E-Mail an 
annette.buchholz@fischerbach.de sen-
den oder eine schriftliche Nachricht in 
den Rathausbriefkasten einwerfen. 
Ihre Angaben sollten folgende Informa-
tionen beinhalten: 

- Vorname und Name 
- Straße und Hausnummer 
- Nummer der Wasseruhr 
- aktueller Stand 
  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Rathaus geschlossen
Das Rathaus ist am Dienstag, den 
02.01.2024 geschlossen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihre Gemeindeverwaltung

abfall-
beseitigung

Mittwoch, den 27.12.2023 
Graue Tonne 
Donnerstag, den 28.12.2023 
Gelber Sack 
 

aus den
kindergärten

Anmeldewoche für das  
Kindergartenjahr 2024 

Liebe Eltern,   
von Montag, 22. Januar bis Freitag, 
26. Januar können Sie Ihr Kind in un-
serer Einrichtung anmelden. 
Gerne lade ich Sie zu einem persönlichen 
Gespräch ein. 

Bei einem Rundgang stelle ich die Ein-
richtung vor, wobei Sie sich selbst ein 
Bild von unserer Arbeit machen können. 
  
Bitte setzen Sie sich telefonisch un-
ter der Nummer 07832 / 8550 mit mir 
in Verbindung, um einen Anmelde-
termin zu vereinbaren. 

Unsere sechsgruppige Einrichtung 
nimmt Kinder im Alter von einem Jahr 
bis sechs Jahren auf. 
  
Ich freue mich, Sie in unserer Einrichtung 
begrüßen zu dürfen,
Jana Hartelt 
 

Die Fischerbacher Vereine

wünschen ihren Mitgliedern, Sponsoren
und Unterstützer eine

nnliche & schöne Weihnachtszeit sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2023!

wünschen ihren Mitgliedern, Sponsoren
und Unterstützern eine

besinnliche & schöne Weihnachtszeit sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2024!

Die Fischerbacher Vereine

Vereins-
nachrichten

ACHTUNG – vorgezogener Redaktionsschluss! 
Für den Erscheinungstermin am 29.12.2023, gilt ein vorgezogener Redaktions-
schluss.

Wir bitten deshalb alle Schriftführer und Pressewarte der Vereine ihre Texte und 
Berichte für das Bürgerblatt, Ausgabe KW 52 bis Freitag, den 22.12.2023, 
16.00 Uhr in das Redaktionssystem einzustellen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Trachten- und
Volkstanzgruppe
Fischerbach e.V.

TANZKURS 
Bald ist Weihnachten und noch kein Geschenk? Wie wär´s mit gemeinsamer Zeit und 
Bewegung? 
  
Ab Freitag, den 01.03.2024, bietet wir mit dem Ehepaar Baumann aus Hausach 
einen Disco-Fox Tanzkurs für 6 Abende an. Es wird der Grundschritt und entspre-
chende Figuren gelernt.  
Beginn ist um 18:30 Uhr im Dach der Vereine. 

Die Kosten belaufen sich auf 50,- € pro Teil-
nehmer. 
Bitte melden Sie sich bei Annette Buchholz, 
Tel.: 5629 (nachmittags) oder Handy 
0151/41634277 (nachmittags). 
  
Wir freuen uns auf die Anmeldungen 
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Programm

Another Opening Fritz Neuböck

In 80 Tagen um die
Welt

Otto M. Schwarz

Lord Tullamore Carl Wittrock

Ehrungen

Hoch Heidecksburg
Rudolf Herzer
Arrangeur:
Siegfried Rundel

Pause

I got Rhythm
George Gershwin
Arrangeur:
Kunio Fujisaki

Viktor’s Tale
Filmmusik aus „The Terminal“

John Williams
Arrangeur:
Paul Lavender

Solistin:
Bettina Waldmann (Klarinette)

Sax, Wind and Funk
Medley

Arrangeur:
Stefan Schwalgin

Solisten:
Nico Krämer
Sabrina Michelfeit
Klaus Schmid
Dion Hämmerle
Reinhard Scherer
Bernhard Summ
Gerd Brückner

That’s a Plenty
Bert A. Williams
Arrangeur:
Luther Henderson/
John Wasson

Solisten:
Bernd Schmid (Posaune)
Jürgen Isenmann (Horn)
Niklas Summ (Trompete)
Lukas Isenmann (Tuba)
Thomas Michelfeit (Trompete)
Erik Buboltz (Dirigent)
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Leitung: 

MD Thomas Michelfeit 

Samstag,  

23. Dezember 2023 

20 Uhr  

Brandenkopfhalle 
Fischerbach 
 Eintritt: 8€ 

www.trachtenkapelle-fischerbach.de 

MusikTrachtenkapelleFischerbach 

@musikfischerbach 

Musik- und Trachtenkapelle
„Harmonie“ 1919 e.V.
Fischerbach

Ende der Mitteilungen aus FISCHERBACH

Kinderdorfeltern gesucht
Interesse? Sprechen Sie mich an.
Margitta Behnke
Fon +49 30 206491-17,
margitta.behnke@albert-schweitzer.de

www.albert-schweitzer-verband.de©
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

sehr gerne laden wir Sie zum gemeinsamen Neujahrsempfang der Gemeinde und unserer 
Vereine am 14.01.2024 um 11.00 Uhr in die Gemeindehalle ein. In unserem Dorf wird 
ehrenamtliches Engagement vorbildlich gelebt.  

Im Rahmen der gemeinsamen Feier werden wir exemplarisch auch Bürgerinnen und Bürger 
auszeichnen, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl 2023 verdient gemacht haben, 
oder herausragende Leistungen im abgelaufenen Kalenderjahr erbracht haben. Hierzu hatten 
die Vereine und Sie als Bürger Gelegenheit entsprechende Vorschläge einzureichen. Wir freuen 
uns sehr, dass insgesamt wieder zahlreiche verschiedene Vorschläge eingegangen sind. Diese 
wurden von einer unabhängigen Jury diskutiert, kategorisiert und bewertet. Eine 
entsprechende Würdigung haben alle Vorgeschlagenen verdient, denn jede Person leistet auf 
seine Weise einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft. Die von der Jury ermittelten 
Preisträger stehen daher in gewisser Weise auch exemplarisch für die vielen Ehrenamtlichen in 
Hofstetten. 

Herzlichen Dank an die Jury für ihren tatkräftigen Einsatz.  

Dies waren: Elisabeth Kornmaier, Christine Störr, Edgar Mäntele, Stefan Schwendemann, 
Fabian Hofer, Bettina Neumaier und Werner Bauer.  

 

Die gesamte Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 2023 haben sich 67 Personen in Hofstetten 
neu angemeldet. Deshalb freuen wir uns sehr, wenn auch unsere „„NNeeuubbüürrggeerr““ am Empfang 
ebenfalls teilnehmen, schließlich lassen sich so ungezwungen erste Kontakte knüpfen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Freundliche Grüße 

 

gez. Martin Aßmuth     gez. Edgar Mäntele 

Für das Rathaus und dem Gemeinderat  Für die Hofstetter Vereine 

Nachrichten der Gemeinde Hofstetten. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Martin Aßmuth
Herausgeber: Gemeinde Hofstetten · Telefon 07832 9129-0 · Telefax 07832 9129-20 · gemeinde@hofstetten.com · www.hofstetten.com

Hofstetten
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hofstetten

Das besondere  
Weihnachtsgeschenk - Die 

neue Hofstetten-Tasse ist da! 

Die neueste Edition der beliebten Mila-
Keramiktassen ist vor wenigen Tagen im 
Rathaus eingetroffen. Dieses Mal gibt es 
darauf den neuen Kindergarten, den 
Narrenbrunnen, die Mühle, das Krieger-
denkmal und eine Kuh zu sehen. Auf der 
Innenseite befindet sich außerdem das 
Hofstetter Wappen. Die Tassen eignen 
sich bestens als Weihnachtsgeschenk für 
Hofstetterinnen und Hofstetter und sind 
sicher auch ein schönes Souvenir für un-
sere Feriengäste. 

Die handbemalten und spülmaschinen-
festen Tassen sind ab sofort im Rathaus 
(Bürgerbüro) für 9,00 Euro pro Stück er-
hältlich. Die Gemeinde möchte mit dem 
Verkauf kein Geld verdienen, sondern 
lediglich die Selbstkosten decken. 
Von der limitierten Auflage gibt es 250 
Stück. 
  
Wir wünschen Ihnen eine schöne Ad-
vents- und Weihnachtszeit. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Hofstetten 

Weihnachts-Anhänger 
Eine neue Lieferung 
von weihnacht-
lichen Anhängern 
ist bei uns einge-
troffen, die von 
Claudia Ecker aus 

Hornberg für uns wieder kreativ selbst 
genäht worden sind. Die Anhänger gibt 
es in verschiedenen Varianten und Far-
ben für 3,- € pro Stück. Sie eignen sich 
bestens als dekorativer Baumschmuck 
oder als liebevolles Geschenk.

Die gesammelten Beträge werden wei-
terhin als Spende an unsere Partnerge-
meinde Trostjanez in der Ukraine weiter-
gegeben. 
 

Abfallkalender 2024 
Die Abfallkalender für 2024 wurden 
verteilt. Sollten Sie dennoch keinen 
bekommen haben, finden Sie diesen 
auch auf der Homepage des Eigenbe-
triebs Abfallwirtschaft (www.abfall-
wirtschaft-ortenaukreis.de). Außer-
dem liegen noch Exemplare zur 
Mitnahme im Rathaus aus. 
Ihre Gemeindeverwaltung Hofstetten 

 

Gemeinsame Ausstellung  der 
Hofstetter Kunstschaffenden 

in der „Kleinen Galerie“ 
Hofstetten (stö). Nach einem kunstvollen 
Jahr in der Hofstetter Kleinen Galerie 
präsentieren sich über Weihnachten und 
den Jahreswechsel die Hofstetter Kunst-
schaffenden in einer gemeinsamen Aus-
stellung. Am Montag, dem 08. Januar, la-
den sie um 19 Uhr zur Finisage gegenüber 
dem Hofstetter Rathaus ein. Die Kunst-
schaffenden von Hofstetten haben sich in 
den vergangenen Jahren immer wieder in 
Einzel-Ausstellungen präsentiert, jetzt 
stellen sie wieder einmal gemeinsam in 

der Kleinen KiD-Galerie aus. Durch die Pa-
noramascheiben sind ausgewählte Werke 
von Heinz Schumacher (Malerei), Fabian 
Hofer (Holzkunst), Debra C. Vassilev (Ma-
lerei), Helga Borngässer-Geyl (Scheren-
schnitt), Maria Weidenheimer, Monika 
Dold und Hiltrud Krämer (Handarbeiten), 
Hartmut Zschemisch (neu, Schwibbögen), 
Albert Obert (Nagel-Bilder), Anna und 
Sina Uhl (Druck, Malerei), Gaby Sum (neu, 
Malerei) und Stefanie Jacobs (Kalligra-
phie) zu sehen. Erstmals sind Schibbögen 
von Hartmut Zschemisch zu sehen, der 
seine Freizeit - in Anlehnung an die alte 
Kunst aus dem Erzgebirge – der kreativen 
Holzverarbeitung in Schwibbögen wid-
met. Auch für Gaby Sum ist es die erste 
öffentliche Ausstellung von ausgewähl-
ten Werken, die in Spachteltechnik und 
Malerei entstanden sind. Mit der gemein-
samen Ausstellung bedanken sich die 
Hofstetter Kunstschaffenden für die Auf-
merksamkeit der Besucher während der 
vergangenen Jahre. 

Auf diesem Wege wünschen wir allen 
Bürgerinnen und Bürgern von Hof-
stetten ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
einen guten Jahreswechsel und dass sich 
im kommenden Jahr alle Wünsche und 
guten Vorsätze erfüllen mögen. Wir 
freuen uns auf weitere kunstvolle Ge-
spräche und sehen Sie gerne bei der Fini-
sage am Montag, dem 08. Januar, um 19 
Uhr an der KiD-Galerie. 

Für die Organisation 
Christine Störr 

Bild: v.l. Sina und Anna Uhl, Fabian Hofer, 
Debra C. Vassilev, Maria Weidenheimer, 
Hartmut Zschemisch, Heinz Schumacher, 
Gaby Sum und Albert Obert
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fundsachen

- Kinderjacke (blau/orange), Sportplatz 
-  Kapuzenpullover (grau), Mauer neben 

Rathaus/Henry-Heller-Platz 
  
Fundsachen Gemeindehalle: 
- Haarband (schwarz) 
- Schal (schwarz) 
- Schal (braun) 
- verschiedene Jacken (alle schwarz) 
- verschiedene Regenschirme 
  
Alle Fundsachen können im Rathaus 
(Bürgerbüro) abgeholt werden. 

abfall-
beseitigung

Gelbe Säcke: Donnerstag, 28.12.2023 
 

Vereins-
nachrichten

Änderung  
Redaktionsschluss auf-

grund der Feiertage 
Aufgrund der bevorstehenden Feier-
tage über Weihnachten und den Jah-
reswechsel ist der Redaktionsschluss 
für das Bürgerblatt in KW 52 (letztes 
Bürgerblatt 2023) bereits am Freitag, 
22.12.2023 um 16:00 Uhr. 
Der Erscheinungstag ist, wie üblich, 
am Freitag (29.12.2023). 
Für die Bürgerblätter in KW 51/2023 
sowie KW 01/2024 gilt jeweils der 
normale Redaktionsschluss (Diens-
tag,16:00 Uhr). 

 

Alt-Steig Hexe e.V.

HofStetten

 

Ein herzliches“ Dankeschön“ wollen 
wir allen sagen die bei unserem Tag 
des offenen Hexenwagen waren. 
Für die zahlreichen Spenden von je-
dem einzelnen und allen die auf ir-
gendeiner Art und Weise mitgehol-
fen haben. 
Wir freuen uns auf viele lustige Stun-
den mit euch allen darin! 
Eure Vorstandschaft 
Alt-Steig Hexe 

 

Deiwing-Club
Hofstetten

Silvesterparty! 

Die legendäre Silvesterparty im Hof-
stetter Narrenkeller geht in die nächste 
Runde. 
Zur Mitternacht öffnen wir die Tore, um 
mit euch die ersten Stunden des neuen 
Jahres zu feiern. 
  
Auf Euer Kommen freut sich der 
Deiwing-Club Hofstetten 
  
(Ausweiskontrolle - Kein Einlass unter 18 
Jahren) 

Katholische
Frauengemeinschaft
HOFsTETTEN

Entspannungskurs - bewusst at-
ment, sanft bewegen, tief entspan-
nen 
  
Ein Kurs für alle die Lust haben sich zu 
entspannen, wieder besser zu schlafen, 
Stress abzubauen und sich einmal rund-
um wohlfühlen möchten. Gemeinsam 
üben wir verschiedene Entspannungs-
techniken (z.B. Autogenes Training, 
PMR, Traumreisen, Meditation) die ganz 
einfach in den Alltag eingebaut werden 
können. Nervöse Anspannungen und 
Blockaden können sich lösen, und die Le-
bensenergie kommt wieder in den Fluss. 
Eine bewusste Atmung und sanfte Yoga-
übungen helfen uns zusätzlich Ängste 
und Sorgen loszulassen um so mit inne-
rer Ruhe und Gelassenheit die täglichen 
Aufgaben zu meistern. 
  
Daten: 10., 17., 24. & 31. Januar 2024 
(mittwochs)
Uhrzeit: 19.00 – 20.30 Uhr
Kosten: 40€ Mitglider KFD Hofstetten / 
48€ Nichtmitglieder
Kursort: Pfarrhaus Hofstetten 
Anmeldung : Timmons Verena 
Tel.01606626006 
  
Euer Kfd Team 

Weihnachtszeit 
Bleib einmal steh’n und haste nicht 
Und schau das kleine ,stille Licht. 
Hab einmal zeit für Dich allein, 
zum reinen unbekümmert sein. 
Lass Deine Sinne einmal ruh’n 

Und hab den Mut zum gar nichts tun. 
Lass diese wilde Welt sich dreh’n 

Und hab das Herz, sie nicht zu seh’n. 
Sei wieder Mensch und wieder Kind 
Und spür, wie Kinder glücklich sind. 

  
Euch allen wünschen wir eine schöne 

Weihnachtszeit , 
und ein friedliches Jahr 2024 

Euer Kfd Team 

KSV HOFSTETTEN
RINGEN

Saisonabschluss 2023
Mit 18:16 konnten wir im letzten Saison-
kampf bei der WKG Weitenau-Wieslet 
nochmals einen Auswärtssieg einfahren. 
Schon vorher stand allerdings fest, dass 
wir die Saison 2023 in der Regionalliga 
auf einem überragenden 3. Tabellenpatz 
abschließen werden. Eine super Leistung 
der Mannschaft, die vor allem in den 
Heimkämpfen das ein oder andere Rin-
gerspektakel lieferte und die Zuschauer 
zu überzeugen wusste. Wir freuen uns 
schon jetzt auf Saison 2024.
Nach einem sehr guten Saisonstart muss-
te unsere zweite Mannschaft im weite-
ren Saisonverlauf immer weiter federn 
lassen. Abschließend wurde auch der 
letzte Saisonkampf gegen Weitenau-
Wieslet II mit 12:19 verloren und die Sai-
son auf dem 8. Tabellenplatz abgeschlos-
sen.
Auch wenn der sportliche Erfolg zum 
Großteil ausblieb, waren wir froh in der 
Saison 2023 wieder eine 3. Mannschaft 
in der Bezirksliga melden zu können. 
Nach zehn Kämpfen standen bei oftmals 
starken Personalproblemen immerhin 
zwei Saisonsiege zu Buche. Wir bedan-
ken uns bei allen für ihr eingebrachtes 
Engagement.
Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr 
konnte unsere Jugendmannschaft in der 
Saison 2023 nicht ganz oben angreifen. 
Mit sieben Punkten in zehn Bezirksliga-
kämpfen, belegte sie den 4. Platz im Ta-
bellenmittelfeld.
In der Kreisjugendliga geht es darum in 
Wettkampfform die ersten Erfahrungen 
auf der Ringermatte zu sammeln. Unsere 
zweite Jugendmannschaft stellte sich 
dieser Herausforderung und konnte mit 
fünf Siegen ebenfalls den 4. Tabellen-
platz erkämpfen. 

Der KSV bedankt sich an dieser Stelle bei 
allen Aktiven- und Jugendringern sowie 
den Trainerteams für ihren Einsatz, der 



BÜRGERBLATT HofSTETTEN

22 Freitag, 22. Dezember 2023

Sternsingen in Hofstetten am 06. Januar 2024 

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ stehen die 
Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der 
Aktion Dreikönigssingen 2024. Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung 
von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung der 
südamerikanischen Länder Amazoniens. Dort und in vielen anderen Regionen der Welt setzen 
sich Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass das Recht der Kinder auf eine 
geschützte Umwelt umgesetzt wird. 

Nach dem Gottesdienst, der am 06.01.2024 um 8:30 Uhr beginnen wird, werden die 
Sternsinger zunächst in den Außenbezirken und in den Bereichen Lindengarten, Auf der Rot, 
in der Georg-Neumaier-Straße und im Schneitbach unterwegs sein.  
 

 

Liebe Kinder – macht mit – werdet Sternsinger 

Wenn ihr mindestens in der zweiten Klasse seid, ihr Lust am Singen habt und den Kindern 
dieser Welt helfen wollt, dann kommt vorbei und macht mit. Wir brauchen EUCH! 

Die Proben finden 
am Donnerstag, den 28.12.2023 

und 
am Donnerstag, den 04.01.2024 

jeweils um 10:00 Uhr im Hofstetter Pfarrheim statt. 
 

Falls ihr an der ersten Probe nicht teilnehmen könnt - aber mitmachen möchtet – meldet 
euch bitte vor der ersten Probe bei Vroni Bühler (Tel.: 0176 70026356), damit wir euch bei 

der Gruppeneinteilung berücksichtigen können. Vielen Dank dafür! 
 

Wir bitten um Kenntnisnahme, dass während der Aktion Bilder von den Kindern gemacht 
werden, welche dann in der Zeitung, im Bürgerblatt und in der Hofstetter Kirche veröffentlicht 
bzw. ausgestellt werden.  

Wie in jedem Jahr sind wir auf die Unterstützung von fleißigen Helfern angewiesen, die bereit 
wären die Kinder in die Außenbezirke zu fahren und sie dort von Haus zu Haus zu fahren. 
Jeder, der gerne einen Fahrdienst übernehmen möchte, kann sich ebenfalls vorab bei Vroni 
Bühler melden.  
 
Wir freuen uns auf viele Kinder, die bei den Sternsingern mitmachen möchten und auf jede 
helfende Hand am Steuer. 
 
Vroni, Nicole, Tanja, Stefanie und Carmen  
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zu dieser tollen Saison beigetragen hat.
Ein ebenso großer Dank gilt allen Hel-
fern im Hintergrund, die Woche für Wo-
che bei den Heimkämpfen an der Theke, 
Kasse, Kampfrichtertisch, bei Auf- und 
Abbau und noch vielem Weiteren groß-
en Einsatz gezeigt haben. Ohne euch 
wäre Ringen in Hofstetten auf diese 
Weise einmal mehr nicht möglich gewe-
sen! Wir wünschen euch ein schönes 
Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben! 

Am 30.12.2023: KSV-Wanderung
Die KSV-Wanderung findet dieses Jahr 
am Samstag, 30.12.2023. statt. Die Wan-
derung startet wie gewohnt vormittags 
um 09:30 Uhr von der Gemeindehalle 
aus. Wie in jedem Jahr sind zu dieser ge-
selligen Wanderung neben den aktiven 
Ringern auch ebenso alle Helfer, Fans, 
Freunde und Gönner des KSV recht herz-
lich eingeladen. Für alle Nachzügler: Der 
Abschluss wird ebenfalls am Abend in 
der Gemeindehalle stattfinden. 

 

Narrenzunft
HofstetteN e.V.

FROHE WEIHNACHTEN 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern, 
allen Hofstettern und all unseren Nar-
renfreunden eine wunderschöne und 
entspannte Weihnachtszeit. 
Genießt die Zeit mit euren Liebsten, lasst 
euch das leckere Weihnachtsessen 
schmecken und erholt euch vom Stress 
des vergangenen Jahres. 
Nach Weihnachten beginnt für uns Nar-
ren die schönste Jahreszeit, für die wir 
einiges an Energie benötigen. Wir freu-
en uns drauf! 
In diesem Sinne - s‘goht dege! 
  
PS:  Ab Heiligabend sind es nur noch 27 
Tage bis zur 4. Hofstetter Höllennacht! 
  

SAVE THE DATE - 20.01.2023 - HOF-
STETTER HÖLLENNACHT 
  
Viele Grüße 
Die Vorstandschaft der Narrenzunft Hof-
stetten e.V. 
AUFRUF AN ALLE FASENTSBEI-
GEISTERTE   
DU findest unsere Narrenzunft toll und 
bist total fasents-verrückt?
• Dann werde Mitglied bei uns!
 
WIE?
• Ganz einfach, sprich unsere Mitglieder 

oder direkt jemanden aus der Vor-
standschaft an und wir erklären dir al-
les weitere

• Oder du schreibst uns eine E-Mail an 
info@nz-hofstetten.de

   
 
AUFRUF AN ALLE!! ----- Petzen er-
laubt! -----   
Das Narrenblättle-Team benötigt EURE  
Hilfe! 
Eure Nachbarn bringen euch immer wie-
der zum Lachen? 
Eure Familie hüpft von einem ins nächste 
Fettnäpfchen? 
Euren Freunden passieren ständig Miss-
geschicke? 
Eure Kinder sind richtige Sprücheklop-
fer? 
Dann her mit den Geschichten! Denn das 
Narrenblättle muss gefüllt werden. 
  
Schickt die großen & kleinen Malheure 
per Sprachnachricht, Screenshot, ausfor-
muliert oder in Stichworten per Mail an 
narrenblaettle@nz-hofstetten.de  
Danke! 
Euer Narrenblättle-Team Judith, Pati und 
Lisa 
 
SCHNURREN 2024
Unser großer Schnurrtraum wird wohr,
es wird wieder gschnurrt im kommende 
Johr.

Falls ebber uns a gute Gschicht verteile 
will, bisch bi mir oder alle Schnurronte 
on de richtige Stell.
Trage euch des Hofstetter Schnurre glich 
in de Kalender ni und reserviere euch a 
Platz, damit keiner ebbis verpasst.

Termin: Somschdig, 03.02.2023 ab 18 
Uhr in de Linde & Schneeballe!!!

Es grüsst Elli & das ganze Schnurranten-
team
Tel: 0174/9948507 

Sport-Club
HofStetten

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der 
Tür und das Jahr 2023 neigt sich dem 
Ende zu. Wir möchten daher ein herz-
liches Dankeschön all denen ausspre-
chen, die den Sportclub Hofstetten in 
diesem, Jahr, tatkräftig unterstützt ha-
ben. 

D 

A 

N 

K 

E 

• Allen Trainern und Betreuern für einen 
reibungslosen Trainingsbetrieb.  

• Allen ehrenamtlichen Helfern, die in 
unzählig vielen Stunden das ganze 
Jahr über dafür Sorge tragen, dass un-
ser Vereinsleben in gewohntem Um-
fang bestehen kann.  

• Der Gemeinde Hofstetten für die zur 
Verfügung Stellung der Sportstätten. 

• Den Sponsoren und Werbepartnern 
sowie allen Gönnern für Ihre finanzi-
elle Unterstützung. 

• Allen Fans, die unsere Mannschaften 
das ganze Jahr begleitet haben. 

• Den Mitgliedern für Ihre Mithilfe bei 
unseren Veranstaltungen. 

• Den Eltern für Ihre Unterstützung und 
für das entgegengebrachte Vertrauen. 

• Allen Anwohnern für die Duldung von 
etwaigen Lärmbelästigungen bei un-
seren Veranstaltungen. 

• All denen, die den Sportclub Hof-
stetten im Jahr 2023 in irgendeiner Art 
und Weise unterstützt haben.  

  
Der Sportclub Hofstetten wünscht allen 
Mitgliedern sowie allen Bürgerinnen 
und Bürgern von Hofstetten eine frohe 
und besinnliche Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch und ein gesundes und er-
folgreiches Jahr 2024. 
   
Die Vorstandschaft 

Ende der Mitteilungen aus HOFSTETTEN
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Öffnungszeiten des  
Rathauses über  

Weihnachten und Silvester 
Das Rathaus bleibt über die Weih-
nachtsfeiertage am 25. und 26. De-
zember 2023 sowie am 1. Januar 2024 
geschlossen. 
Ansonsten ist das Rathaus samt Bür-
gerbüro zu den gewohnten Zeiten 
geöffnet. 
  
Bürgermeisteramt Mühlenbach 

 

Gemeindehalle geschlossen  
Wir weisen darauf hin, dass die Gemein-
dehalle in der Zeit vom 22.12.2023 bis 
einschließlich 07.01.2024 für den Sport- 
und Trainingsbetrieb geschlossen ist.  
  
Gemeindeverwaltung Mühlenbach  
 

Feststellung und  
Bekanntmachung  

der Jahresrechnung 2020 der 
Gemeinde Mühlenbach 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 14.12.2023 gemäß §§ 
95 u. 95b der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg das Ergebnis der Jah-
resrechnung 2020 mit nachfolgendem 
Ergebnis festgestellt. Nach den Bestim-
mungen der Gemeindeordnung ist der 
Jahresabschluss mit Rechenschaftsbe-
richt an sieben Tagen öffentlich auszule-
gen. Der Jahresabschluss 2020 mit Re-
chenschaftsbericht kann in der Zeit vom 
27.12.2023 bis 05.01.2024 öffentlich im 

Rathaus Mühlenbach -Rechnungsamt- 
während der üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Nachstehend wer-
den die festgestellten Ergebnisse der 
Jahresrechnung bekannt gemacht: 

EUR 
1. Ergebnisrechnung  
1.1 Summe der ordentlichen 
 Erträge 4.113.737,21 
1.2  Summe der ordentlichen 
 Aufwendungen 3.663.570,18- 
1.3 Ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) 

450.167,03 
1.4 Außerordentliche Erträge 

0,00 
1.5 Außerordentliche 
 Aufwendungen  0,00 
1.6 Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00
1.7 Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6) 

450.167,03

2. Finanzrechnung  
2.1 Summe der Einzahlungen 
 aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 

3.945.831,77 
2.2 Summe der Auszahlungen 
 aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 

3.305.412,30- 
2.3 Zahlungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 der Ergebnisrechnung 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

640.419,47 
2.4 Summe der Einzahlungen 
 aus Investitionstätigkeit 

86.400,00 
2.5 Summe der Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit 

69.087,61- 
2.6 Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 aus Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

17.312,39 

2.7 Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) 

657.731,86 
2.8 Summe der Einzahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit 0,00 
2.9 Summe der Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit 

77.976,35- 
2.10 Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 aus Finanzierungstätigkeit
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

77.976,35- 
2.11 Änderung des 
 Finanzierungsmittel-
 bestands zum Ende 
 des Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

579.755,51 
2.12 Zahlungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 aus haushaltsunwirksamen 
 Einzahlungen und 
 Auszahlungen  5.012,24 
2.13 Anfangsbestand 
 an Zahlungsmitteln 178.809,58 
2.14 Veränderung des 
 Bestands an Zahlungs-
 mitteln 
 (Saldo aus 2.11 und 2.12) 
584.767,75  
2.15 Endbestand an Zahlungsmit-
teln am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

763.577,33 
 

  
3. Bilanz 
3.1 Immaterielles 
 Vermögen 12.817,89 
3.2 Sachvermögen  9.912.609,09 
3.3 Finanzvermögen  1.546.102,82 
3.4 Abgrenzungsposten  200.065,18 
3.5 Nettoposition  0,00 
3.6 Gesamtbetrag 
 auf der Aktivseite 
 (Summe aus 3.1 bis 3.5) 

11.671.594,98 
3.7 Basiskapital 6.099.590,69- 
3.8 Rücklagen  117.446,81- 

Nachrichten der Gemeinde Mühlenbach. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeisterin HelgaWössner
Herausgeber: Gemeinde Mühlenbach · Telefon 07832 9118-0 · Telefax 07832 9118-20 · gemeinde@muehlenbach.de · www.muehlenbach.de
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3.9 Fehlbeträge des 
qordentlichen Ergebnisses  0,00 
3.10 Sonderposten  3.514.343,42- 
3.11 Rückstellungen  0,00 
3.12 Verbindlichkeiten  1.755.761,85- 
3.13 Passive Rechnungs-
 abgrenzungsposten  184.452,21- 
3.14 Gesamtbetrag 
 auf der Passivseite 
 (Summe aus 3.7 bis 3.13) 
 11.671.594,98- 
  
4.  Der Überschuss des ordentlichen Er-

gebnisses in Höhe von 450.167,03 € 
wird im Rahmen des Jahresabschlusses 
zur Deckung der Fehlbeträge aus Vor-
jahren in Höhe von 332.720,22 € ver-
wendet. Im Übrigen wird der Über-
schuss (117.446,81 €) der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergeb-
nisses zugeführt. 

  
5.  Der kalkulatorische Zinssatz für das 

Rechnungsjahr 2020 wird mit 4,0 % 
angesetzt. 

  
6.  Die angefallenen über- und außer-

planmäßigen Aufwendungen werden 
genehmigt. 

  
Mühlenbach, den 13.12.2023 
  
Gez. 
Helga Wössner 
Bürgermeisterin 

Feststellung und  
Bekanntmachung  

der Jahresrechnung 2021 der 
Gemeinde Mühlenbach 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 14.12.2023 gemäß §§ 
95 u. 95b der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg das Ergebnis der Jah-
resrechnung 2021 mit nachfolgendem 
Ergebnis festgestellt. Nach den Bestim-
mungen der Gemeindeordnung ist der 
Jahresabschluss mit Rechenschaftsbe-
richt an sieben Tagen öffentlich auszule-
gen. Der Jahresabschluss 2021 mit Re-
chenschaftsbericht kann in der Zeit vom 
27.12.2023 bis 05.01.2024 öffentlich im 
Rathaus Mühlenbach -Rechnungsamt- 
während der üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Nachstehend wer-
den die festgestellten Ergebnisse der 
Jahresrechnung bekannt gemacht: 

EUR
1. Ergebnisrechnung  
1.1 Summe der ordentlichen 
 Erträge 3.864.564,25
1.2 Summe der ordentlichen 
 Aufwendungen  3.631.465,93- 
1.3 Ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) 

233.098,32 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 
1.5 Außerordentliche 
 Aufwendungen  53.739,98- 
1.6 Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) 53.739,98- 
1.7 Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6) 

179.358,34 

2. Finanzrechnung  
2.1 Summe der Einzahlungen 
 aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 

3.797.413,39 
2.2 Summe der Auszahlungen 
 aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 

3.250.898,65- 
2.3 Zahlungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 der Ergebnisrechnung 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

546.514,74 
2.4 Summe der Einzahlungen 
 aus Investitionstätigkeit 

180.206,10 
2.5 Summe der Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit 

126.166,00- 
2.6 Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 aus Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

54.040,10 
2.7 Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) 

600.554,84 
2.8 Summe der Einzahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit 0,00 
2.9 Summe der Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit 

78.506,99- 
2.10 Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 aus Finanzierungs-
 tätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

78.506,99- 
2.11 Änderung des 
 Finanzierungsmittel-
 bestands zum Ende 
 des Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

522.047,85 
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/
 -bedarf aus haushalts-
 unwirksamen Einzahlungen 
 und Auszahlungen  2.245,56 
2.13 Anfangsbestand 
 an Zahlungsmitteln 

763.577,33 
2.14 Veränderung des 
 Bestands an 
 Zahlungsmitteln 
 (Saldo aus 2.11 und 2.12) 

524.293,41 
2.15 Endbestand an 
 Zahlungsmitteln 

 am Ende des 
 Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.13 und 2.14) 

1.287.870,74 

   
3. Bilanz  
3.1 Immaterielles Vermögen 

11.294,97 
3.2 Sachvermögen  9.459.924,70 
3.3 Finanzvermögen  1.979.556,55 
3.4 Abgrenzungsposten  311.156,88 
3.5 Nettoposition  0,00 
3.6 Gesamtbetrag 
 auf der Aktivseite 
 (Summe aus 3.1 bis 3.5) 
 11.761.933,10 
3.7 Basiskapital 6.045.850,71-
3.8 Rücklagen 350.545,13- 
3.9 Fehlbeträge des 
 ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 3.493.801,32- 
3.11 Rückstellungen  0,00 
3.12 Verbindlichkeiten 1.682.501,31- 
3.13 Passive Rechnungs-
 abgrenzungsposten  189.234,63- 
3.14 Gesamtbetrag 
 auf der Passivseite 
 (Summe aus 3.7 bis 3.13) 

11.761.933,10- 
  
4.  Der Überschuss des ordentlichen Er-

gebnisses in Höhe von 233.098,32 € 
wird im Rahmen des Jahresabschlusses 
der Rücklage aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses zugeführt. 

  
5.  Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses 

in Höhe von 53.739,98 € wird mit dem 
Basiskapital verrechnet. 

  
6.  Der kalkulatorische Zinssatz für das 

Rechnungsjahr 2021 wird mit 4,0 % 
angesetzt. 

  
7.  Die angefallenen über- und außer-

planmäßigen Aufwendungen werden 
genehmigt. 

  
Mühlenbach, den 13.12.2023 
  
Gez. 
Helga Wössner 
Bürgermeisterin 

Gemeindebücherei
mühlenbach

Adventslesestunden 
Der Reigen der Adventslesestunden 
schloss sich mit der Lesung von Frau Bür-
germeisterin Helga Wössner am vergan-
genen Montagabend. Die Kinder lausch-
ten gespannt der Geschichte „Ein 
Weihnachtsfest im Schnee“ von Jane 
Chapman.  
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Musikalisch umrahmt wurde die Lese-
stunde von Michael Klausmann mit der 
Blockflöte. Am Schluss der Lesung gab es 
für jedes Kind eine kleine Überraschung 
von Frau Bürgermeisterin Helga Wöss-
ner.   

 

Gemeindebücherei  
geschlossen 

Die Gemeindebücherei ist vom 
22.12.2023 bis einschließlich 
07.01.2024 geschlossen.  
  
Ich wünsche allen großen und klei-
nen Lesefreunden ein frohes und be-
sinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2024. 
  
Maria Neumaier  

 

abfall-
beseitigung

Abfallkalender 2024 
  
Der Abfallkalender für das Jahr 2024 
liegt dem Bürgerblatt bei und sollte un-
bedingt aufbewahrt werden. 
Er beinhaltet die Abholtermine für die 
graue und grüne Tonne, den gelben 
Sack, die Sperrmüllabfuhr sowie die 
Grünabfälle (Strauch- und Hecken-
schnitt). 
Bitte beachten Sie auch die Rückseite mit 
Informationen zu den einzelnen Depo-
nien und Sammelterminen für Proble-
mabfälle. Hat ein Haushalt keinen Kalen-
der erhalten oder benötigt zusätzlich 
einen, liegen diese im Rathaus aus. Über 
die Homepage des Abfallwirt-
schaftsamtes www.abfallwirtschaft-or-
tenaukreis.de können die Abfallkalen-
der auch heruntergeladen und 
ausgedruckt werden. 
Die Termine für die Sackmüllabfuhr 2024 
im Außenbereich (überall dort, wo keine 
Tonnenabfuhr stattfindet!): 
Immer donnerstags, ungerade Woche 
05.01., 18.01., 01.02., 15.02., 29.02., 
14.03., Mittwoch 27.03., 11.04., 25.04., 
Freitag 10.05., Freitag 24.05., 06.06., 
20.06., 04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 
29.08., 12.09., 26.09., 10.10., 24.10., 
07.11., 21.11., 05.12., 19.12. 
Sperrmüllabfuhr im Außenbereich 
18.10.2024 

Vereins-
nachrichten

 

Änderung  
Redaktionsschluss  

aufgrund der Feiertage 
Aufgrund der Feiertage am 
25.12.2023 und 26.12.2023 wird der 
Redaktionsschluss für das Bürgerblatt 
in KW 52 auf Freitag, 22.12.2023, 
16:00 Uhr vorverlegt. Das Bürgerblatt 
erscheint dann, wie üblich, am Frei-
tag (29.12.2023). 
  
Für das Bürgerblatt in KW 1/2024 gilt 
der normale Redaktionsschluss 
(Dienstag, 16:00 Uhr). 
  
Ihre Gemeindeverwaltung 

 

Danke!  
Die Mühlenbacher Vereine bedanken 
sich bei der Bevölkerung für die Unter-
stützung im vergangenen Jahr und wün-
schen Ihnen und Ihren Mitgliedern ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches und vor allem gesundes 
neues Jahr 2024. 
Trachtenkapelle Mühlenbach 
Sportverein Mühlenbach 
Blechmechoniger 
Kolping Mühlenbach 
VfK Mühlenbach 
Skiclub Mühlenbach 
Freiwillige Feuerwehr 
Katholische Frauengemeinschaft Müh-
lenbach 
Männergesangsverein Mühlenbach 
Narrenzunft Mühlenbach 
Rabenhexen Mühlenbach 
Trachtenverein Mühlenbach 
Kirchenchor Mühlenbach 
Motorradfreunde Mühlenbach 

Kirchenchor
Mühlenbach

Freitag, 22.12.2023: 
20:00 Uhr: Probe in St. Bernhard mit Ni-
klas Schmieder 
  
Dienstag, 26.12.2023: 
09:15 Uhr: Probe und Einsingen in der 
Kirche 
10:15 Uhr: Singen im Gottesdienst 
  
Wir wünschen allen frohe und friedvolle 
Weihnachtstage sowie einen guten Start 
ins neue Jahr 2024. 

Narrenzunft
Mühlenbach e.V.

Glühweinstand vor dem Narrenkel-
ler!
Ab dem 08.12.2023 gibt es jeden Freitag 
bis Weihnachten Glühwein und Grillwür-
ste vor dem Narrenkeller. Der Stand ist 
geöffnet von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 
Der Narrenrat a. D. freut sich auf euch! 

Tipp: Sport gibt dir das Gefühl besser 
auszusehen. Glühwein auch. 

 
Der Narrenkeller macht Betriebsferi-
en 
Ab dem 27.12.2023 bis einschließlich 
01.03.2024 bleibt der Narrenkeller ge-
schlossen. 
   
Liebe Narren, 
wir wünschen euch und euren Familien 
schöne Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
Wir freuen uns auf ein besonderes Jahr 
2024 mit euch. 
  
Euer Narrenrat 

Ski-Club e.V.
MühlenbaCh

Familienfreizeit in Adelboden vom 
8. – 10. März 2024 
Der Skiclub Mühlenbach organisiert in 
diesem Jahr eine Skifreizeit nach Adel-
boden/Schweiz. 
Wir übernachten in einer rustikalen 
Selbstversorgerhütte am Fuße des „Chu-
enisbärgli“, etwa 400m von der Liftstati-
on entfernt. Das Chalet hat mehrere 
Zimmer mit Stockbetten und Etagendu-
schen. Küchendienst wird gemeinsam 
verrichtet. Die Anreise erfolgt am Freita-
gnachmittag mit dem eigenen PKW. 
Die Kosten für die zwei Übernachtungen 
mit gemeinsamen Frühstück und Abend-
essen betragen:
• Erwachsene 120€
• Kinder 80€
• Getränke werden separat berechnet
 
Hinzu kommen natürlich noch die Ko-
sten für einen 2-Tagesskipass (Erwachse-
ne ca. 132€, Kinder ca. 58€). 
Weitere Infos und Anmeldung bei Daniel 
Grießbaum, Telefon 01755434840 
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Ski – Safari 
Ischgl/Samnaun – Serfaus-Fiss-Ladis 
- Arlberg  
Auch dieses Jahr zieht es uns zur 3-tä-
gigen Ski-Safari in die österreichischen 
Alpen. 
02.03. – 04.03.2023 
Preis: ca. 180€ pro Person im DZ/ HP
Skipass: ca. 200€
Unterkunft: Hotel Mozart - Landeck, 
Österreich, www.hotel-mozart.tirol 
Anfahrt wie gehabt mit eigenen PKWs, 
weitere Infos folgen. 
Anmeldung bei David Dremsa
Tel. 0176/82553104 (gerne auch per 
Whatsapp)
d.dremsa@web.de 
 

Trachtenkapelle
„Harmonie“ e.V.
MüHlenbacH

Wir möchten uns hiermit für den zahl-
reichen Besuch bei unserem diesjährigen 
Weihnachtskonzert bei Ihnen bedanken 
und wünschen schöne, erholsame Feier-

tage sowie einen guten, gesunden Start 
in das Jahr 2024! 
Ihre Trachtenkapelle Mühlenbach 
 

Verein für Kraftsport 1983
Mühlenbach e.V.

Siebtes VfK Kabarett: Kächeles 
„Schwoba on fire!“  
Kächeles gastiert am 13. April 2024 in 
Mühlenbach mit ihrem Programm 
„Schwoba on fire!“.  Die Karten kön-
nen bei den Vorstandsmitgliedern des 
VfK Mühlenbach erworben werden oder 
bei den nachfolgenden Vorverkaufsstel-
len. Die Karten eignen sich bestens als 
Weihnachtsgeschenk. 
  
Vorverkaufsstellen: Bäckerei Haas-Ramstei-
ner | Buchladen in Haslach | Papierhaus Be-
chert in Zell a.H. | E-Mail-Adresse: events@
vfk-muehlenbach.de mit Vorkasse.  
  
Weitere Informationen finden Sie unter 
folgendem Link: https://www.kaecheles.
de/de/programme.php 
  

 
Die Ergebnisse in der Übersicht: 
Kampftag 16.12.2023 
Oberliga Südbaden | 7. Platz 
Eiche Radolfzell - VfK Mühlenbach  
26:10 Punkte 
Bezirksjugendliga | 1. Platz 
RSV Schuttertal J - VfK Mühlenbach J 
12:26 Punkte 
Kreisjugendliga | 2. Platz 
ASC Kappel J - VfK Mühlenbach J ll 20:12 
Punkte  
   
Weihnachtsfeier der VfK-Jugend 
Am 17.12.2023 fand die diesjährige Ju-
gendweihnachtsfeier in der Gemeinde-
halle Mühlenbach statt. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Helfer! 

Seniorentreff
mühlenbach
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Weihnachtsfeier der VfK-Aktiven 
Am 29.12.2023 findet die diesjährige 
Jahresabschlussfeier im Werk ll bei Kin-
zig Food statt (Allmendweg 11, 77716 
Haslach-Bollenbach). Beginn ist um 19:00 
Uhr.  
  
Wir freuen uns auf Euch.  

Frohe Weihnachten 2023
Der VfK Mühlenbach wünscht allen ak-
tiven und passiven Vereinsmitgliedern 
sowie dem Fanclub, den Sponsoren, 
Freunden und Gönnern und allen die 
den Verein dieses Jahr unterstützt ha-
ben, ein frohes besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2024. 

Ende der Mitteilungen aus MÜHLENBACH

Ende des redaktionellen Teils
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amtliche
bekannt-
machungen

Steinach

Bericht aus dem Gemeinderat 
In der öffentlichen Sitzung am 18.12.2023 
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

TOP 1 
Frageviertelstunde nach § 33 Abs. 4 
GemO (Zuhörer) 
- keine Beschlussfassung 
    

TOP 2 
Bekanntgabe der in nichtöffent-
licher Sitzung gefassten Beschlüsse 
- keine Beschlussfassung 
    

TOP 3 
Erläuterung und Genehmigung des 
Forstwirtschaftsjahres 2022 
111/2023 
  
Beschluss: 
Die Gemeinde Steinach erteilt hinsicht-
lich des Bewirtschaftungsvollzugs – Er-
gebnisrechnung 2022 – die Genehmi-
gung. 
  
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Ja-Stimmen und 1 Ent-
haltung 
    
  
TOP 4 
Erläuterung und Genehmigung des 
Forstbetriebsplans 2024 
112/2023 
  
Beschluss: 
Die Gemeinde Steinach erteilt hinsicht-
lich des Bewirtschaftungsplans – Ergeb-
nishaushalt 2024 – die Genehmigung ge-
mäß § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Ja-Stimmen und 1 Ent-
haltung 
    
  
TOP 5 
Bauvorhaben 
  
TOP 5.1 
Neubau eines Carports sowie Verlän-
gerung des Balkones
Friedhofstraße 12, Steinach, Flst. Nr. 
700/2 
116/2023 
  
Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß 
§ 36 BauGB wird hergestellt. 
  
Die Baurechtsbehörde wird auf die Bau-
lasteneintragung auf dem Baugrund-
stück (Abstandsflächenbaulast zu Guns-
ten des Grundstückes Flst. Nr. 699/7) 
hingewiesen. Insbesondere ist unter Be-
achtung der Baulast die Zulässigkeit des 
Vorhabens zu prüfen. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 5.2 
Neubau eines Dreifamilienhauses 
mit Stellplätzen
Welschensteinacher Straße 32A, 
Steinach, Flst. Nr. 2469/1 
114/2023 
  
Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß 
§ 36 BauGB wird hergestellt. 
  
Die Baurechtsbehörde wird gebeten, die 
Einhaltung der Abstandsflächenvor-
schriften zu überprüfen. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
  
  
  

TOP 5.3 
Rückbau der Brauerei mit Teilab-
bruch sowie Errichtung eines Woh-
nungsbaus mit acht Wohneinheiten
Hauptstraße 66, Steinach, FlSt. Nrn.: 
3, 207 sowie 514 
122/2023 
  
Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß 
§ 36 BauGB wird vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Amtes für Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz beim Land-
ratsamt Ortenaukreis, bezogen auf 
Unterschreitung des Gewässerrandstrei-
fens, Überbauung über dem Gewässer, 
Bauen im Überschwemmungsgebiet und 
Altlast hergestellt. 
  
Die Baurechtsbehörde der Stadt Haslach 
wird gebeten, das Amt für Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz beim Land-
ratsamt zu beteiligen. 
  
Die Einvernehmenserteilung umfasst 
nicht die Erteilung des wasserrechtlichen 
Einvernehmens. 
  
Die Baurechtsbehörde wird um Überprü-
fung gebeten, ob im Hinblick auf den 
Grenzbau eine neue Baulast notwendig 
ist. 
  
Die sanierungsrechtliche Genehmigung 
wird erteilt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 5.4 
Errichten einer neuen Ausfahrt 
(Nordosten), Erstellen von Aus-
fahrtstor mit Schranke, Änderung 
der Lagerbereiche außen
Strickerfeld 16, Steinach, Flst. Nrn. 
2835, 4114, 4115/1
Erteilung des wasserrechtlichen Ein-
vernehmens 
100/2023 1. Ergänzung 
  

Nachrichten der Gemeinde Steinach. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Nicolai Bischler
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Beschluss: 
Das wasserrechtliche Einvernehmen im 
Hinblick auf die Errichtung baulicher An-
lagen im Überschwemmungsgebiet ge-
mäß § 84 Abs. 2 Wassergesetz in  
Verbindung mit § 78 Abs. 5 Wasserhaus-
haltsgesetz wird erteilt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 6 
Vertrag über die Bestellung eines ex-
ternen behördlichen Datenschutzbe-
auftragten 
113/2023 
  
Beschluss: 
Der Bürgermeister wird ermächtigt mit 
DSB ISB Auditor einen Vertrag über die 
Bestellung eines externen behördlichen 
Datenschutzbeauftragten abzuschlie-
ßen. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 7 
Einbau von digitalen Tafeln (Smart 
Boards) in zwei Klassenzimmern in 
der Georg-Schöner-Schule in Stein-
ach 
88/2023 1. Ergänzung 
  
Beschluss: 
Der Auftrag zum Einbau von digitalen Ta-
feln (Smart Boards) in zwei Klassenzim-
mern in der Georg-Schöner-Schule in Stein-
ach wird an Fa. Xeeon Computer, 79235 
Vogtsburg im Kaiserstuhl, zum Angebots-
preis von 18.191,51 Euro brutto vergeben. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 8 
Schaffung von Wiesengräbern auf 
den Friedhöfen Steinach und Wel-
schensteinach 
115/2023 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Schaffung 
von Wiesengräbern auf dem Friedhof 
Steinach zu. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 9 
Änderung der Friedhofs- und Bestat-
tungsgebührensatzung 
117/2023 
  
Beschluss: 
Grabmale mit Farbanstrich auf Stein sind 
nicht zulässig, d.h. § 15 Abs. 4 c) der 
Friedhofsatzung bleibt bestehen. 

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Ja-Stimmen und 1 Nein-
Stimme 
  
Beschluss: 
Grabmale mit Glas, Emaille, Porzellan 
oder Kunststoffen jeder Form sind künf-
tig zugelassen, d.h. § 15 Abs. 4 d) der 
Friedhofsatzung wird gestrichen. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
  
Beschluss: 
Es soll bei den zulässigen Größen für 
Grabmale zwischen Grabsteinen und 
Kreuzen unterschieden werden. 
  
§ 15 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
  
Auf Grabstätten für Erdbestattungen 
sind Grabmale bis zu folgenden Größen 
zulässig: 
a) Grabsteine auf einstelligen Grabstät-
ten bis zu 0,50 qm Ansichtsfläche und 
max. 0,80 m Höhe. 
b) Grabsteine auf zwei- und mehrstelli-
gen Grabstätten bis zu 0,70 qm Ansichts-
fläche und max. 0,90 m Höhe. 
c) Kreuze auf ein- oder mehrstelligen 
Grabstätten bis zu 1,40 m Höhe. 
  
§ 15 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 
  
Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis 
zu folgenden Größen zulässig: 
a) Grabsteine auf einstelligen Urnen-
grabstätten bis zu 0,30 qm Ansichtsflä-
che und max. 0,70 m Höhe. 
b) Grabsteine auf mehrstelligen Urnen-
grabstätten bis zu 0,50 qm Ansichtsflä-
che und max. 0,70 m Höhe. 
c) Kreuze auf ein- oder mehrstelligen Ur-
nengrabstätten bis zu 1,00 m Höhe. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
  
Beschluss: 
Grabflächen dürfen nicht vollständig mit 
einer Platte abgedeckt werden, d.h. § 15 
Abs. 7 der Friedhofssatzung bleibt beste-
hen. 
  
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Ja-Stimmen und 1 Nein-
Stimme 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Gebühren-
kalkulation zu. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Friedhofs- 
und Bestattungsgebührensatzung zu. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 

TOP 10 
Bestellung zur stellvertretenden 
Standesbeamtin 
120/2023 
  
Beschluss: 
Frau Lea Reinbold wird mit sofortiger 
Wirkung zur stellvertretenden Standes-
beamtin für den Standesamtsbezirk 
Steinach, Ortenaukreis bestellt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 11 
Einbringung des Haushaltsplanent-
wurfs für das Jahr 2024 
119/2023 
- keine Beschlussfassung 
    
  
TOP 12 
Annahme von Spenden 
110/2023 
  
Beschluss: 
Der Annahme der Spende über 10,00 
Euro von anonymen Spender für die 
Schneekapelle wird zugestimmt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
  
TOP 13 
Erklärung über den Verzicht auf ein 
Vorkaufsrecht / Erteilung der Geneh-
migung nach §§ 144 und 145 BauGB 
aufgrund förmlich festgelegtem Sa-
nierungsgebiet 
  
Beschluss: 
Das bestehende Vorkaufsrecht für das 
Flst. Nr. 1881 wird nicht ausgeübt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
  
Beschluss: 
Das bestehende Vorkaufsrecht für das 
Flst. Nr. 3505 wird nicht ausgeübt. 
  
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Ja-Stimmen und 1 Ent-
haltung 
  
Beschluss: 
Das bestehende Vorkaufsrecht für das 
Flst. Nr. 3506 wird nicht ausgeübt. 
  
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Ja-Stimmen und 1 Ent-
haltung 
    
  
TOP 14 
Anfragen nach § 24 Abs. 4 GemO 
(Gemeinderäte) 
- keine Beschlussfassung 
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TOP 15 
Bekanntgaben der Verwaltung 
- keine Beschlussfassung 
  

Weihnachtsbaumspenden 
In diesem Jahr freuen wir uns über ge-
spendete Weihnachtsbäume, die auf die 
Weihnachtszeit einstimmen. Alle Bäume 
wurden durch unsere Bauhofmitarbeiter 
festlich geschmückt. 

Am Kirchberg sowie an der Bußkapelle 
erfreuen uns weihnachtlich geschmückte 
Bäume, gespendet von Herrn Konrad 
Volk. Im Dorf in Welschensteinach ein 
weiterer Weihnachtsbaum, der von 
Klaus Neumaier gespendet wurde und 
an der Schneekapelle sowie am Adler-
platz leuchten die geschmückten Weih-
nachtsbäume, gespendet von Herrn 
Friedbert Dold. 
   
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
Spendern recht herzlich bedanken. 
  
Sofern Sie in Ihrem Vorgarten einen 
mittlerweile zu großen Fichten- oder 
Tannenbaum haben, der entfernt wer-
den soll und sich als Weihnachtsbaum 
gut eignen würde, setzen Sie sich bitte 
mit unserem Bauhof in Verbindung. 
  
Wir freuen uns bereits heute über Ihre 
Baumspenden für das kommende Jahr 
und bedanken uns bereits im Voraus. 
  
Ihr

Nicolai Bischler
Bürgermeister 

Die Deutsche Bahn erneu-
ert drei Brücken zwischen 

Offenburg und Haslach 
Die Bahnstrecke ist zwischen dem 
25.03.2024 und 06.04.2024 gesperrt. 
Für eine leistungsstarke Infrastruktur 
erneuert die Deutsche Bahn (DB) seit 
Oktober 2023 drei Eisenbahnbrücken 
zwischen Offenburg und Haslach. Die 
Bahn bündelt die drei Maßnahmen, 
um Einschränkungen so kurz und ge-
ring wie möglich zu halten. Für insge-
samt rund 7 Millionen Euro werden 
eine Brücke im Gemeindegebiet Gen-
genbach und zwei Brücken im Ge-
meindegebiet Steinach erneuert.. Die 
drei neuen Eisenbahnbrücken wer-
den neben der Strecke hergestellt. In 
einer Totalsperrung werden die Fer-
tigteile dann eingehoben. 
  
In Steinach werden die Eisen-
bahnüberführungen über die 
Kraftzig und über die Sarach Stra-
ße erneuert. Die Arbeiten finden 
zwischen Dezember 2023 und August 
2024 statt. Für einen Teil der Bauzeit 
(voraussichtlich Mitte Januar bis Juli) 
ist die Durchfahrt an beiden Stellen 
nicht möglich. Umleitungen werden 
eingerichtet. 
  
Für Rückfragen ist das Projektma-
nagement, Hr. Moritz Ost, im Auftrag 
der DB Netz AG - Freiburg KIB 2 zu-
ständig. 
  
Wir bitten um Beachtung. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Friedhofs- und  
Bestattungsgebührensatzung 

Gemeinde 77790 Steinach 
Ortenaukreis 

  
Friedhofs- und Bestattungsgebüh-

rensatzung 
  
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 
Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Gesetzes über das Friedhofs- und Lei-
chenwesen (Bestattungsgesetz) in Ver-
bindung mit den §§ 4 und 11 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg 
sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württ-
emberg (KAG) in der jeweils gültigen 
Fassung hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Steinach am 18. Dezember 2023 
folgende Friedhofs- und Bestattungsge-
bührensatzung beschlossen: 

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
  
§ 1 Widmung 
  
(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Ein-
richtung der Gemeinde. Er dient der Be-
stattung verstorbener Gemeindeeinwoh-
ner und der in der Gemeinde verstorbenen 
oder tot aufgefundenen Personen ohne 
Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohn-
sitz Verstorbener, sowie für Verstorbene, 
für die ein Wahlgrab nach § 12 zur Verfü-
gung steht. Der Friedhof dient auch der 
Bestattung von Totgeburten, Fehlge-
burten und Ungeborenen, falls ein Eltern-
teil in der Gemeinde ist. In besonderen 
Fällen kann die Gemeinde die Bestattung 
anderer Verstorbener zulassen. 
  
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
gelten die Vorschriften über die Bestat-
tung auch für die Beisetzung von Aschen. 
  
(3) Das Gemeindegebiet wird in fol-
gende Bestattungsbezirke eingeteilt:
a)  Bestattungsbezirk des Friedhofs Stei-

nach; er umfasst das Gebiet des Orts-
teils Steinach

b)  Bestattungsbezirk des Friedhofs 
Welschensteinach; er umfasst das 
Gebiet des Ortsteils Welschensteinach

   
Die Verstorbenen sind auf dem Friedhof 
des Bestattungsbezirks zu bestatten 
bzw. beizusetzen, in dem sie zuletzt ih-
ren Wohnsitz hatten, sofern sie nicht bei 
ihrem Tod ein Recht auf Bestattung bzw. 
Beisetzung in einer bestimmten Grab-
stätte eines anderen Friedhofs hatten. 
Die Gemeinde kann Ausnahmen zulas-
sen. 
  
II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 
  
§ 2 Öffnungszeiten 
  
(1) Der Friedhof darf nur während der 
bekannt gegebenen Öffnungszeiten be-
treten werden. 
  
(2) Die Gemeinde kann das Betreten des 
Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile 
aus besonderem Anlass vorübergehend 
untersagen. 
  
§ 3 Verhalten auf dem Friedhof 
  
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der 
Würde des Ortes entsprechend zu ver-
halten. Die Anordnungen des Friedhofs-
personals sind zu befolgen. 
  
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere 
nicht gestattet:
a)  Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu 

befahren, ausgenommen Kinder-
wagen und Rollstühlen sowie Fahr-
zeugen der Gemeinde und der für den 
Friedhof zugelassenen Gewerbetrei-
benden,
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b)  während einer Bestattung oder einer 
Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten 
auszuführen,

c)  den Friedhof und seine Einrichtungen 
und Anlagen zu verunreinigen oder zu 
beschädigen sowie Rasenflächen und 
Grabstätten unberechtigterweise zu 
betreten,

d)  Tiere mitzubringen, ausgenommen 
Blindenhunde,

e)  Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen abzulagern,

f)  Waren und gewerbliche Dienste anzu-
bieten,

g) Druckschriften zu verteilen.
 
Ausnahmen können zugelassen werden, 
soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs 
und der Ordnung auf ihm zu vereinba-
ren sind. 
  
(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof 
bedürfen der Zustimmung der Gemein-
de. Sie sind 
spätestens vier Tage vorher anzumelden. 
  
§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem 
Friedhof 
  
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und 
sonstige Gewerbetreibende bedürfen 
für die Tätigkeit auf dem Friedhof der 
vorherigen Zulassung durch die Gemein-
de. Sie kann den Umfang der Tätigkeiten 
festlegen. 
  
(2) Zugelassen werden nur solche Gewer-
betreibende, die fachkundig, leistungs-
fähig und zuverlässig sind. Die Gemein-
de kann für die Prüfung der Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
geeignete Nachweise verlangen, insbe-
sondere dass die Voraussetzungen für 
die Ausübung der Tätigkeit nach dem 
Handwerksrecht erfüllt werden. Die Ge-
meinde kann Ausnahmen zulassen. Die 
Zulassung erfolgt durch Ausstellung 
eines Berechtigungsscheins; dieser ist 
den aufsichtsberechtigten Personen der 
Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. 
Die Zulassung wird jeweils auf drei Jahre 
befristet. 
  
(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Be-
auftragten haben die Friedhofsatzung 
und die dazu ergangenen Regelungen 
zu beachten. 
  
(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die 
Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahr-
zeugen befahren. Werkzeuge und Mate-
rialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend oder nur an den dafür 
bestimmten Stellen gelagert werden. Bei 
Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- 
und Lagerplätze wieder in den früheren 
Zustand zu bringen. 
(5) Gewerbetreibenden, die gegen die 
Vorschriften der Absätze 3 und 4 versto-
ßen, oder bei denen die Vorausset-

zungen des Absatzes 2 ganz oder teil-
weise nicht mehr gegeben sind, kann die 
Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder 
Dauer zurücknehmen oder widerrufen. 
  
(6) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann 
über einen Einheitlichen Ansprechpart-
ner im Sinne des Gesetzes über Einheit-
liche Ansprechpartner für das Land Ba-
den-Württemberg abgewickelt werden; 
§ 42 a und §§ 71 a bis 71 e des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung finden Anwen-
dung. 
    
  
III. BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
  
§ 5 Allgemeines 
  
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach 
Eintritt des Todes bei der Gemeinde an-
zumelden. Wird eine Bestattung in einer 
früher erworbenen Wahlgrabstätte be-
antragt, so ist auf Verlangen der Ge-
meinde das Nutzungsrecht nachzuwei-
sen. 
  
(2) Ort und Zeit der Bestattung werden 
von der Gemeinde festgesetzt. Wünsche 
der Hinterbliebenen und der Geistlichen 
werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
  
§ 6 Särge 
  
Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 
m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 
sein. Sind in besonderen Fällen größere 
Särge erforderlich, so ist die Zustimmung 
der Gemeinde einzuholen. 
  
§ 7 Ausheben der Gräber 
  
(1) Die Gemeinde lässt die Gräber aushe-
ben und zufüllen. 
  
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber be-
trägt von der Erdoberfläche (ohne Hü-
gel) bis zur Oberkante des Sarges minde-
stens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne 
mindestens 0,50 m. 
  
§ 8 Ruhezeit 
  
Die Ruhezeit der Leichen und Aschen be-
trägt 25 Jahre, bei Kindern, die vor Voll-
endung des 10. Lebensjahres verstorben 
sind, 20 Jahre. 
  
§ 9 Umbettungen 
  
(1) Umbettungen von Leichen und 
Aschen bedürfen, unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Gemeinde. Bei Umbet-
tungen von Leichen wird die Zustim-
mung nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, in den ersten acht Jahren der 
Ruhezeit nur bei Vorliegen eines drin-
genden öffentlichen Interesses oder 

eines besonderen Härtefalls erteilt. Um-
bettungen aus einem Reihengrab in ein 
anderes Reihengrab oder aus einem Ur-
nenreihengrab in ein anderes Urnenrei-
hengrab sind innerhalb der Gemeinde 
nicht zulässig. Die Gemeinde kann Aus-
nahmen zulassen. Nach Ablauf der Ruhe-
zeit noch vorhandene Leichen- oder 
Aschenreste dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung der Gemeinde in belegte 
Grabstätten umgebettet werden. 
  
(2) Umbettungen erfolgen nur auf An-
trag. Antragsberechtigt ist bei Umbet-
tungen aus einem Reihengrab oder 
einem Urnenreihengrab der Verfügungs-
berechtigte, bei Umbettungen aus 
einem Wahlgrab oder einem Urnen-
wahlgrab der Nutzungsberechtigte. 
  
(3) In den Fällen des § 21 Abs. 1 Satz 3 
und bei Entziehung von Nutzungs-
rechten nach § 21 Abs. 1 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit 
noch nicht abgelaufen ist, von Amts we-
gen in ein Reihengrab oder in ein Urnen-
grab umgebettet werden. Im Übrigen ist 
die Gemeinde bei Vorliegen eines zwin-
genden öffentlichen Interesses berech-
tigt, Umbettungen vorzunehmen. 
  
(4) Umbettungen führt die Gemeinde 
durch. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 
Umbettung. 
(5) Die Kosten der Umbettung und den 
Ersatz von Schäden, die an benachbarten 
Grabstätten und an Anlagen durch eine 
Umbettung entstehen, haben die An-
tragsteller zu tragen, es sei denn, es liegt 
ein Verschulden der Gemeinde vor. 
  
(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen 
oder gehemmt. 
  
IV. GRABSTÄTTEN 
  
§ 10 Allgemeines 
  
(1) Die Grabstätten sind im Eigentum des 
Friedhofträgers. An ihnen können Rech-
te nur nach dieser Satzung erworben 
werden. 
  
(2) Auf dem Friedhof werden folgende 
Arten von Grabstätten zur Verfügung 
gestellt:
a) Reihengräber
b) Wahlgräber
c) Urnenwahlgräber
 
  
(3) Ein Anspruch auf Überlassung einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf 
die Unveränderlichkeit der Umgebung 
besteht nicht. 
  
(4) Grüfte und Grabgebäude sind nicht 
zugelassen. 
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§ 11 Reihengräber 
  
(1) Reihengräber sind Grabstätten für 
Erdbestattungen und für die Bestattung 
von Fehlgeburten und Ungeborenen, die 
der Reihe nach belegt und im Todesfall 
für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt 
werden. Eine Verlängerung der Ruhezeit 
ist nicht möglich. Verfügungsberech-
tigter ist in nachstehender Reihenfolge
a)  wer für die Bestattung sorgen muss (§ 

31 Abs. 1 Bestattungsgesetz),
b) wer sich dazu verpflichtet hat,
c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.
 
  
(2) Auf dem Friedhof werden ausgewie-
sen:
a)  Reihengrabfelder für Verstorbene bis 

zum vollendeten 10. Lebensjahr 
(Kindergräber),

b)  Reihengrabfelder für Verstorbene ab 
dem vollendeten 10. Lebensjahr

 
  
(3) In jedem Reihengrab wird nur eine 
Leiche beigesetzt. Die Gemeinde kann 
Ausnahmen zulassen. 
  
(4) Ein Reihengrab kann auch nach Ab-
lauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab 
umgewandelt werden. 
  
(5) Das Abräumen von Reihengrab-
feldern oder Teilen von ihnen nach Ab-
lauf der Ruhezeiten wird drei Monate 
vorher ortsüblich oder durch Hinweise 
auf dem betreffenden Grabfeld bekannt 
gegeben. 
  
§ 12 Wahlgräber 
  
(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erd-
bestattungen, für die Bestattung von 
Fehlgeburten und Ungeborenen und die 
Beisetzung von Aschen, an denen ein 
öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht ver-
liehen wird. Das Nutzungsrecht wird 
durch Verleihung begründet. Nutzungs-
berechtigter ist die durch die Verleihung 
bestimmte Person. 
  
(2) Nutzungsrechte an Wahlgräbern 
werden auf Antrag auf die Dauer von 25 
Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Sie kön-
nen nur anlässlich eines Todesfalles ver-
liehen werden. Die erneute Verleihung 
eines Nutzungsrechtes ist nur auf Antrag 
möglich, die Mindestdauer für die er-
neute Verleihung beträgt 5 Jahre. 
  
(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zah-
lung der Grabnutzungsgebühr. Auf 
Wahlgräber, bei denen die Grabnut-
zungsgebühr für das Nutzungsrecht 
nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 
über Reihengräber entsprechend anzu-
wenden. 
  
(4) Ein Anspruch auf Verleihung oder er-

neute Verleihung von Nutzungsrechten 
besteht nicht. 
  
(5) Wahlgräber können ein- und mehr-
stellige Einfach- oder Tiefgräber sein. In 
einem Tiefgrab sind bei gleichzeitig lau-
fenden Ruhezeiten nur zwei Bestat-
tungen übereinander zulässig. 
  
(6) Während der Nutzungszeit darf eine 
Bestattung nur stattfinden, wenn die Ru-
hezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt 
oder ein Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit er-
neut verliehen worden ist. 
  
(7) Der Nutzungsberechtigte soll für den 
Fall seines Ablebens seinen Nachfolger 
im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist 
aus dem nachstehend genannten Perso-
nenkreis zu benennen. Wird keine oder 
eine andere Regelung getroffen, so geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des ver-
storbenen Nutzungsberechtigten über
a)  auf die Ehegattin oder den Ehegatten, 

die Lebenspartnerin oder den 
Lebenspartner

b)  auf die Kinder,
c) auf die Stiefkinder,
d)  auf die Enkel in der Reihenfolge der 

Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h)  auf die nicht unter a) bis g) fallenden 

Erben.
 
  
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird 
jeweils der Älteste nutzungsberechtigt. 
  
(8) Der Nutzungsberechtigte kann mit 
Zustimmung der Gemeinde das Nut-
zungsrecht auf eine der in Absatz 7 Satz 
3 genannten Personen übertragen. 
  
(9) Der Nutzungsberechtigte hat im Rah-
men der Friedhofssatzung und der dazu 
ergangenen Regelungen das Recht, in 
der Wahlgrabstätte bestattet zu werden 
und über die Bestattung sowie über die 
Art der Gestaltung und der Pflege der 
Grabstätte zu entscheiden. 
Verstorbene, die nicht zu dem Personen-
kreis des Absatz 7 Satz 3 gehören, dürfen 
in der Grabstätte nicht bestattet werden. 
Die Gemeinde kann Ausnahmen zulas-
sen. 
  
(10) Das Nutzungsrecht kann jederzeit 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurück-
gegeben werden. 
(11) Mehrkosten, die der Gemeinde beim 
Ausheben des Grabes zu einer weiteren 
Bestattung durch die Entfernung von 
Grabmalen, Fundamenten und sonstigen 
Grabausstattungen entstehen, hat der 
Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls 
er nicht selbst rechtzeitig für die Beseiti-

gung dieser Gegenstände sorgt. 
  
(12) In Wahlgräbern können auch Urnen 
beigesetzt werden. 
  
§ 12 a Urnenwahlgräber  
  
(1) Urnenwahlgräber sind Aschengrab-
stätten als Urnenstätten in Grabfeldern, 
die ausschließlich der Beisetzung von 
Aschen Verstorbener dienen. 
  
(2) In einem Urnenwahlgrab können 
mehrere Urnen beigesetzt werden, zu-
lässig sind bis zu 4 Urnen. 
  
(3) Soweit sich aus der Friedhofssatzung 
nichts anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für Reihen- und Wahlgräber 
entsprechend für Urnenstätten. 
  
(4) Auf dem Friedhof in Welschenstein-
ach gelten für die Urnenwahlgräber in 
Feld 5 Reihe 1 besondere Vorgaben für 
Grabmale. Es sind nur liegende Grab-
male zulässig. 
  
V. GRABMALE UND SONSTIGE GRA-
BAUSSTATTUNGEN 
  
§ 13 Auswahlmöglichkeit 
  
(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder 
mit allgemeinen und Grabfelder mit be-
sonderen Gestaltungsvorschriften einge-
richtet. 
  
(2) Bei der Zuweisung einer Grabstätte 
bestimmt der Antragsteller, ob diese in 
einem Grabfeld mit allgemeinen oder 
mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
liegen soll. Entscheidet er sich für ein Gr-
abfeld mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften, so besteht auch die Verpflich-
tung, die in Belegungs- und 
Grabmalplänen für das Grabfeld festge-
setzten, über § 15 hinausgehenden Ge-
staltungsvorschriften einzuhalten. Wird 
von dieser Auswahlmöglichkeit nicht 
rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch 
gemacht, so kann die Gemeinde die Be-
stattung in einem Grabfeld mit besonde-
ren Gestaltungsvorschriften durchführen 
lassen. 
  
§ 14 Allgemeine Gestaltungsvor-
schriften 
  
(1) Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen müssen der Würde des Fried-
hofes in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtheit entsprechen. 
  
§ 15 Grabfelder mit besonderen Ge-
staltungsvorschriften 
  
(1) In Grabfeldern mit besonderen Ge-
staltungsvorschriften müssen nach Ab-
lauf der Frist in 16 Abs. 1 Satz 2 Grab-
male errichtet werden. Grabmale und 
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sonstigen Grabausstattungen müssen in 
ihrer Gestaltung, Bearbeitung und An-
passung an die Umgebung erhöhten An-
forderungen entsprechen. 
  
(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, 
Holz, Schmiedeeisen oder Bronze ver-
wendet werden. 
  
(3) Bei der Gestaltung und der Bearbei-
tung dürfen Firmenbezeichnungen nur 
unauffällig und nicht auf der Vorderseite 
des Grabmals angebracht werden. 
(4) Auf den Grabstätten sind insbesonde-
re nicht zulässig, Grabmale
a) aus Gips,
b)  mit in Zement aufgesetztem figürli-

chen oder ornamentalen Schmuck,
c) mit Farbanstrich auf Stein.
 
  
(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen 
sind Grabmale bis zu folgenden Größen 
zulässig:
a)  Grabsteine auf einstelligen Grab-

stätten bis zu 0,50 qm Ansichtsfläche 
und max. 0,80 m Höhe.

b)  Grabsteine auf zwei- und mehrstel-
ligen Grabstätten bis zu 0,70 qm 
Ansichtsfläche und max. 0,90 m Höhe.

c)  Kreuze auf ein- oder mehrstelligen 
Grabstätten bis zu 1,40 m Höhe.

 
  
(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale 
bis zu folgenden Größen zulässig:
a)  Grabsteine auf einstelligen Urnen-

grabstätten bis zu 0,30 qm Ansichts-
fläche und 0,70 m Höhe.

b)  Grabsteine auf mehrstelligen Urnen-
grabstätten bis zu 0,50 qm Ansichts-
fläche und 0,70 m Höhe.

c)  Kreuze auf ein- oder mehrstelligen 
Urnengrabstätten bis zu 1,00 m Höhe.

 
  
(7) Grabflächen dürfen nur bis max. 1/3 
mit einer Platte abgedeckt werden. Es ist 
eine vorherige Genehmigung durch die 
Gemeinde erforderlich. 
  
(8) Grabeinfassungen jeder Art – auch 
aus Pflanzen – sind nicht zulässig. 
  
(9) Auf den Wiesengräbern dürfen Grab-
schmuck, wie Blumenschmuck, Kerzen 
u.Ä. nicht angebracht oder abgelegt 
werden. 
  
(10) Die Gemeinde kann unter Berück-
sichtigung der Gesamtgestaltung des 
Friedhofs und im Rahmen von Abs. 1 
Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 2 bis 9 und auch sonstige Gra-
bausstattungen zulassen. 
  
§ 16 Genehmigungserfordernis 
  
(1) Die Errichtung und jede Veränderung 
von Grabmalen bedarf der vorherigen 

schriftlichen Genehmigung der Gemein-
de. Ohne Genehmigung sind bis zur Dau-
er von zwei Jahren nach der Bestattung 
oder Beisetzung provisorische Grabmale 
als Holztafeln bis zur Größe von 15 mal 
30 cm und Holzkreuze zulässig. 
  
(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über 
den Entwurf des Grabmals im Maßstab 
1:10 zweifach beizufügen. Dabei ist das 
zu verwendende Material, seine Bearbei-
tung, der Inhalt und die Anordnung der 
Schrift, der Ornamente und Symbole so-
wie die Fundamentierung anzugeben. 
Soweit erforderlich, kann die Gemeinde 
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente 
und der Symbole im Maßstab 1:1 unter 
Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung und der Form verlangen. In beson-
deren Fällen kann die Vorlage eines Mo-
dells oder das Aufstellen einer Attrappe 
auf der Grabstätte verlangt werden. 
  
(3) Die Errichtung und jede Veränderung 
aller sonstigen Grabausstattungen be-
dürfen ebenfalls der vorherigen schrift-
lichen Genehmigung der Gemeinde. 
Abs. 2 gilt entsprechend. 
  
(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das 
Grabmal oder die sonstige Grabausstat-
tung nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach Erteilung der Genehmigung errich-
tet worden ist. 
  
(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass 
sie vor ihrer Aufstellung von der Ge-
meinde überprüft werden können. 
  
§ 17 Standsicherheit 
  
Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen müssen standsicher sein. Sie sind 
ihrer Größe entsprechend nach den all-
gemein anerkannten Regeln des Hand-
werks zu fundamentieren und zu befe-
stigen. Steingrabmale müssen aus einem 
Stück hergestellt sein und dürfen fol-
gende Mindeststärken nicht unterschrei-
ten: 
  
Stehende Grabmale 
bis 1,20 m Höhe 14 cm 
bis 1,40 m Höhe 16 cm 
ab 1,40 m Höhe 18 cm 
  
§ 18 Unterhaltung 
  
(1) Die Grabmale und die sonstigen Gra-
bausstattungen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand zu 
halten und entsprechend zu überprüfen. 
Verantwortlich dafür ist bei Reihengrab-
stätten der Verfügungsberechtigte, bei 
Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrab-
stätten der Nutzungsberechtigte. 
  
(2) Erscheint die Standsicherheit von 
Grabmalen und sonstigen Grabausstat-
tungen gefährdet, so sind die für die Un-

terhaltung Verantwortlichen verpflich-
tet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 
Bei Gefahr im Verzug kann die Gemein-
de auf Kosten des Verantwortlichen Si-
cherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung 
von Grabmalen, Absperrungen) treffen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Gemein-
de nicht innerhalb einer jeweils festzu-
setzenden angemessenen Frist beseitigt, 
so ist die Gemeinde berechtigt, dies auf 
Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
nach dessen Anhörung das Grabmal 
oder die sonstige Grabausstattung zu 
entfernen. Die Gemeinde bewahrt diese 
Sachen drei Monate auf. Ist der Verant-
wortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
sechswöchiger Hinweis auf der Grabstät-
te. 
  
§ 19 Entfernung 
  
(1) Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung der Ge-
meinde von der Grabstätte entfernt wer-
den. 
  
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts sind die Grabmale und 
die sonstigen Grabausstattungen zu ent-
fernen. Wird diese Verpflichtung trotz 
schriftlicher Aufforderung der Gemein-
de innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist nicht erfüllt, 
so kann die Gemeinde die Grabmale und 
die sonstigen Grabausstattungen im 
Wege der Ersatzvornahme nach dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz 
selbst entfernen; § 18 Absatz 2 Satz 5 ist 
entsprechend anwendbar. Die Gemeinde 
bewahrt diese Sachen drei Monate auf. 
  
VI. Herrichten und Pflege der Grab-
stätte 
  
§ 20 Allgemeines 
  
(1) Alle Grabstätten müssen der Würde 
des Ortes entsprechend hergerichtet und 
dauernd gepflegt werden. Verwelkte 
Blumen und Kränze sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulagern. 
  
(2) Die Höhe und die Form der Grabhü-
gel und die Art ihrer Gestaltung sind 
dem Gesamtcharakter des Friedhofs, 
dem besonderen Charakter des Friedhof-
steils und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. Bei Plattenbelägen zwi-
schen den Gräbern (§ 15 Absatz 7) dür-
fen die Grabbeete nicht höher als die 
Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur 
mit solchen Pflanzen bepflanzt werden, 
die andere Grabstätten und die öffentli-
chen Anlagen nicht beeinträchtigen. 
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(3) Für das Herrichten und für die Pflege 
der Grabstätte hat der nach § 18 Absatz 
1 Verantwortliche zu sorgen. Die Ver-
pflichtung erlischt erst mit dem Ablauf 
der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts. 
  
(4) Die Grabstätten müssen innerhalb 
von sechs Monaten nach der Belegung 
hergerichtet sein. 
  
(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzu-
räumen. §19 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
  
(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und 
jede Veränderung der gärtnerischen An-
lagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Gemeinde. Verfü-
gungs- bzw. Nutzungsberechtigte sowie 
die Grabpflege tatsächlich vornehmende 
Personen sind nicht berechtigt, diese An-
lagen der Gemeinde zu verändern. 
  
(7) In Grabfeldern mit besonderen Ge-
staltungsvorschriften (§ 15) ist die ge-
samte Grabfläche zu bepflanzen. Ihre 
gärtnerische Gestaltung muss den er-
höhten Anforderungen entsprechen und 
auf die Umgebung abgestimmt werden; 
nicht zugelassen sind insbesondere Bäu-
me und großwüchsige Sträucher, die 
größer als 0,80 m sind oder werden so-
wie Grabgebinde aus künstlichen Werk-
stoffen und das Aufstellen von Bänken. 
  
§ 21 Vernachlässigung der Grabpfle-
ge 
  
(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerich-
tet oder gepflegt, so hat der Verant-
wortliche (§ 18 Absatz 1) auf schriftliche 
Aufforderung der Gemeinde die Grab-
stätte innerhalb einer jeweils festgesetz-
ten angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu er-
mitteln, so genügt ein dreimonatiger 
Hinweis auf der Grabstätte. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt, so können 
Reihengrabstätten und Urnenreihen-
grabstätten von der Gemeinde abge-
räumt, eingeebnet und eingesät wer-
den. Bei Wahlgrabstätten und 
Urnenwahlgrabstätten kann die Ge-
meinde in diesem Fall die Grabstätte im 
Wege der Ersatzvornahme nach dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz 
in Ordnung bringen lassen oder das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung entzie-
hen. In dem Entziehungsbescheid ist der 
Nutzungsberechtigte aufzufordern, das 
Grabmal und die sonstigen Grabausstat-
tungen innerhalb von drei Monaten 
nach Unanfechtbarkeit des Entziehungs-
bescheids zu entfernen. 
  
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck 
gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird 
die Aufforderung nicht befolgt oder ist 

der Verantwortliche nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so 
kann die Gemeinde den Grabschmuck 
entfernen. 
  
(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 
und 2 sind dem Verantwortlichen vorher 
anzudrohen. 
  
VII. BENUTZUNG DER LEICHENHALLE 
  
§ 22 
  
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme 
der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf 
nur in Begleitung eines Angehörigen des 
Friedhofspersonals oder mit Zustim-
mung der Gemeinde betreten werden. 
  
(2) Sofern keine gesundheitlichen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, können 
die Angehörigen den Verstorbenen 
während der festgesetzten Zeiten sehen. 
  
VIII. HAFTUNG, ORDNUNGSWIDRIG-
KEITEN 
  
§ 23 Obhuts- und Überwachungs-
pflicht, Haftung 
  
(1) Der Gemeinde obliegen keine über 
die Verkehrssicherungspflicht hinausge-
henden Obhuts- und Überwachungs-
pflichten. Die Gemeinde haftet nicht für 
Schäden, die durch nichtsatzungsge-
mäße Benutzung des Friedhofs, seiner 
Anlagen und Einrichtungen, durch dritte 
Personen oder durch Tiere entstehen. Im 
Übrigen haftet die Gemeinde nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die 
Vorschriften über Amtshaftung bleiben 
unberührt. 
  
(2) Verfügungsberechtigte und Nut-
zungsberechtigte haften für die schuld-
haft verursachten Schäden, die infolge 
einer unsachgemäßen oder den Vor-
schriften der Friedhofsatzung widerspre-
chenden Benutzung oder eines mangel-
haften Zustands der Grabstätten 
entstehen. Sie haben die Gemeinde von 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 
die wegen solcher Schäden geltend ge-
macht werden. Gehen derartige Schäden 
auf mehrere Verfügungsberechtigte 
oder Nutzungsberechtigte zurück, so 
haften diese als Gesamtschuldner. 
  
(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwen-
dung auf die nach § 4 zugelassenen Ge-
werbetreibenden, auch für deren Be-
dienstete. 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
  
Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 3 
Nr. 1 des Bestattungsgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Friedhof entgegen der Vorschrift 

des § 2 betritt
2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2

 a)   sich auf dem Friedhof nicht der 
Würde des Ortes entsprechend 
verhält oder die Weisungen des 
Friedhofspersonals nicht befolgt,

 b)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art 
befährt,

 c)  während einer Bestattung oder 
einer Gedenkfeier in der Nähe 
Arbeiten ausführt,

 d)  den Friedhof und seine Einrich-
tungen und Anlagen verunreinigt 
oder beschädigt sowie Rasenflä-
chen und Grabstätten unberechtig-
terweise betritt.

 e)  Tiere mitbringt, ausgenommen 
Blindenhunde,

 f)  Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen ablagert,

 g)  Waren und gewerbliche Dienste 
anbietet,

 h) Druckschriften verteilt.
3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem 

Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 
Abs. 1),

4. als Verfügungs- oder Nutzungsbe-
rechtigter oder als Gewerbetrei-
bender Grabmale und sonstige Gra-
bausstattungen ohne oder 
abweichend von der Genehmigung 
errichtet, verändert (§ 16 Abs. 1 und 
3) oder entfernt (§ 19 Abs. 1),

5. Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen nicht in verkehrssicherem Zu-
stand hält (§ § 18 Abs. 1).

 

  
IX. BESTATTUNGSGEBÜHREN 
  

§ 25 Erhebungsgrundsatz 
  
Für die Benutzung der gemeindlichen 
Bestattungseinrichtungen und für Amts-
handlungen auf dem Gebiet des Lei-
chen- und Bestattungswesens werden 
Gebühren nach den folgenden Bestim-
mungen erhoben. 
  

§ 26 Gebührenschuldner 
  
(1) Zur Zahlung der Verwaltungsge-
bühren ist verpflichtet
1. wer die Amtshandlung veranlasst 

oder in wessen Interesse sie vorge-
nommen wird;

2. wer die Gebührenschuld der Ge-
meinde gegenüber durch schriftliche 
Erklärung übernommen hat oder für 
die Gebührenschuld eines anderen 
kraft Gesetzes haftet.

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr 
ist verpflichtet, wer die Benutzung der 
Bestattungseinrichtung beantragt; 
  
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften 
als Gesamtschuldner. 
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Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung 
-Gebührenverzeichnis- 

 
zu § 28 Abs. 1 der Satzung vom 29.09.2003 in der Fassung vom 18. Dezember 2023 
 
1. Verwaltungsgebühren 
 

1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals  20,00 € 
1.2 Sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse     20,00 € 
 
2. Benutzungsgebühren 
 

2.1 Bestattung 
 
2.1.1 für Personen im Alter unter 10 Jahren      200,00 € 
2.1.2 für Personen im Alter ab 10 Jahren      500,00 € 
2.1.3 Zuschlag bei Bestattung in einem Tiefgrab     150,00 € 
2.1.4 Beisetzung von Aschen       200,00 € 
2.1.5 Zuschlag zu 2.1.1 bis 2.1.4 für Beisetzung an       50 % 
         Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
 
2.2 Überlassung eines Reihengrabes 
 
2.2.1 für Personen unter 10 Jahren (Ruhezeit 20 Jahre)    200,00 € 
2.2.2 für Personen ab 10 Jahren (Ruhezeit 25 Jahre)    850,00 € 
 
2.3 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 
 
2.3.1 Einzelgrab mit Nutzungsrecht (25 Jahre)             1.300,00 € 
2.3.2 Doppelgrab einfachtief mit Nutzungsrecht (25 Jahre)            1.600,00 € 
2.3.3 Zuschlag für Tiefgrab je Einzelfläche (25 Jahre)    250,00 € 
2.3.4 Urnengrab (Ruhezeit 25 Jahre)      550,00 € 
2.3.5 Urnengrab im Urnenhain (Ruhezeit 25 Jahre)     300,00 € 
2.3.6 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes 
2.3.6.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode (wie 2.3.1 bis 2.3.5 und 2.3.7.1 
            und 2.3.7.2) 
2.3.6.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem  
            Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer.  
            Angefangene Jahre werden voll gerechnet. 
2.3.7.1 Wiesengrab, Erdbestattung (Ruhezeit 25 Jahre)    1.000,00 € 
2.3.7.2 Wiesengrab, Urnenbeisetzung (Ruhezeit 25 Jahre)      600,00 € 
 
2.4 Benutzung der Friedhofshalle 
 
2.4.1 Benutzung der Aussegnungshalle      170,00 € 
2.4.2 Benutzung der Leichenzelle         70,00 € 
 
2.5 Sonstige Leistungen 
 
2.5.1 Ausgraben/ Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder  
         Urnen, je Hilfskraft und Stunde        45,00 € 
2.5.2.1 Grabräumung mit Entfernen Fundament     250,00 € 
2.5.2.2 Grabräumung ohne Entfernen Fundament     150,00 € 
2.5.2.3 Urnengrabräumung          75,00 € 
2.5.2.4 Entfernen und Entsorgen Grabstein        50,00 € 
2.5.3 Grabumrandung Friedhof Welschensteinach     665,00 € 
2.5.4 Grabumrandung Doppelgrabfläche Friedhof Steinach   860,00 € 
2.5.5 Grabumrandung Einzelgrabfläche Friedhof Steinach    510,00 € 
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§ 27 Entstehung und Fälligkeit der 
Gebühren 
  
(1) Die Gebührenschuld entsteht
1. bei Verwaltungsgebühren mit der 

Beendigung der Amtshandlung,
2. bei Benutzungsgebühren mit der In-

anspruchnahme der Bestattungsein-
richtungen und bei Grabnutzungs-
gebühren mit der Verleihung des 
Nutzungsrechts.

   
(2) Die Verwaltungsgebühren und die 
Benutzungsgebühren werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe der Gebühren-
festsetzung fällig. 
  
§ 28 Verwaltungs- und Benutzungs-
gebühren 
  
(1) Die Höhe der Verwaltungs- und Be-
nutzungsgebühren richtet sich nach dem 
als Anlage 
zu dieser Satzung beigefügten Gebüh-
renverzeichnis. 
  
(2) Ergänzend findet die Satzung über 
die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
– Verwaltungsgebührenordnung – in der 
jeweiligen Fassung entsprechend An-
wendung. 
  
X. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVOR-
SCHRIFTEN 
  
§ 29 Alte Rechte 
  
Die vor dem Inkrafttreten dieser Fried-
hofssatzung entstandenen Nutzungs-
rechte werden auf 0 Jahre seit ihrem Er-
werb begrenzt. Sie enden jedoch erst mit 
dem Ablauf der Ruhezeit des in dieser 
Grabstätte zuletzt Bestatteten. 
  
§ 30 Inkrafttreten 
  
(1) Diese Satzung tritt am 23.12.2023 in 
Kraft. 
  
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die 
Friedhofs- und Bestattungsgebührensat-
zung vom 08. September 2003, zuletzt 
geändert am 23. November 2009 außer 
Kraft. 
  
  
  
  
Steinach, den 18. Dezember 2023 
gez. Bischler, Bürgermeister 
  
  
  
Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung oder aufgrund der Gemein-
deordnung beim Erlass der Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Be-

kanntmachung der Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. Abweichend 
hiervon kann die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann 
geltend gemacht werden, wenn der Bür-
germeister dem Satzungsbeschluss nach 
§ 43 der Gemeindeordnung wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, oder 
wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbe-
schluss beanstandet hat oder ein anderer 
die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften innerhalb der Jahres-
frist geltend gemacht hat 

 

abfall-
beseitigung

Graue Tonne (2-wöchig)
Welschensteinach: Samstag, 30.12.2023
Steinach: Mittwoch, 27.12.2023 

Grüne Tonne (3-wöchig)
Welschensteinach: Freitag, 12.01.2024
Steinach: Montag, 08.01.2024 
  
Gelbe Säcke (2-wöchig)
Steinach und Welschensteinach: 
Freitag, 05.01.2024 
  
Sammelplatz für Grünabfälle (kein 
Rasenschnitt !!!!!!!) 
Steinach, am Sportplatz, jeden Samstag 
9.00 - 13.00 Uhr 
  
Anlieferung von Rasenschnitt 
Steinach, Runzengraben 42 
täglich, außer sonn- und feiertags, 10.00 
- 20.00 Uhr 
  
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Protec - Orsingen, Tel. 07774/93390, 
Fax.07774/9339-33 
 

fundsachen

• Jugendrad (aufgefunden in der Eisen-
bahnstraße

• Fahrradschloss mit Zahlen (gefunden 
im Bereich Schule)

• Herrenwollschal (liegen geblieben im 
Heimatmuseum)

• Trinkflasche grün (gefunden Badener-
straße)

 
 

Aus den
kindergärten

Kindergarten Steinach -  
Anmeldungen für das  

Kindergartenjahr 2024/ 25 
Alle Familien, welche ihr Kind in der Zeit 
zwischen September 2024 bis Juli 2025 in 
den Kindergarten nach Steinach bringen 
möchten, werden gebeten ihr Kind an-
zumelden. 
  
Wir bitten alle Eltern, deren Kind im Lau-
fe des Kindergartenjahres 2024/ 25 (zwi-
schen September 2024 und Juli 2025) das 
3. Lebensjahr vollendet sowie Eltern, die 
Interesse an einem Platz für Kinder ab 1 
Jahr (Krippenplatz) haben, sich unbe-
dingt in der Zeit vom 22. – 26.01.2024 
zu melden. Gerne können Sie sich per E-
Mail kiga.steinach@kath-haslach.de  
oder telefonisch unter 07832/ 2848 mel-
den. 
Am Montag, 22. Januar 2024 ist unser 
Haus von 16.00 – 18.00 Uhr geöffnet und 
interessierte Eltern sind herzlich zur Kin-
dergartenbesichtigung eingeladen. Sie 
können gerne die Räumlichkeiten be-
sichtigen und mit uns ins Gespräch kom-
men. 
  
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass 
die Gemeindeverwaltung und der Träger 
nur dann, wenn die entsprechenden An-
meldungen (während den genannten 
Anmeldezeiten) vorliegen, bedarfsge-
recht planen können. 
  
Bei Fragen können Sie sich gerne mit uns 
in Verbindung setzen. 
  
Freundliche Grüße 
Birgit Anton 
  
kiga.steinach@kath-haslach.de   
Telefon: 07832/ 2848 
 

Kindergarten Welschenstein-
ach - Anmeldung für das 

Kindergartenjahr 2024/ 25 
Alle Familien, welche ihr Kind in der Zeit 
zwischen September 2024 bis Juli 2025 in 
den Kath. Kindergarten „Am Kirchberg 
in Welschensteinach bringen möchten, 
werden gebeten ihr Kind anzumelden. 
Wir bitten deshalb alle Eltern, deren 
Kind im Laufe des Kindergartenjahres 
2024/ 2025 (zwischen September 2024 
und Juli 2025) das 3. Lebensjahr vollen-
det, sowie Eltern, die Interesse an einem 
Platz für Kinder mit 2 Jahren und 9 Mo-
naten haben, sich in der Zeit vom 22. 
– 24.01.2023  zu melden.
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Gerne können Sie Ihr Kind telefonisch, 
per E-Mail anmelden oder Sie kommen 
an einem dieser Tage persönlich vorbei 
um die Einrichtung kennenzulernen. 
Gerne können auch offene Fragen ge-
stellt werden. 
  
Bei Fragen können Sie sich gerne mit der 
Leitung des Kindergartens in Verbin-
dung setzen. 
  
Kindergarten Am Kirchberg Welschen-
steinach: 
Dorfstraße 12a 
77790 Welschensteinach 
Mail Adresse: kigawsteinach@freenet.de 
Telefon: 07832 / 8884 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Florian Bühler (Kindergartenleitung) 

Vereins-
nachrichten

Kath. Kirchenchor
steinach

Freitag, 22.12.2023
19.30 Uhr Probe in der Kirche 

Dienstag, 26.12.2023
9.15 Uhr Einsingen 
10.15 Uhr Gottesdienst 

Freitag, 29.12.2023
keine Probe 

Freitag, 05.01.2024
keine Probe 

Mittwoch, 10.01.2024
19.30 Uhr Probe im Pfarrheim  

Kath. öffentliche
Bücherei, steinach

In den Weihnachtsferien bleibt die 
Bücherei im Pfarrheim geschlossen!
Wir öffnen wieder am Montag, 8. Ja-
nuar 2024 von 17.30 Uhr bis 19 Uhr 
und freuen uns über viele altbekannte 
aber auch neue Leser. 
Besuchen sie uns gerne und stöbern sie 
unverbindlich. Ausleihen kostenlos! 
Das Büchereiteam 
Sandra Schwörer und Jutta Buchholz  

 Dankeschön 
Die Steinacher und Welschensteinacher Vereine 
und Organisationen sagen Danke ! 

Nur mit vielfältiger und tatkräftiger Untertützung vie-
ler Beteiligter kann unsere ehrenamtliche Tätigkeit im 
kulturellen, sportlichen, künstlerischen oder sozialen 
Bereich gelingen. Der Erfolg jeder Veranstaltung und 
jedes Einsatzes hängt ab von den Organisatoren, den 
Helfern und den Besuchern.

Dafür möchten wir uns bei allen Mitgliedern, Freun-
den, Gönnern sowie der gesamten Bevölkerung herz-
lich bedanken. Ihnen allen wünschen wir ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein glückliches, vor allem ge-
sundes und friedvolles neues Jahr 2024.

Altenwerk Steinach
Auf gute Freunde Steinach 2008
Bachdatscherzunft Welschensteinach
BLHV Steinach-Welschensteinach
Bürgerhilfe Steinach-Welschensteinach
Bürgerinitiative „Lebenswertes Steinach“
Bürgerinitiative „Zukunft Steinach“
DJK Welschensteinach
DLRG Steinach
DRK Ortsgruppe Steinach
Flugmodell-Interessengemeinschaft Mittleres Kinzigtal
Fördervereine der Georg-Schöner-Schule
Forstbetriebsgemeinschaft 
Steinach-Welschensteinach
Frauengemeinschaft Steinach
Freiwillige Feuerwehren Steinach-Welschensteinach 
mit Jugendfeuerwehr 

Freunde der Steinacher Blasmusik
Gesangsverein „Eintracht“ Steinach
Gemischter Chor „Liederkranz“ Welschensteinach
Heimat- und Trachtenverein Steinach
Historischer Verein Steinach
Hobbykünstler Steinach
Homberle-Bläch-Band
Imkerverein Steinach
Imkerverein Welschensteinach
Jagdgenossenschaft Steinach
Jagdgenossenschaft Welschensteinach
Katholische Bücherei Steinach
Kirchenchor Steinach
Kleintierzuchtverein Welschensteinach
Kolpingfamilie Steinach
Kreuzbühler Felsenhexen Steinach 2005
Latschary Club Steinach
Landfrauenverein Welschensteinach
Motorsportclub Welschensteinach
Museumsverein Welschensteinach
Musikkapelle Welschensteinach
Musikverein „Harmonie“ Steinach
Narrenzunft Steinach
NABU Mittleres Kinzigtal
Gemeindeteam der kath. Seelsorgeeinheit 
Steinach-Welschensteinach
Schwarzwaldverein Welschensteinach
Schwendiger Hexen und Waldgeister
Sportverein Steinach
Tennisclub Steinach
Tischtennisclub Steinach
Trachten- und Volkstanzgruppe
Turnverein Steinach
UNSER Dorfladen
Verschönerungsverein Steinach
Weidefleisch-Erzeugergemeinschaft
Wirtschaftskreis Steinach
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landfrauen
Welschensteinach

Liebe MitgliederInnen,  
wenn ein Jahr zu Ende geht, wird uns 
oftmals auf´s Neue bewusst, wie schnell 
die Zeit vergeht und einige von uns wün-
schen sich vielleicht, mehr Zeit zu haben- 
mehr Zeit für die Familie, für gute 
Freunde und Bekannte, mehr Zeit für 
sich selbst und das, was uns Spaß macht.  
Wer sich für 2024 vorgenommen hat, sei-
ne Zeit besser einzuteilen, kann sich im 
Vortrag „Ich nehme meine Zeit in 
die Hand - bewusst entscheiden, 
statt funktionieren!“ von Heilprakti-
ker und Sozialpädagoge Thomas Brühl 
wertvolle Tipps dazu einholen. In seinem 
praxisnahen Vortrag wird er uns darin 
unterstützen und stärken, das eigene Le-
ben in den Blick zu nehmen und zeigt 
uns, wie wir es schaffen, uns aktiv Zeit 
einzuräumen, für das, was uns wirklich 
wichtig ist. Merkt euch daher Montag, 
22.01.2024 schon mal vor! 
  

Musikverein Harmonie
sTEINacH e.V.

Weihnachtslieder an Heiligabend
Im Anschluss an die Kinderkrippenfeier 
(15 Uhr) am 24.12. werden einige Musi-

kerinnen und Musiker des Musikvereins 
„Harmonie“ Steinach einige Weih-
nachtslieder vor der Steinacher Heilig-
Kreuz-Kirche zum Besten geben. Ma-
chen Sie einen kleinen 
Weihnachtsspaziergang und halten Sie 
zusammen mit uns kurz inne. 
  
Euer Musikverein „Harmonie“ Stein-
ach

Narrenzunft
steinach e.V. seit 1898

ACHTUNG AUFGEPASST! 
Sei dabei und werde ein Teil unseres 
Zunftabendprogramms am Fasend Sams-
tag! 
Egal ob du alleine, zu zweit, zu dritt oder 
zu... - mit einer Gesangseinlage, einem 
Wortbeitrag oder einem Showtanz die 
Bühne rockst – melde dich gerne, bis 
zum 05. Januar 2024, unter schriftfueh-
rer@narrenzunft-steinach.de.
Mach mit und lass die Bühnenfasend 
weiterleben!!! 
Die Mitwirkenden und Akteure freuen 
sich über jegliche Unterstützung. 
  
Viele Grüße vom Team Zunftabend 

Tischtennisclub steinach

Abholung von Weihnachtsbäu-
men
Die Jugendabteilung des TTC Stein-
ach sammelt auch dieses Jahr wieder 
alte Weihnachtsbäume. Die Samm-
lung fi ndet am Samstag, den 13. 
Januar 2024 statt. 
Anmeldungen hierfür sind nicht not-
wendig. Die Abholung kostet 1€ und 
erfolgt in Steinach und im Ortsteil La-
chen. Bitte legt die Bäume ab 8:30 
Uhr gut sichtbar zur Abholung bereit. 
  
Für die Hilfe bedanken wir uns schon 
im Voraus.
TTC Steinach 1991 e.V. / Jugendabtei-
lung

Steinacher Glühweinhütte
  
Die erste Glühweinhütte war ge-
nauso, wie wir uns das vorge-
stellt haben.
  
Wir sagen Danke
• den Anwohnern
• den zahlreichen Besuchern
• Zimmerei Hansmann
• Elektro-Heizmann
• den Ministranten
• den Homberle-Frauen
• dem Tischtennis-Verein
• dem Bauhof

und Alexandra Vollmer-Himmelsbach 
für die tolle Organisation. 
  
Gemeinsam was bewegen befl ü-
gelt.
  
Wirtschaftskreis Steinach 

Ende der Mitteilungen aus STEINACH
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 GOTTESDIENSTORDNUNG
VOM 22.12.2023 - 07.01.2023 

Freitag, 22.12. 
07.40 Uhr Haslach kath. Kirche 
Schulgottesdienst für die Sekundarstufe 
08.40 Uhr Haslach ev. Kirche 
Schulgottesdienst für die Grundstufe 
09.00 Uhr Mühlenbach 
Schulgottesdienst 
11.30 Uhr Fischerbach 
Schulgottesdienst 
19.00 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier „Rorate Messe“; Kerzen 
werden vor dem Gottesdienst zum Kauf 
(1 Euro) angeboten; (Pfr. Klinger) – Olga, 
Hermann u. Wolfgang Obert + Heinz 
Possler u. verst. Angeh. 
19.00 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier „Rorate Messe“; Kerzen 
werden vor dem Gottesdienst zum Kauf 
(1 Euro) angeboten; (Pfr. Lienhard) – alle 
Verst. v. Stulzenhof + Josef Neumaier, 
Hauptstr., u. verst. Angeh. 
 
Samstag, 23.12. 
Vorabend vom vierten Adventssonn-
tag 
19.00 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Lien-
hard) – Gerhard Granzow u. verst. An-
geh.+ Augustin u. Helena Uhl u. verst. 
Angeh. 
19.00 Uhr Welschensteinach 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Klin-
ger) – Josef Maier u. verst. Angeh. + 
verst. Eltern, Schwiegereltern, verst. Kin-
der u. Angeh. + F. J. u. V. S. verst. Eltern 
u. Angeh. 
  
Sonntag, 24.12. 
Heiligabend 
in allen Gottesdiensten Adveniat-Kollek-
te und Abgabe der Spendenkästchen der 
Kinder) 
15.00 Uhr Haslach 
Krippenfeier, musikal. gestaltet vom Kin-
derchor u. Jugendchor Mutabor 
15.00 Uhr Hofstetten 
Krippenfeier  
15.00 Uhr Mühlenbach 
Krippenfeier 
15.00 Uhr Steinach 
Krippenfeier 
15.00 Uhr Welschensteinach 
Krippenfeier 
16.30 Uhr Fischerbach 
Krippenfeier und Familienchristmette 
(Wort-Gottes-Feier) 

18.00 Uhr Mühlenbach 
Feierl. Christmette (Pfr. Klinger), musika-
lisch gestaltet mit Sopran, Geige und Or-
gel 
18.00 Uhr Steinach 
Feierl. Christmette (Pfr. Lienhard), musi-
kalisch gestaltet von Geige u. Orgel 
21.30 Uhr Haslach 
Feierl. Christmette (Pfr. Lienhard), musi-
kalisch gestaltet von Trompete u. Orgel 
 

Montag, 25.12. 
Hochfest der Geburt des Herrn – 
Weihnachten 
(in allen Gottesdiensten Adveniat-Kol-
lekte) 
08.30 Uhr Hofstetten 
Festl. Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
08.30 Uhr Welschensteinach 
Festl.   Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
10.15 Uhr Fischerbach 
Festl. Eucharistiefeier (Pfr. Klinger), musi-
kal. gestaltet v. Kirchenchor 
10.15 Uhr Haslach 
 Festl.  Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard), 
musikal. gestaltet von den Kirchenchör-
en Haslach u. Biberach 
18.00 Uhr Haslach 
Feierl. Weihnachtsvesper mit der Cho-
ralschola 
 

Dienstag, 26.12. 
Hl. Stephanus, erster Märtyrer - 2. 
Weihnachtstag 
08.30 Uhr Fischerbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
08.30 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
10.15 Uhr Haslach, ev. Kirche 
ökum. Gottesdienst (Pfr. Meyer, P. Stei-
ner) 
10.15 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier mit Kindersegnung (Pfr. 
Lienhard), musikal. gestaltet vom Kir-
chenchor 
10.15 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier mit Kindersegnung (Pfr. 
Klinger), musikal. gestaltet vom Kirchen-
chor 
13.30 Uhr Bollenbach 
Rosenkranzgebet um Frieden in der Uk-
raine und weltweit 
  

Mittwoch 27.12 
Hl. Johannes, Apostel, Evangelist 
15.00 Uhr Haslach 
Rosenkranzgebet 

Donnerstag, 28.12. 
Unschuldige Kinder 
19.00 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger), Segnung 
d. Johanneswein 
Steinach  
Kein Gottesdienst 
    
Freitag, 29.12. 
19.00 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) – Paula 
Lehmann, 1. Jahrtag + Klaus Schirrmei-
ster u. Irene Binner 
  Hofstetten 
Kein Gottesdienst 
 
Samstag, 30.12. 
19.00 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Klin-
ger) – Emma Mäntele, 1. Jahrtag + Hu-
bert Mäntele 
19.00 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Lien-
hard) – Anna Lehmann 
  
Sonntag, 31.12. 
Fest der Heiligen Familie 
10.15 Uhr Fischerbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
10.15 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger)  
17.00 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier zum Jahresschluss (Pfr. 
Klinger) 
18.00 Uhr Welschensteinach 
Eucharistiefeier zum Jahresschluss (Pfr. 
Lienhard) 
 
Montag, 01.01. 
Neujahr, Namengebung des Herrn, 
Hochfest der Gottesmutter Maria 
10.15 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier mit persönlichem Segen 
(Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier mit persönlichem Segen, 
Aussendung d. Sternsinger; (Pfr. Lien-
hard), 
19.00 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier mit persönlichem Segen 
(Pfr. Lienhard) 
 
Dienstag, 02.01. 
Hl. Basilius der Große u. Hl. Gregor 
von Nazianz, Bischöfe, Kirchenlehrer 
19.00 Uhr Fischerbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
  Welschensteinach 
Kein Gottesdienst  
  

kirchliche NachrichteN

Katholische seelsorgeeinheit HaslacH
mit den Pfarrgemeinden
Fischerbach, Haslach, Hofstetten, Mühlenbach, steinach, Welschensteinach
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Mittwoch, 03.01. 
Heiligster Name Jesu 
15.00 Uhr Haslach 
Rosenkranzgebet 
  
Donnerstag, 04.01. 
19.00 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
  Mühlenbach 
Kein Gottesdienst 
  
Freitag, 05.01. 
Hl. Johannes Nepomuk Neumann, Bi-
schof u. Glaubensbote 
19.00 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier zum Fest „Erscheinung 
des Herrn“ mit den Sternsingern; Seg-
nung von Salz und Wasser (Pfr. Lien-
hard); Kollekte für die Priesterausbil-
dung in Afrika 
19.00 Uhr Welschensteinach 
Eucharistiefeier zum Fest „Erscheinung 
des Herrn“ mit den Sternsingern; Seg-
nung von Salz und Wasser (Pfr. Klinger); 
Kollekte für die Priesterausbildung in 
Afrika 
  
Samstag, 06.01. 
Erscheinung des Herrn  
(in allen Gottesdiensten Kollekte für die 
Priesterausbildung in Afrika) 
08.30 Uhr Fischerbach 
Eucharistiefeier mit den Sternsingern; 
Segnung von Salz und Wasser; (Pfr. Lien-
hard) 
08.30 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier mit Aussendung der 
Sternsinger; Segnung von Salz und Was-
ser;  (Pfr.Klinger) 
10.15 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier mitgestaltet von den 
Dreikönigssängern/innen; Segnung von 
Salz und Wasser; (Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier; Segnung von Salz und 
Wasser; (Pfr. Lienhard) 
12.00 Uhr Fischerbach 
Feier der Taufe von Luisa Ringwald 
  
Sonntag, 07.01. 
Sonntag der Taufe des Herrn 
08.30 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Hofstetten 
Festl. Eucharistiefeier zum Patrozinium 
St. Erhard (Pfr. Lienhard); musikalisch ge-
staltet von Blechissimo 
10.15 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
13.30 Uhr Bollenbach 
Rosenkranzgebet um Frieden in der Uk-
raine und weltweit 
  
  
Die Gottesdienstordnung wurde Stand 
19.12.2023 erstellt. 
 

INFORMATIONEN AUS
DER SEELSORGEEINHEIT

Weihnachten 2023 
Zu Beginn dieses Jahres 2023 habe ich 
hier vom Psalm 23 geschrieben, an den 
die Jahreszahl mich erinnert. Dort heißt 
es: 
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen 
Auen und führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser. Er stillt mein Verlangen; er leitet 
mich auf rechten Pfaden, treu seinem 
Namen. Muss ich auch wandern in fin-
sterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, dein Stock und dein 
Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir 
den Tisch vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst 
mir reichlich den Becher. Lauter Güte 
und Huld werden mir folgen mein Leben 
lang, und im Haus des Herrn darf ich 
wohnen für lange Zeit.“ 
Zu Weihnachten 2023 und zum Jahres-
ende können wir uns selber fragen: Wie 
habe ich das, was im Psalm 23 steht, in 
diesem Jahr erlebt? Ich kann den Psalm 
durchgehen und schauen, was mir 
kommt, und es Gott sagen. 
Jesus sagt über sich selbst. „Ich bin der 
gute Hirt, ich kenne die Meinen und die 
Meinen kennen mich und niemand wird 
sie meiner Hand entreißen.“ Wenn wir 
jetzt bald seinen Geburtstag feiern, ist 
das eine gute Gelegenheit, ihm zu sa-
gen: „Jesus, ich will Dir vertrauen, immer 
mehr, an guten und an schweren Tagen. 
Du warst bei mir in diesem Jahr. Ich dan-
ke Dir dafür! Und Du wirst mir auch im 
neuen Jahr immer nahe sein. Bei Dir 
kann ich Heimat in Gott erleben und 
eine Güte, die nie aufhört. Dir vertraue 
ich alle an, die zu mir gehören, und alle, 
denen ich begegnen werde. Segne Du 
uns alle! Amen.“ 
 

Kinder helfen Kinder -  
Unterwegs zur Krippe in 

Amazonien 
In allen unseren Kirchen liegen ab sofort 
die Bastelbögen für Spendenkästchen 
der Aktion „Kinder helfen Kinder“ sowie 
ein kleines Begleitheft zum Mitnehmen 
aus. 
Mit dem Spendenkästchen aus dem Bast-
elbogen könnt ihr beim „Weltmissions-
tag der Kinder“ mitmachen. Sammelt im 
Kästchen Spenden und gebt es bei einer 
der Krippenfeiern oder Weihnachtsgot-
tesdiensten in der Kirche ab. 
Eure Spenden kommen Hilfsprojekten 
für Kinder weltweit zugute . 
Vielen Dank für das, was ihr teilen und 
spenden könnt. 
 

Kindersegnung  
am 2. Weihnachtsfeiertag 

In den Gottesdiensten in Mühlenbach 
und Steinach am 2. Weihnachtsfeiertag 
sind alle Kinder herzlich eingeladen, sich 
am Ende des Gottesdienstes persönlich 
segnen zu lassen – gerne auch mit ande-
ren aus der Familie, mit Eltern und Groß-
eltern, oder wer sie begleitet. 
 

Einen persönlichen Segen 
empfangen an Neujahr 

Am Neujahrstag wollen wir alle, die das 
möchten, einladen, sich am Ende des 
Gottesdienstes persönlich segnen zu las-
sen, ob allein oder als Paar oder als Fami-
lie. Man kann dabei gerne auch sagen, 
um was man persönlich Gott bitten 
möchte. Und dann werden die Priester in 
diesen Anliegen für Sie beten und Gott 
um seinen Segen bitten. 
 

Aktion Dreikönigssingen 2024 
- Sternsinger aus unseren 

Pfarrgemeinden der Seelsor-
geeinheit Haslach sind unter-

wegs zu den Menschen 
Anfang Januar machen sich in Fischer-
bach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach, 
Welschensteinach und Bollenbach  die 
Sternsinger wieder auf ihren Weg zu den 
Menschen. An einem oder mehreren Ta-
gen  sind die kleinen und großen Köni-
ginnen und Könige   im Einsatz für be-
nachteiligte Kinder in aller Welt. Mit 
dem Kreidezeichen „20*C+M+B+24“ 
bringen die Botschafterinnen und Bot-
schafter der Nächstenliebe den Segen 
„Christus segne dieses Haus“ an die Tü-
ren und sammeln Spenden für Gleich-
altrige in aller Welt. 
  
„Gemeinsam für unsere Erde – in Ama-
zonien und weltweit“ heißt das Leitwort 
der 66. Aktion Dreikönigssingen, die Bei-
spielregion ist Amazonien. 1959 wurde 
die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen 
ist das Dreikönigssingen die weltweit 
größte Solidaritätsaktion, bei der sich 
Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,31 
Milliarden Euro sammelten die Sternsin-
ger seit dem Aktionsstart, mit denen Pro-
jektmaßnahmen für benachteiligte und 
Not leidende Kinder in Afrika, Lateina-
merika, Asien, Ozeanien und Osteuropa 
unterstützt wurden. Die Aktion wird ge-
tragen vom Kindermissionswerk ‚Die 
Sternsinger‘ und vom Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ). 
  
Schutz von Umwelt und Kultur im 
Mittelpunkt der 66. Aktion Dreikö-
nigssingen 
Mit der Aktion Dreikönigssingen 2024 
wird deutlich, vor welchen Herausforde-
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rungen Kinder und Jugendliche in Ama-
zonien stehen. Sie zeigt, wie die Projekt-
partner der Sternsinger junge Menschen 
dabei unterstützen, ihre Umwelt und 
ihre Kultur zu schützen. Zugleich ver-
deutlicht die Aktion, dass Mensch und 
Natur am Amazonas und überall auf der 
Welt eine Einheit bilden. Die Sternsinger 
werden ermutigt, sich gemeinsam mit 
Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr 
Recht auf eine gesunde Umwelt einzu-
setzen. Bundesweit eröffnet wird das 
Dreikönigssingen am 29. Dezember in 
Kempten (Bistum Augsburg). 
  
Bei der 65. Aktion zum Jahresbeginn 
2023 hatten die Mädchen und Jungen in 
8.260 Pfarrgemeinden rund 45,5 Millio-
nen Euro gesammelt. Mit den Mitteln 
fördert die Aktion Dreikönigssingen 
weltweit Projekte in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, 
soziale Integration und Nothilfe. 
  
Im weiteren Verlauf können Sie ent-
nehmen, wann und wo die Sternsin-
ger und Sterningerinnen unterwegs 
sein werden. 
Bitte nehmen Sie die Sternsinger 
und Sternsingerinnen freundlich 
auf. Wir danken Ihnen ganz herzlich 
für Ihre Spende und wir danken auch 
den Kindern und Jugendlichen für 
ihren wertvollen Einsatz und für ihr 
großes Engagement.  
  
Wenn die Sternsinger und Sternsin-
gerinnen Sie nicht antreffen sollten, 
Sie aber dennoch eine Spende für 
die Aktion „Dreikönigssingen“ ge-
ben möchten, können Sie ihre Spen-
de auch überweisen an: 
  
Katholische Kirchengemeinde Has-
lach 
IBAN: DE76 6645 1548 0000 6032 26 
Stichwort: Dreikönigssingen 2024 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro und 
Redaktionsschluss Bürgerblatt 
In der Zeit von Freitag, 22.12.2023 bis 
30.12.2023 sowie am Freitag, 5.1.2024, 
ist das Pfarrbüro geschlossen. Der Anruf-
beantworter wird in der Zeit regelmäßig 
abgehört. 
  
Der Redaktionsschluss für das Bürger-
blatt KW 01 (Erscheinungsdatum Freitag, 
05.01.2024) ist am Dienstag, 02.01.2024, 
12 Uhr. Bitte leiten Sie Informationen 
und Berichte, die im Bürgerblatt veröf-
fentlicht werden sollen, rechtzeitig an 
das Pfarrbüro an die Mail-Adresse info@
kath-haslach.de weiter. 
  
Die Pfarrsekretärinnen wünschen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins Jahr 2024. 

Gottesdienste ab Januar 
Nach der Weihnachtszeit und bis zum 
Sonntag vor Palmsonntag werden wir , 
so hat es der Pfarrgemeinderat beschlos-
sen, neben den beiden Messen am Sams-
tagabend und den beiden Messen um 
10.15 Uhr am Sonntagmorgen sonst nur 
eine Messe um 8.30 Uhr feiern. An den 
Werktagen werden wir in der Regel nur 
eine Messe jeweils am Dienstag, Don-
nerstag und Freitag feiern statt wie sonst 
zwei. 
 

DIE KIRCHENWOCHE
IN DEN PFARREIEN

Pfarrei st. Michael,
Fischerbach

 

 
Wegeplan der „Fischerbacher“ 
Sternsinger 
Die Sternsinger sind von Mittwoch, 3. Ja-
nuar bis Freitag, 5. Januar 2024 in zwei 
Gruppen ab ca. 11:00 Uhr unterwegs. 

Mittwoch, 3. Januar 2024
• Gruppe 1:  
Gasthaus Ochsen, Bergstraße, Wiesen-
rain, Hauptstraße bis Familie Wilhelm 
Schnaitter, Kirchweg, Hansjakobstraße, 
Goetheweg, Schillerweg, Eschbach, Pfar-
rer-Strittmatter-Weg 
 

• Gruppe 2:  
Nill, Hintertal, Mitteltal, Gasthaus Krone, 
Klinge bis Familie Schmid 

Donnerstag, 4. Januar 2024
• Gruppe 1 
Reichenberg, Rebgarten, Am Höfle, 
Fritz-Ullmann-Weg, Hauptstraße bis Fa-
milie Eisenmann, Ellmattenstraße, Son-
nenmatte 
 
• Gruppe 2 
Waldstein bis Martinshof, Butzenberg, 
Familie Harter, Turm ab Eble, Eschau ab 
Familie Braig  

Freitag, 5. Januar 2024   
• Gruppe 1:  
Herrenberg, Gemsbühl, Ellengrund, Karl-
May-Weg, Trottmatten, 
Hauptstraße 1 und 1A 
 
• Gruppe 2:  
Katzengraben, Kinzigstraße, Eschau ab 
Kapelle bis Familie Maier 
 
Vergelt`s Gott 
Weihnachten steht vor der Tür und das 
Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit um sich 
bei allen zu bedanken, die uns auch die-
ses Jahr wieder in irgendeiner Weise un-
terstützt haben. 
Ab Anfang Dezember hingen für die Ak-
tion „Sternstunde“ die Weihnachts-
wünsche der Kinder aus Fischerbach im 
„Lädele“ aus. Wer wollte, konnte sich 
einen Wunsch aussuchen und ihn erfül-
len. In dieser Woche wurden die Ge-
schenke vom Organisationsteam ano-
nym an die Kinder verteilt. Ein herzliches 
Vergelt`s Gott auch im Namen der Kin-
der an alle, die diese Aktion unterstützt 
haben. Bedanken möchten wir uns auch 
bei der Trachten- und Volkstanzgruppe 
für den wunderschönen Adventskranz 
in unserer Kirche, der uns in den letzten 
Wochen durch den Advent begleitet hat. 
Auch danken wir Familie Heinrich Hoch 
ganz herzlich für die prächtigen Christ-
bäume, die unser Gotteshaus in der 
Weihnachtszeit schmücken werden. Wir 
wünschen Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und für das neue Jahr al-
les Gute und Gottes Segen, bleibt ge-
sund 
Ihr Gemeindeteam Fischerbach 
 
In der Pfarrei St.Michael in Fischerbach 
wurden drei Ministranten geehrt, zwei 
Ministranten verabschiedet und zwei 
neue Ministranten wurden aufgenom-
men. 
Fiona Sum wurden für 5 Jahre, Hannah 
Schnee für 10 Jahre und Christina Kienzle 
für 15 Jahre Dienst bei den Ministranten 
geehrt. 
Nach langjährigem Dienst wurden Judith 
Wernet mit 17 Jahren Dienst und Seba-
stian Krämer mit 18 Jahren Dienst bei 
den Ministranten verabschiedet. 
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Lukas Zahn und Greta Schwörer wurden 
von Pfarrer Lienhard neu aufgenommen. 
Sie werden von den Gruppenleiterinnen 
Selina Boschert und Julia Kornmaier be-
treut. 
Auf dem Bild sind alle Ministranten Fi-
scherbach mit Pfarrer Michael Lienhard, 
Messner Franz Kienzle und Gemeindere-
ferentin Claudia Rieger zu sehen. 

Pfarrei st. arbogast,
Haslach

Wegeplan der Sternsinger Bollen-
bach 

Mittwoch 03.01.2024 
Vormittags 9.30 – 12.00 Uhr 
Bollenbacherstraße ab Haus Glatz bis 
Göppert 
Nachmittags 13.00 – ca. 17.00 Uhr 
Schlattsraße, Hornmatt, Bruno-Lenz-Str. 
u, Almentweg 
  
Donnerstag 04.01.2024 
Vormittags 9.30 – 12.00 Uhr 
Hundebeil, Waldstraße, Talstraße 
Nachmittags 13.00 – 17.00 Uhr 
Dorf Str. Haus Geiger bis Joos, Bollenba-
cherstr. Haus Braig bis Haus Schweiß u. 
Kammerer 
  
Freitag 05.01.2024 
Vormittags 9.30 – 12.00 Uhr 
Kinzig, Neumatt, Bohnacker, Bollenba-
cherstr. ab Schulhaus bis Haus Maier/
Kreuzer 
Nachmittags 13.00 bis ca. 17.00 Uhr 
Hinterdorf, Haus Gisler bis Isenmann, 
Zilmatt und am Dorfbach (Neubauge-
biert) 
 
Musik und Gesang an Weihnachten 
In der kath. Stadtkirche St. Arbogast / 
Haslach wird in der Hl. Nacht zauber-
hafte Instrumentalmusik erklingen. 
  
Annabell Roth ( 14 Jahre ) , Violine und 
Dietmar Roth, Trompete werden von der 
Orgel begleitet, bekannte Weisen baro-
cker Meister darbieten. 
  
Kurz vor Beginn der Christmette ( 
21:30 Uhr ) wird die Sinfonie Pastora-
le aus dem Messias von Georg Fried-

rich Händel in einer Version für Trompe-
te und 
Orgel gespielt, später dann der Choral: 
„Brich an, du schönes Morgenlicht“ 
aus dem Weihnachtsoratorium von 
Johann Sebastian Bach. Annabell Roth 
wird mit der Violine die Pastorale aus 
dem Weihnachtskonzert von Arcange-
lo Corelli darbieten. Während der Kom-
munion wird sie mit dem Choral: „Ich 
steh an deiner Krippen hier“ aus dem 
Weihnachtsoratorium von J.S. Bach das 
gleichnamige Choralvorspiel für 
Trompete und Orgel von Georg Philipp 
Telemann umrahmen. Verschiedene Sät-
ze aus dem „Concert de Trompettes“ 
von Michel-Richard Delalande für Trom-
pete und Orgel werden den Schluss-
punkt des Gottesdienstes setzen. 
  
Am ersten Weihnachtstag ( 25. De-
zember 10:15 Uhr ) werden die beiden 
Kirchenchöre von Haslach und Biber-
ach in der kath. Stadtkirche Haslach 
festliche, weihnachtliche Gesänge sin-
gen, u.a. das bekannte   in einer deut-
schen Textfassung ( „Nun freut euch, 
ihr Christen“ ) in einem Satz von David 
Willcocks. 
Es werden aber auch in Verbindung mit 
der Gemeinde bekannte Weihnachts-
lieder gesungen wie: „Engel auf den 
Feldern singen“ oder „Oh du fröh-
liche“. 
Am zweiten Weihnachtstag ( 26. Dezem-
ber ) wird dann in St. Blasius in Biberach 
um 10:00 Uhr die Revanche erfolgen. 
  
Herzliche Einladung 
Bernhard Mussler 
Kirchenmusiker 
 

Pfarrei st. Erhard,
Hofstetten

 

 
Sternsingen in Hofstetten  
Am 6. Januar 2024 werden auch in Hof-
stetten wieder die Sternsinger unter-
wegs sein. Weitere Infos dazu finden Sie 
unter den Vereinsnachrichten der Ge-
meinde Hofstetten, Rubrik „Kolpingsfa-
milie“ 

Pfarrei st. afra,
Mühlenbach

Wegeplan – Sternsinger 2024 – Müh-
lenbach 

Dienstag, 02.01.2024 
Gruppe 1: 
Hagsbach (Nr. 8 – 18) und Gschächtle I 
(Nr. 1 – 28) 
Gruppe 2:  
Gartenstraße - Lerchenweg - Hagsbach 
(Nr. 1 – 7) -Gschächtle II (Nr. 29 – 55) 
Gruppe 3: 
Bärenbach und Sonnenmatte 
  
Mittwoch, 03.01.2024 
Gruppe 1: 
Büchern (von oben herab) mit Seitentä-
lern Windenbach und Burggraben 
Gruppe 2: 
Dietental – Grub – Schulersberg – Stol-
lengrund – Gürtenau – Stein 
Gruppe 3: 
Büchern (von unten hinauf) mit Seitentä-
lern Windenbach und Burggraben 
  
Donnerstag, 04.01.2024 
Gruppe 1: 
Hinterdorf/Hohweg (ab Getränke Uhl) 
Nr. 26 – 61 – 
Birkleweg – Vorbäch – Schloßbauernhof 
Gruppe 2: 
Unterdorf (Nr. 1 – 24) – Obere und Unte-
re Hausmatt – Friedhofstraße – 
Mühlhaldenweg 
Gruppe 3:  
Kohlgrub – Hintereck – Rabenacker – 
Rumpele – Pfaus – Flachenberg – 
Schneckenberg - Fannis 
 

Pfarrei Hl. Kreuz,
steinach

Wegeplan – Sternsinger 2024 – Stein-
ach  
  
Dienstag, 02.01.2024 
Gruppe 1: 
Blumenstraße – Gartenstraße – Bibera-
cher Str. – Krokusweg – Rosenweg – 
Tulpenweg – Lindenstraße 
Gruppe 2: 
Im Kirchgrün – Siedlerstraße – Flößerweg 
– Bollenbacher Weg – Im Mittelgrün – 
Kinzigstraße – Sportplatzstraße 
Gruppe 3: 
Oberbach – Niederbach – Wanglig – Run-
zengraben – Lachen 
  
Mittwoch, 03.01.2024 
Gruppe 1: 
Schulstraße – Andreas-Fischer-Str. – 
Kirchgasse 
Gruppe 2: 
Georg-Schöner-Str. – Friedhofstr. – Jahn-
str. – Kirchstr. – Kapellenstr. 
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Gruppe 3: 
Stricker – Strickerfeld – Bocksbach – Bel-
linsbach – Haslacher Str. – Sarach – 
Dochbach – Im Leh 
  
Donnerstag, 04.01.2024 
Gruppe 1: 
Hauptstr. (Autohaus Kopf bis Metzgerei 
Flasche) – Kolpingstr. – Nik.-Schwende-
mann-Str. – 
Gruppe 2: 
Haupstr. (Haus Näger bis Sanitär Kopf) – 
Badenerstraße 
Gruppe 3: 
Rebenrain – Langmattstr. – In der Haus-
matt – Mühlmattstr. – Silberbergweg - 
Hinterbach 
  
Freitag, 05.01.2024 
Gruppe 1: 
Kraftzig – Katzenmatt – Wolfsgrube – 
Schneidweg 
Gruppe 2:  
Sternenacker – Eisenbahnstr. – Bildstöck-
le 
Gruppe 3:  
Schwimmbadstr. – Welschensteinacher 
Str. – Einet – Einetweg – Kreuzbühlstr. 
    
 

Pfarrei st. Peter und Paul,
Welschensteinach

Kinderkrippenfeier in Welschen-
steinach - Friedenslicht aus Bethle-
hem 
Wie auch in Fischerbach (siehe Plakat)  
kann nach der Krippenfeier an Heiliga-
bend um 15.00 Uhr das Friedenslicht aus 
Bethlehem nach Hause mitgenommen 
werden. Bitte bringen Sie dafür ein ge-
eignetes Gefäß wie ein Windlicht oder 
eine Laterne mit. 
Die Krippenfeiergruppe Welschenstein-
ach 
 
Wegeplan der „Welschensteinacher“ 
Sternsinger 
Sie werden vom 02.01. bis 04.01.2024 ab 
9.30 Uhr unterwegs sein. 
  
1.Gruppe: 02.01.: Langbrunnen – Bir-
linsbach – Obertal – Teil Josef-Schmidt-
Str. 
03.01.: Rest Josef-Schmidt-Str. – Hilden-
brand-Str. – Klettner – Talstr 
bis Fam. Ringwald – Bühl – Teil Allmend-
weg 
04.01.: Allmendweg – Schirmaierweg – 
Untertal bis Schmalz links der Straße 
2. Gruppe:   02.01.: Mühlsbach – Halder-
weg 
 03.01.: Dorfstr. – Sportplatz – Winter-
halde – Leisenweg 
04.01.: Talstr. – Dörfle – Tannenwaldweg 
– Untertal bis Reiterhof rechts der Straße 
 

INFORMATIONEN AUS
DEKANAT UND DIÖZESE

Neujahrskonzert mit zwei 
Trompeten und Orgel  

Montag, 1.1.2024, Kath. Stadtkirche 
Gengenbach 
Die katholische Kirchengemeinde Gen-
genbach lädt wieder alle Musikfreunde 
dazu ein, den ersten Tag des neuen Jah-
res mit einem festlichen Konzert zu be-
gehen. Das traditionelle Neujahrskon-
zert mit Musik für Trompete und Orgel 
am Montag, 1. Januar 2024 in der Katho-
lischen Stadtkirche St. Marien Gengen-
bach beginnt um 16 Uhr und dauert eine 
Stunde. Die beiden Solotrompeter sind 
Stefan Börsig, Oppenau und Yidan 
Chang, derzeit Master-Studentin im Fach 
Trompete an der Musikhochschule Frei-
burg. Sie werden von Bezirkskantor 
Matthias Degott an der historischen 
Schwarz-Orgel begleitet. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Aldrovandini, 
Bach, Franceschini u.a. 
  
Stephan Börsig wohnt in Oppenau. Er 
studierte Trompete an der Musikhoch-
schule Freiburg. Neben seiner Tätigkeit 
als Musikpädagoge, spielt er regelmäßig 
in diversen Orchesterformationen in 
Südwestdeutschland und Frankreich. Als 
Solist mit Orgelbegleitung konzertiert er 
seit Jahren regelmäßig in Gengenbach. 
  
Yidang Chang, 1995 in Peking (China) 
geboren, ist derzeit noch Master- Stu-
dentin für Trompete in der Klasse von 
Prof. Wim Van Hasselt an der Musik-
hochschule Freiburg. Sie wird nach Ihrem 
Examen eine Festanstellung als Solo-
Trompeterin beim chinesischen »Hangz-
hou Philharmonic Orchestra« antreten. 
  
Bezirkskantor Matthias Degott ist seit 
über dreißig Jahren leitender Kirchen-
musiker in der Ortenau und regelmäßig 
als Konzertorganist aktiv. 
  
Karten im Vorverkauf sind erhältlich in 
der Buchhandlung Richter Gengenbach 
(Telefon: 07803-3758). Die Abendkasse 
öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn. 

KONTAKTE

Pfarrbüro der Röm. Kath. 
Kirchengemeinde Haslach
Goethestraße 6, 77716 Haslach
Öffnungszeiten:
Montag:   9 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Dienstag:   9 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Mittwoch:      10 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Donnerstag:  9 – 12 u. 14 – 18 Uhr
Freitag:   9 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Telefon:   0 78 32 / 91 35-0
Fax:    0 78 32 / 91 35-20
E-Mail:    info@kath-haslach.de
IBAN: DE76 6645 1548 0000 6032 26

SEELSORGETEAM

Michael Lienhard, leitender Pfarrer
Telefon: 0 78 32 / 91 35-0
Klaus Klinger, Kooperator
Telefon: 0 78 32 / 96 94 14
Claudia Rieger, Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-25
Petra Steiner, Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-17
Alle Mitarbeiter sind per Mail  
erreichbar unter dem jeweiligen: 
Vorname.Nachname@kath-haslach.de

HAUPTAMTLICHER KIRCHENMUSIKER 
DER KATH. KIRCHENGEMEINDE:

Bernhard Mussler,
Tel. 0 78 32 / 91 57 96
Homepage: www.kath-haslach.de

REDAKTIONSSCHLUSS BÜRGERBLATT: 
im Regelfall dienstags um 12 Uhr

 

Ev. Kirchen-
gemeinde
HaslacH

Video-Andachten + Videos 
finden Sie unter www.ev-kirche-haslach.
de. Klicken Sie einfach auf Video An-
dachten und Videos. 
  
Termine:  
Freitag, den 22. Dezember 2023 
08.30 Uhr Schul-Gottesdienst für Kinder 
der Grundschule Haslach, ihre Familien 
und alle Interessierten mit Petra Steiner 
u. Lehrer*innen 

Sonntag, den 24. Dezember 2023 
siehe Plakat im Anschluss 

Samstag, den 30. Dezember 2023 
09.45 Uhr  ökumenischer Kindertreff 
mit Diakonin Mareike Gebert im Ge-
meindehaus, Jede*r ist willkommen 

Sonntag, den 31. Dezember 2023 
18.00 Uhr Meditativer Gottesdienst zum 
Jahresausklang mit besonderer Musik 
mit Pfr. Christian Meyer, 
Musik: Mira Schwingshandl 



BÜRGERBLATT

45Freitag, 22. Dezember 2023

Familiengottesdienste (jeweils um 
10:30 Uhr) 
Wir laden ab sofort jeden Monat ein zu 
einem Familien-Gottesdienst für alle Ge-
nerationen: 
24. Dezember (Krippenspiel). 
  
Taufen sind an folgenden Terminen 
möglich 
Unsere Gemeinde feiert jeden Monat ei-
nen Gottesdienst um 10:30 Uhr be-
sonders für Kinder und Familien. In 
diesen Gottesdiensten bieten wir auch 
Taufen an. 
Andere Tauf-Termine können als Aus-
nahme möglich sein. Auch Bachtaufen 
im Anschluss an die Sonntagsgottes-
dienste. Sprechen Sie uns einfach an 
und wir finden eine Lösung.   
  
Frau Bohl ist persönlich im Pfarrbüro er-
reichbar am Montag und Donnerstag 

von 10-12.00 Uhr. Außerhalb der Sprech-
zeit sind wir telefonisch erreichbar unter 
Telefon 07832/979590 (Anrufbeantwor-
ter) oder E-Mail: haslach@kbz.ekiba.de.  

KONTAKTE

Evangelisches Pfarrbüro, 
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach, 
Tel: 07832/97959-0, Fax: -591, 
E-Mail: haslach@kbz.ekiba.de, 
www.ev-kirche-haslach.de und 
www.fehrenbacherhof.org 
Bitte nutzen Sie Anrufbeantworter, 
Briefkasten oder E-Mail. 
Pfarrer: Christian Meyer, 
E-Mail: christian.meyer@kbz.ekiba.de 

BANKVERBINDUNG/SPENDEN

Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG
IBAN: DE85 6649 2700 0088 4285 01

Neuapostolische
Kirche

Gottesdienste in Wolfach 
Kreuzbergstraße 1 
  
Sonntag, den 24. Dezember (4. Ad-
vent/Heiligabend) 
k e i n Gottesdienst 
  
Montag, den 25. Dezember (Weih-
nachten) 
09:30 Uhr Festgottesdienst 
  
Sonntag, den 31. Dezember (Silve-
ster) 
09:30 Uhr Gottesdienst zum Jahresab-
schluss 
  
Sonntag, den 7. Januar 2024  
09:30 Uhr Gottesdienst zum Jahresan-
fang 
  
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Internet: 
www.nak-wolfach.de 
w w w. n a k - d o r n h a n - v i l l i n g e n -
schwenningen.de 
www.nak-sued.de 

Jehovas Zeugen
Versammlung Haslach

Samstag, 23. Dezember 2023 
18.00 Uhr:  Biblischer Vortrag 
Thema: „Was gibt meinem Leben Sinn?“  
18.40 Uhr:  Wachtturm-Bibelstudium 
Thema: „Jehova wird dich stärken“– 
1.Petrus 5:10 
  
Mittwoch, 27. Dezember 2023 
Keine Versammlung 
  
Samstag, 30. Dezember 2023 
Kreiskongress der Zeugen Jehovas in  
Mülhausen, 31, Allée Robert Schuman 
F-68840 Pulversheim 
Motto „Warte sehnsüchtig auf Jehova!“ 
Samstag von 9.20 Uhr bis 16.15 Uhr 
    
  
Ab sofort werden die Zusammenkünfte 
wieder in Präsenz im Königreichssaal 
Barbarastrasse 22 77756 Hausach und 
per Videokonferenz abgehalten. Wir la-
den alle herzlich ein, sich näher mit der 
Bibel vertraut zu machen. Weitere Infos 
finden Sie hier. 
  

Jehovas Zeugen in Haslach: 
Tel. 07832 – 9998995 
Mail jz-haslach@gmx.de 
Internet www.jw.org 
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HEILIGABEND  
in der Ev. Stadtkirche 

14.30 Uhr Krippenspiel
Gilia Skop und Musiker Erik Buboltz 
mit Schauspieler:innen und Sänger:innen mehrerer Generationen
Liturgie: Pfr. Christian Meyer, Diakonin Mareike Gebert

17.00 Uhr Christvesper
Liturgie/Predigt: Pfr. Christian Meyer 
Musik: Christiane Bergsträsser und weitere Musiker:innen, ev. Kirchenchor

23.00 Uhr Christmette
Liturgie/Predigt: Pfr. Michael Toball | Musik: Friedhelm Bals

25.12.23
10.10 Uhr Gottesdienst am 1. Weihnachtstag
Präd. Tobias Schulz | Musik: Friedhelm Bals

26.12.23
10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der ev. Stadtkirche
Liturgie/Predigt: Petra Steiner, Pfr. Christian Meyer | Musik: Mira Schwingshandl

31.12.23
18.00 Uhr Meditativer Jahresausklang mit Bildern und Musik
Liturgie/Predigt: Pfr. Christian Meyer| Musik: Mira Schwingshandl

Evangelische Kirche
Haslach im Kinzigtal
mit Bollenbach, Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,  
Steinach und Welschensteinach
www.ev-kirche-haslach.de und www.fehrenbacherhof.org
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach

Wir wünschen Ihnen 

gesegnete und erholsame 

Weihnachtstage

Zeiten und Infos zu allen Gottesdiensten
finden Sie immer aktuell unter 
www.ev-kirche-haslach.de/
gottesdienste-und-veranstaltungen/

WEIHNACHTEN
am 24., 25., 26. und 31. Dezember 2023 
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GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGEN
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Gemeinsame Bekanntmachungen
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Soziale Dienste
•  Jugendamt – Kommunaler Sozialer Dienst 
 Ortenaukreis, Außenstelle Haslach  07832 60298-3120
•  Telefonseelsorge  0800-1110222
•  Sozialamt der Stadt Haslach, Rathaus  706-140
•  Seniorenbüro im Bürgerhaus, Sandhaasstraße 8
 Sprechzeiten: Do. von 14.30 – 16.30 Uhr
 Oder nach Vereinbarung  976978
•  Kommunale Jugendarbeit/
 Allgemeine Jugendberatung  8040
•  Kath. Pfarramt Haslach, Goethestraße 6  9135-0
•  Ev. Pfarramt Haslach, Mühlenstraße 6  979590
• Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V. ,Hauptstraße 46, 

Fischerbach. BürgerKontaktBüro: Di. 9 – 11 Uhr, Do. 16 – 18 Uhr   
 Telefon  9740988
 Mobil  0157-88444840
•   Bürgerhilfe Steinach-Welschensteinach  0170/5407629

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag
•  Pflegestützpunkt Ortenaukreis Außenstelle Kinzigtal
 Caritashaus, Sandhaasstr.4  99955-220 / -222
•  Demenzagentur Kinzigtal                                                                                                                                        
   Caritashaus, Sandhaasstr.4 99955-220
•  Tagespflege, Bürgerhaus  8079
•  Sozialstation Haslach e.V.
 Sandhaasstraße 6, (Villa)
 -  Häuslicher Pflegedienst für alte, kranke und

Hilfsbedürftige Menschen - Pflegedienstleitung 
 - Essen auf Rädern (Sozialstation)   978-480
•  Familienpflege/Dorfhilfe                         07832/9741792
 0162/9242354
•  Caritas, Caritashaus, Sandhaasstraße 4
 - Caritas Sozialdienst  99955-200
 - Besuchs- und Hospizdienst  99955-220
 -  Psychologische Beratungsstelle

für Eltern, Kinder und Jugendliche  99955-300
 -  Betreuungsgruppen Haslach 99955-100
 - Teilhabeberatung Kinzigtal 99955-235
 - Trauercafé 99955-211
•   Sozialdienst kath. Frauen Offenburg e.V.

Caritashaus Sandhaasstraße 4
- Schwangerschaftsberatung 99955-225

•  Pflegeheim: Alfred-Behr-Haus
 Mühlenbacher Straße 11  99955-400
•  Pflegeheim: Schwarzwaldwohnstift,
 Ahornstraße 18  975950
• Mobiler Sozialer Dienst der Arbeiterwohlfahrt,
 Lindenstraße 3, Mo.-Fr. 9.00 - 12.00 Uhr  4522
•  Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V.
 Mühlenbacher Straße 16  797-0
•  Club 82
 - Freizeitclub mit behinderten Menschen e.V.    9956-0
 - Assistenzdienste, Hilfen für Familien             9956-26   
 - Inklusion Kita und Schule                                     9956-24

 - Kurse und Sport                          9956-21
 - Veranstaltungen und Ausflüge 9956-28
 - Reisen und Urlaub 9956-20
•  KAB – Rat und Hilfe  0800-728844533
•  ASB Seniorenhaus Kapellenblick, Biberach  07835 5403-0
•  DRK Kreisverband Wolfach e.V., Hauptstr. 82c, 77756 Hausach:
 - Zentrale 07831 9355-0
 -  DRK Sozialstation (ambulanter Pflegedienst für 

alle Pflegegrade), hauswirtschaftliche Hilfen, häusliche 
Betreuung, Hospizdienst, Betreuungsgruppen 
Hausach / Hornberg 07831 9355-14

 -  Fahrdienst für behinderte Menschen, 
Schulsanitätsdienst, Erste-Hilfe-Kurse, 
Gesundheitskurse 07831 9355-12

 -  Hausnotruf 07831 9355-32
 - Migrationsberatung 07831 9355-17
 -  Sozialberatung, offene Hilfen für behinderte 

Menschen, Schulbegleitung, Betreutes Wohnen 07831 9355-16
•   Diakonisches Werk, Hausach  07831 9669-0

Eichenstraße 24, Mo - Fr 9:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
-  Dienste für Seelische Gesundheit, Sozialberatung, 

Beratung für Schwangere und junge Familien, Schwanger-
schaftskonfliktberatung, Jugendmigrationsdienst

 - Kindertagespflege Kinzigtal 07831 9669-12
•  Weisser Ring (Gemeinnütziger Verein)
 Unterstützung von Kriminalitätsopfern
 und zur Verhütung von Straftaten  0781 9666733
•  Frauenhaus Offenburg  0781 34311
•  Betriebshelferdienst Südbaden, St. Ulrich  07602 910126
•   Beratung bei Alkohol-, Medikamentenproblemen und 

Glücksspielsucht in der Fachstelle Sucht im Katholischen 
Pfarrhaus, Klosterstraße 21. Sprechstunde ohne Voranmel-
dung. Donnerstag 16-17 Uhr
Kontakt 0781/9193480

• Blinden- und Sehbehindertenverein 
 Südbaden e.V.  0761/36122
• Reha Kinzigtal 
 -  Ambulant betreutes Wohnen Herrenberg 1, 

Fischerbach 0781/924571-43
 -  Berufliche Rehabilitation, Beschäftigung 

und Zuverdienstmöglichkeiten Hausach 
und Fischerbach 07831/93389-26

•  Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und 
pfl egebedürftige Menschen in (Gast-)Familien, 
Prinz-Eugen-Straße 4, Offenburg   0781/127865100 

•  Beratung für Mobbing am Arbeitsplatz
 KAB, DGB, Kirchlicher Dienst   0761/29280099
•  Integrationsmanagerin Landratsamt Ortenaukreis
 Kathrin Huber 0152 / 39523154
  Sprechstunden im Rathaus Haslach: montags von 14 -16 Uhr 

sowie donnerstags von 10 - 12 Uhr
 Eine vorige Terminvereinbarung wird erwünscht

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg, Frau Andrea Haberstroh
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69, Telefon:  0 78 32 / 97 60 99-16
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de Telefax: 0 78 32 / 97 60 99-19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: andrea.haberstroh@reiff.de

Zustellprobleme: 07 81 / 5 04-55 66, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: 07 81 / 5 04-55 66, anb.leserservice@reiff.de
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Abschaffung des  
Kinderreisepasses  
zum 01.01.2024 

Durch das Gesetz zur Modernisierung 
des Pass-, Ausweis- und ausländerrecht-
lichen Dokumentenwesens dürfen Kin-
derreisepässe nur noch bis zum 31. De-
zember 2023 ausgestellt, verlängert oder 
aktualisiert werden. 
Ab dem 01.01.2024 ist es daher  nicht 
mehr möglich, einen Kinderreisepass zu 
beantragen oder zu verlängern. Grund 
hierfür ist, dass viele Staaten die Aner-
kennung von Kinderreisepässen verwei-
gern und allgemeine Verlängerungen 
von Reisedokumenten. 
Grundsätzlich benötigen Kinder jeden 
Alters ab 2024 ein eigenes Reisedoku-
ment. Ob ein Personalausweis oder ein 
Reisepass benötigt wird ist abhängig 
vom Reiseziel. 
Da der Personalausweis nicht von allen 
Ländern zur Einreise anerkannt wird, ist 
es sinnvoll, sich rechtzeitig vor Reisean-
tritt über die Einreisebestimmung des 
Reiselandes zu informieren. Nähere In-
formationen zu den einzelnen Ländern 
finden Sie im Internet unter: https://
www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUnd-
Sicherheit/reise-und-sicherheitshinwei-
sehttps://www.auswaertiges-amt.de/ 
Kinderreisepässe, die bis zum 31.12.2023 
ausgestellt wurden, behalten weiterhin 
bis zum aufgedruckten Datum ihre Gül-
tigkeit. 
Die neuen Dokumente werden nicht so-
fort im Einwohnermeldeamt ausgestellt, 
sondern von der Bundesdruckerei in Ber-
lin produziert. Daher beachten Sie unbe-
dingt die Bearbeitungsdauer von ca. 4 -  
6 Wochen. 
Folgende Gebühren fallen für neue  
Dokumente an:
Personen unter dem 24. Lebensjahr, 
Laufzeit 6 Jahre
Personalausweis = 22,80 Euro
Reisepässe = 37,50 Euro

Personen ab dem 24 Lebensjahr, Laufzeit 
10 Jahre
Personalausweis 37,00 Euro
Reisepass bis 31.12.2023 = 60,00 
Euro
Reisepass ab 01.01.2024 = 70,00 Euro 

„Spitze auf dem Land“:  
Innovative Unternehmen  

können Förderung erhalten 
- Kreislaufwirtschaft und 
Bioökonomie im Fokus 

Nachdem erst kürzlich „Meißner Toran-
lagen GmbH“ aus Kehl, „Neumaier In-
dustry GmbH & Co.KG“ aus Haslach und 
die „Schwarzwald Holzbausysteme 
GmbH“ aus Friesenheim in das Förder-
programm „Spitze auf dem Land! Tech-
nologieführer für Baden-Württemberg“ 

aufgenommen wurden, ruft das Land-
ratsamt Ortenaukreis weitere innova-
tions- und investitionsbereite Unterneh-
men im Ländlichen Raum des 
Ortenaukreises dazu auf, bis zum 29. Fe-
bruar 2024 Förderanträge über ihre 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung beim 
Regierungspräsidium Freiburg zu stellen. 
  
„Gerade in den vielen innovativen klein- 
und mittelständischen Unternehmen in 
der Ortenau steckt enormes Potenzial, das 
es durch die umfassenden Investitionszu-
schüsse des Förderprogramm auszuschöp-
fen gilt“, motiviert Diana Kohlmann, De-
zernentin für den Ländlichen Raum des 
Ortenaukreises, die Betriebe im Kreis, sich 
zu bewerben. Durch die Zuschüsse sollen 
attraktive Arbeitsplätze und neue Per-
spektiven im Ländlichen Raum geschaffen 
werden und somit die ausgeglichene 
Struktur und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Landes erhalten bleiben. 
  
19 Unternehmen aus dem Ortenaukreis 
haben seit Programmbeginn im Jahr 2014 
von der Förderlinie profitiert. Auch in der 
aktuellen Tranche der Förderperiode 
2021 bis 2027 stehen für umfassende In-
vestitionen kleiner und mittlerer Betriebe 
in Baden-Württemberg mit weniger als 
100 Vollzeit-Stellen mit dem Potential zur 
Technologieführerschaft Zuschüsse aus 
Landes- und EU-Mitteln aus dem Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) zur Ver-
fügung. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt auf Unternehmen, die Baden-Württ-
emberg in den Bereichen Kreislaufwirt-
schaft und Bioökonomie voranbringen. 
Gefördert werden Gebäude-, Maschinen- 
und Anlageninvestitionen zur Entwick-
lung und wirtschaftlichen Nutzung neuer 
oder vorhandener eigener Produkte und 
Dienstleistungen. Sie können einen Zu-
schuss zwischen mindestens 200.000 Euro 
und höchstens 500.000 Euro erhalten. 
  
Weiterführende Informationen zu den 
Fördervoraussetzungen finden interes-
sierte Unternehmen auf der Internetsei-
te des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) des Ministeriums für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württemberg un-
ter dem Direktlink Spitze auf dem Land! 
Technologieführer für Baden-Württem-
berg – EFRE 2021-2027 (efre-bw.de) oder 
auf der Seite des Ministeriums unter 
www.mlr.baden-wuerttemberg.de. 

Bekanntmachung der  
Tierseuchenkasse (TSK) Ba-
den-Württemberg  - Anstalt 

des öffentlichen Rechts  
-  Hohenzollernstr. 10,  

70178 Stuttgart 
Meldestichtag  zur Veranlagung zum 
Tierseuchenkassenbeitrag 2024 ist der 
01.01.2024. 

Die Meldebögen werden Mitte Dezem-
ber 2023 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen 
Meldebogen erhalten haben, rufen Sie 
uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung be-
gründet sich auf § 31 des Gesetzes zur 
Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes 
in Verbindung mit der Beitragssatzung. 
  
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften) sind zum 1. 
Februar 2024 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Viehein-
kaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften erhalten Mitte Januar 2024 ei-
nen Meldebogen. 
  
Melde- und beitragspflichtige Tiere 
sind: 
Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, 
Truthühner/Puten  
  
Meldepflichtige Tiere sind: 
Bienenvölker (sofern nicht über einen 
Landesverband gemeldet) 
  
Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wi-
sente und Wasserbüffel. Die Daten 
werden aus der HIT-Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für 
Tiere) herangezogen. 
Nicht meldepflichtig sind u.a.: 
Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 
Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 
Gänse und Enten 
  
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder 
Truthühner gehalten werden und keine 
anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 
vorhanden sind, entfällt derzeit die 
Melde- und Beitragspflicht für die 
Hühner und/oder Truthühner. 
  
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb oder 
in einer reinen Hobbyhaltung stehen – 
für die Meldung ist immer der gemein-
sam gehaltene Gesamttierbestand je 
Standort zu melden. 
  
Unabhängig von der Meldepflicht an die 
Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung 
beim zuständigen Veterinäramt gemel-
det werden. 
  
Schweine, Schafe und/oder Ziegen 
sind, unabhängig von der Stichtags-
meldung an die Tierseuchenkasse 
BW, bis 15.01.2024 an HIT zu melden. 
Die Tierseuchenkasse BW bietet an, 
die Stichtagsmeldung an HIT zu 
übernehmen. Nähere Informationen 
finden Sie auch auf dem Informati-
onsblatt als Anlage zum Meldebo-
gen und auf unserer Homepage un-
ter www.tsk-bw.de. 
  
Weitere Informationen zur Melde- und 
Beitragspflicht sowie zu Leistungen der 
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Tierseuchenkasse BW sowie über die ein-
zelnen Tiergesundheitsdienste finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.
tsk-bw.de. 
  
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: bei-
trag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.
de 
 

Gemeinsamer Antrag: Aus-
zahlungen der landwirt-
schaftlichen Förder- und 

Ausgleichszahlungen für 2023 
angelaufen 

Wie das Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg informiert, sind die 
Auszahlungen für die Förder- und Aus-
gleichsleistungen für die landwirtschaft-
lichen Unternehmen aus dem Gemein-
samen Antragsverfahren (GA) 2023 
angelaufen. Danach erfolgen Mitte De-
zember die ersten Auszahlungen. 
  
Auch im Ortenaukreis werden in 2023 
Gelder für die Ausgleichszulage für be-
nachteiligte Gebiete (AZL), die Steilla-
genförderung für Grünland (SLG) und 
den EU-Direktzahlungen bei 90 Prozent 
der Antragssteller ausbezahlt werden 
können. In Summe werden den landwirt-
schaftlichen Unternehmen bzgl. der ge-
nannten Maßnahmen ca. 13 Millionen 
Euro als Ausgleich für erhöhte Standards 
und der natürlichen Benachteiligung zur 
Verfügung gestellt. 
  
Aufgrund einer IT-Umstellung des Lan-
des kam es zunächst zu einer verzöger-
ten Bearbeitung. „Die Verärgerung da-
rüber ist nachvollziehbar, da diese Mittel 
dringend notwendig sind, um die Be-
wirtschaftung unserer vielfältigen Kul-
turlandschaft aufrechtzuerhalten,“ be-
tont Diana Kohlmann, die für die 
Landwirtschaft zuständige Dezernentin 
des Ortenaukreises. „Ich bin froh, dass 
eine Auszahlungsquote im ersten Zah-
lungslauf nun in dieser Höhe möglich 
sein wird – dank der hohen Motivation 
der Kolleginnen und Kollegen im Amt 
für Landwirtschaft, die in den Abend-
stunden und samstags alle offenen Bear-
beitungsfenster im IT-System zur An-
tragsbearbeitung genutzt und alle 
nötigen Informationen ins System einge-
geben haben“, so Kohlmann weiter. 
 

Mitgliederinfo: Landfrauen-
verein Ortsverein Haslach 

Zur ersten Veranstaltung im Neuen Jahr 
laden die Landfrauen vom Ortsverein 
Haslach ein. Am Donnerstag, den 11. 
Januar 2024 fahren wir nach Unterhar-
mersbach zur Krippenausstellung im Für-
stenbergerhof. Danach gehen wir ge-
meinsam Kaffeetrinken. 
Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist in 
Steinach beim Parkplatz bei der Kinzig-
brücke um 14.00 Uhr. 
Die Vorstandschaft wünscht allen Mit-
gliedern mit Familien Frohe Weihnach-
ten und einen Guten Rutsch ins Neue 
Jahr 2024. 
 

„Sternstunde“ -  
Wir sagen Danke 

Wir bedanken uns für die tolle Unter-
stützung der Aktion „Sternstunde“ für 
Kinder aus bedürftigen Familien. Am 
Weihnachtsbaum im Rathaus waren 
Weihnachtswünsche von Kindern auf 
Sterne notiert. Viele haben dafür Sorge 
getragen, dass einer dieser Wünsche in 
Erfüllung ging. Weit über 90 Kinder 
konnten ihr Geschenk im Caritashaus 
entgegennehmen und freuen sich sehr 
auf Spielzeug, Lesestoff, Malstifte und 
vieles anderes. 
Antje Hättich, ihr „Team der Schwarz-
waldmädels“ und die Mitarbeitenden 
vom Caritassozialdienst freuen sich, dass 
die Aktion „Sternstunde“ mit Ihrer Hilfe 
ein großer Erfolg geworden ist und dan-
ken Ihnen sehr. Wir wünschen Ihnen 
„Frohe Weihnachten“. Caritassozial-
dienst 07832 99955200. 
 

Der Pflegestützpunkt Or-
tenaukreis – Außenstelle 

Kinzigtal  informiert: 
Beratung rund um Pflege und 

Versorgung 
Der Pflegestützpunkt Ortenaukreis- Au-
ßenstelle Kinzigtal informiert umfassend 
über Hilfsangebote:  
  
Häusliche Krankenpflege + Hauswirt-
schaftliche Hilfen + Essen auf Rädern + 
Tagespflege + Kurzzeitpflege + Statio-
näre Pflege + Hilfen für pflegende Ange-
hörige + Verhinderungspflege + Pflege-

hilfsmittel + technische Hilfen + 
Hausnotruf + Assistenzsysteme + Be-
treutes Wohnen + Neue Wohnformen + 
Besuchs - und Hospizdienste + Betreu-
ungsgruppen + häusliche Entlastungs-
dienste + Vorsorgevollmacht + Patien-
tenverfügung + rechtliche Betreuung + 
Hilfen für Menschen mit Behinderung + 
Hilfen für Menschen mit Demenz ... 
 
Die Beratungsstelle informiert neutral 
und unabhängig über sämtliche Pflege- 
und Hilfsmöglichkeiten aller Anbieter, 
zeigt Kosten und Finanzierungsmöglich-
keiten auf, hilft bei der Antragstellung 
und vermittelt auf Wunsch die notwen-
dige Hilfe. Für wenig mobile Menschen 
bietet der Pflegestützpunkt auch eine 
Beratung zuhause an. Die Beratung ist 
kostenlos. Finanziell beteiligt an dem Be-
ratungsdienst sind die Pflege- und Kran-
kenkasse, die Kommunen und der Or-
tenaukreis.

Kontakt und weitere Informationen: 
  
Pflegestützpunkt Ortenaukreis – Außen-
stelle Kinzigtal 
77716 Haslach, Sandhaasstr. 4 
Frau Springmann und Frau Litterst 
Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag 
09.15 bis 12.15 Uhr, 
Montag und Donnerstag 14.00 bis 17.00 
Uhr 
und nach Vereinbarung 
Telefon: 07832 99955-220 / -222 
Mail: kontakt@psp-kinzigtal.de 
www.pflegestuetzpunkt-ortenaukreis.de 
   

Angebote des Diakonischen 
Werkes in Hausach  

„Warm & Lecker“ und „Club Licht-
blick“ 
Wegen der Weihnachtsfeiertage ent-
fallen am Montag, 25.12. und am Diens-
tag 26.12.2023 sowohl das Angebot ei-
ner Mittagsmahlzeit durch die 
Beschäftigungsprojekt-Gruppe „Warm 
& Lecker“  als auch das gemeinsame 
Frühstück im „Café Angelo“. 
    
Diakonie Hausach „Club Lichtblick“ 
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am Don-
nerstag, 28. Dezember 2023  zum ge-
mütlichen Beisammensein zwischen 
den Jahren. Beginn ist um 14.00 Uhr 
beim Diakonischen Werk in Hausach. 

Wir wünschen ein schönes Wochenende!



GESCHENK-IDEEN
zum Weihnachtsfest
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RistˉReisen

Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de

Zubringer-
Dienst

Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de
Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de
Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de

10.02. – 17.02.24 8 Tg. Abano – Venedig Kur 1.375,– €
03.03. – 11.03.24 9 Tg. Frühling auf Mallorca 1.985,– €
14.03. – 21.03.24 8 Tg. Leipzig –Weimar – Erfurt 1.625,– €
24.03. – 30.03.24 7 Tg. Provence – Marseille und Arles 1.765,– €
25.03. – 04.04.24 11 Tg. Apulien mit Matera 1.845,– €
08.04. – 12.04.24 5 Tg. Lago Maggiore 1.195,– €
14.04. – 18.04.24 5 Tg. Tulpenblüte in Holland 995,– €
21.04. – 28.04.24 8 Tg. Wien 1.785,– €
02.05. – 08.05.24 7 Tg. Apfelblüte in der Normandie 1.495,– €
04.05. – 17.05.24 14 Tg. Kreta mit Bus und Schiff 2.685,– €
12.05. – 19.05.24 8 Tg. Rioja –Wein und Kultur 1.570,– €
05.06. – 10.06.24 6 Tg. Comer See 1.325,– €

12.03. – 16.03.24 5 Tg. Saisoneröffnung an den Lago Maggiore 699,– €
12.04. – 16.04.24 5 Tg. Frühling an Blumenriviera/ Côte d´Azur 695,– €
04.05. – 09.05.24 6 Tg. Frühlingsreise an den malerischen Gardasee 825,– €
12.05. – 15.05.24 4 Tg. Weinland Mosel 599,– €
26.05. – 30.05.24 5 Tg. Eine Reise ins Erzgebirge 725,– €
10.06. – 13.06.24 4 Tg. Vogtland undWestböhmisches Bäderdreieck 575,– €
20.06. – 23.06.24 4 Tg. Die Eifel und das Siebengebirge 565,– €
27.06. – 30.06.24 4 Tg. Frauenreise ins Zillertal 556,– €
05.07. – 07.07.24 3 Tg. Fahrt ins Blaue 449,– €
06.07. – 10.07.24 5 Tg. Juwelen des Loiretals 825,– €
14.07. – 19.07.24 6 Tg. Mecklenburgische Seenplatten – Usedom & Rügen 899,– €
21.07. – 24.07.24 4 Tg. Naturpark Altmühltal 555,– €
Wirwünschen unseren Kunden froheWeihnachten und ein gutes neues Jahr 2024!
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Mehr als 200 Google-Bewertungen mit 5 Sternen

Neu gestaltet, neu erleben:
Ausgeschlafene Angebote sichern

Bis zu

15%
auf Bettwäsche

Bis zu

20%
auf Winterbetten

100€
für Ihre alte
Matratze*

hallo@alesi-schlaf.de . www.alesi-schlaf.de

Terminvereinbarung unter: Telefon 07422 21080
Bettenhaus Alesi . Bahnhofstr. 21 . 78713 Schramberg

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
12.01. Immobilien Anzeigenschluss, 08.01. 12.00 Uhr

19.01. Fit, schön und gesund Anzeigenschluss, 15.01. 12.00 Uhr

19.01. Handwerk & Industrie, Mitarbeiter gesucht Anzeigenschluss, 15.01. 12.00 Uhr

26.01. Im Alter gut versorgt Anzeigenschluss, 22.01. 12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seite/n präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de



Frohe Weihnachten
Für die gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen sagen wir

allen Kunden, Geschäftspartnern und Bekannten
DANKE!

Engelstraße 17
77716 Haslach

Tel. 07832/9998680
hausverwaltung@possler.de

Freitag, 22.12. durchgehend geöffnet
Samstag, 23.12. von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet

SStteeiinnaacchh ·· HHaauuppttssttrraaßßee 4477aa77a77 ·· TTeeTTeTT ll.. 0077883322//997777888888 ·· FFaaxx 997777888811

Fröhliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr wünschen Ihnen
Markus & Brigitte Kienzle mit

Anneliese Kai Catrin Selina

Sigi
Anja A. Heike Letta Michaela V.

Maren
Lea Manfred

Angelika
Simone Kathrin

Sabrina
Runna

Phanit
Daniela

Mona
Anja S. Sonja

Anja S-M. Manuela Jason Barbara

Kilian Lirije Michaela S. Maria

MOSER Vermessung GmbH
Allmendgasse 8 · 77716 Haslach i.K.

Tel.: 0 78 32 / 97 86 62 ·
info@moser-vermessung.de · www.moser-vermessung.de

und ein gutes neues Jahr,
verbunden mit dem Dank für das
entgegengebrachte Vertrauen und
die gute Zusammenarbeit.



77790 Steinach
Telefon 07832 /2422
www.kopf-sohn.de

Frohe Weihnachten
Für die gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen möchten wir

allen Kunden, Geschäftspartnern und Bekannten
DANKE sagen.

Geissler
EURONICS Radio Geissler I Inh. Samuel Geißler I Mühlenbacherstr. 9
77716 Haslach i.K. I Tel. 07832 979777 I info@radiogeissler.de
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SCHNELL,
KOMPETENT
& ZUVER-
LÄSSIG

Wir wünschen unseren Kunden, Geschäftspartnern

und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins neue Jahr.



Tipps

Veranstaltungs

Privat
Anzeigen

4-köpfige Familie (beide Elternteile in unbefr.
Arbeitsverhältnis), keine HT, sucht Wohnung oder Haus

zur Miete/Kauf ab 4. Zi. in Haslach + Nebenbereiche
oder Fischerbach. Telefon: 0152 / 53 72 75 50

Sehr schöne Einliegerwohnung in Hofstetten zu vermieten.
3 Zi.-Küche-Bad-Abstellkammer, 85 m², Keller separat, große Terras-
se, sonnige Lage, schöne Aussicht, Nichtraucher, Haustiere erlaubt,
ab 01.01.2024.
Zusendungen unter Chiffre-Nr. 01931 an chiffre@reiff.de oder an ANB
Reiff Verlagsges., Chiffreabteilung, Hauptstr. 83a, 77652 Offenburg

Suche für mich eine 2-3 Zi.-Whg.
50 – 70 qm, m. EBK, kein DG oder ELW im Keller.

Ich, berufstätig, NR, keine HT freue mich über Angebote an:
wohnung-2024@gmx.de

Geschäftsführer sucht Wohnung
(Zweitwohnsitz)

2-3 Zimmer, max. 70qm, gerne in Haslach
Mit EBK, Balkon oder Terrasse

0160 97994690

Nochmals Verkauf von
Bio-Weihnachtsbäumen

Garantiert ohne Glyphosat u. Wuchsbegrenzer.
Nach dem Mond geschlagen. Auf dem Wochenmarkt

am 23.12. in Haslach. 8.00 – 12.00 Uhr oder
bei Fam. Schmid, Talstr. 34 in Hasl.-Bollenbach.

Immobilien

1996 Baujahr

2,5 Zimmer mit Balkon u. Garage

67 m²

Gas, EV-B: 56 kWh/(m²a), EEK: B

Schenkenzell

315.000,00

Kontaktieren Sie uns! T

W

07422 94967-0

www.spittel-bau.de

Wohnen - wie neu! 2,5-Zimmer
sehr hochwertig und barrierefrei

Allg. Mediziner mit Familie sucht
Einfamilienhaus mit Garten
zum kaufen im Kinzigtal,

über Postbank Immobilien GmbH,
der Makler der Deutschen Bank

Tel.: 0781 9200 - 16

Privat
Anzeigen

FRISEUR KELLER
Wir suchen dich!

Stylist/in, Friseur/in (m/w/d)
Flexible Arbeitszeiten, Minijob, Teilzeit oder nach Absprache
– ab 01.01.2024.
Interessiert? Dann melde dich doch gleich bei uns.
Wir sind ein freundliches nettes Team und freuen uns auf dich.

Friseur Salon Keller
Inh. Rosaria Dolce Spallino

Mühlenbacher Str. 3 // 77716 Haslach // Tel. 0159 06560451

Stellenmarkt



Stellenmarkt

Per Mail: 
info@moser-herrenmoden.de
Per Post: 
Moser Herrenmoden GmbH 
z.Hd. Marcel Giesler
Hauptstraße 36 • 77736 Zell a.H.
Tel: 07835-3308Tel: 07835-3308 www.moser-herrenmoden.de

bewirb dich jetzt!

spaß an mode ?

erfahrung im mode einzelhandel ?

Verkäufer*IN (m/w/d)

wir suchen dich!

für unsere Standorte zell a.h. & hausach

Vollzeit /Teilzeit

Wir suchen Verstärkung

Seit 1954

Die Firma Oehler ist bereits seit über 65 Jahren führender Hersteller
im Bereich Agrartechnik. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir
an unserem Standort in 77652 Offenburg-Windschläg:

...
QUALIT

ÄT UND INNOVATION

Interessiert an einer krisensicheren Stelle?!
- Dann senden Sie Ihre Bewerbung an Frau Yvonne Oehler

Oehler Maschinen Fahrzeugbau • Windschläger Straße 105-107 • 77652 enburg
Tel: 0781 / 9139-19 • E-Mail: y.oehler@oehlermaschinen.de • www.oehlermaschinen.de

Mitarbeiter Empfang (m/w/d)



Wir suchen
Verstärkung!

DieGemeindeBerghauptensucht zum
nächstmöglichenZeitpunkteine

Angestellte fürdasBürgerbüro (m/w/d)
inVollzeit

Für Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau
Sommerfeld telefonisch (07803 / 9677-45) oder per
E-Mail (annette.sommerfeld@berghaupten.de)
gerne zur Verfügung. Weitere Informationen auf:
www.berghaupten.de.

Stellenmarkt

G & Z Alu-Systeme GmbH
Josef-Maier-Str. 1, 77790 Steinach
Telefon 0 78 32 / 9 74 08-0
info@gz-alu.de, www.gz-alu.de

Unser Team braucht Verstärkung:

>>Kfm. Mitarbeiter (m/w/d)
für Zentrale & Empfang, Rechnungen und Spedition

>>Vertrieb Innendienst (m/w/d)
zur Kundenbetreuung und internen Auftragsabwicklung

>>Mitarbeiter Sägerei (m/w/d)
zum Sägen von Aluminiumprofilen, keine Schichtarbeit

>> Lagermitarbeiter (m/w/d)
zur Kommissionierung unserer Aufträge, keine Schichtarbeit

>>Mitarbeiter Vormontage (m/w/d)
zur Verstärkung unseresWerkstatt-Teams, keine Schichtarbeit

>Mitarbeiter für Baustellen (m/w/d)
für die Endmontage bei unseren Kunden
Infos unter www.gz-alu.de/karriere

Geländer | Zäune | Tore | Sichtschutz | Bodendielen

(m/w/d)

WIR SUCHEN

DICH!

Ausbildungsplätze ab September 2024:
Industriekaufmann (m/w/d), Techn. Systemplaner (m/w/d),

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir mobilisieren Kräfte

Für unsere Rehaklinik Klausenbach suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter für Küche
und Service (m/w/d)
in Teilzeit, 25 Std. Woche (64%)

Wollen Sie Ihre Kraft in unser Team einbringen?
Wir freuen uns. Alles Wichtige erfahren Sie unter
hiips://bewerbung.rehazentren-bw.de/ddzqf

Eine Klinik der Reha Zentren
Baden-Württemberg gGmbH

Klausenbach 1 | 77787 Nordrach | 07838 82-0



Weitere Informationen unter
www.oberwolfach.de

Gebäudemanager /
Leiter des Bauhofs (m/w/d)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunk
t eine/n

Stellenmarkt
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Stellenmarkt

Jetzt mehr
erfahren:

Jetzt alles andere knicken und Karriere
beim Verpackungsexperten machen!

Packen Sie Ihre Karriere an!

Wir suchen für unseren Standort in Biberach m/w/d

• Maschinenführer Druck • Produktionsmitarbeiter Farblabor
• Maschinenführer Kaschieren • Key Account Manager
• Maschinenführer Kleben Verkauf Verpackungen
• Maschinenführer Stanzen • Online Marketing Manager
• Produktionshelfer • HR Payroll Spezialist
• Logistikmitarbeiter • Automatisierungs-/Elektrotechniker

karlknauer.de/karriere personal@karlknauer.de karlknauerkarriere



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

QS-Mitarbeiter (m/w/d)
Bereich Wareneingang / Warenausgang

Bühler + Neumaier GmbH & Co.KG
Mühlenmatten 4
77716 Hofstetten
Tel: 07832 / 9175-0
info@buehler-neumaier.de
www.buehler-neumaier.de

Stellenmarkt

Förderverein des

VOLKSBANK IN DER ORTENAU
IBAN DE62 6649 0000 0013 8554 04
SPARKASSE ORTENAU
IBAN DE68 6645 0050 0000 0500 55

WWW.KINDERHOSPIZDIENST-ORTENAU.DE

KINDERN
LACHEN
SCHENKEN DEINESPENDEHILFT!

AMBULANTER BESUCHS- UND HOSPIZDIENST

Wir begleiten Schwerkranke, Sterbende
und ihre Angehörigen ehrenamtlich bei Ihnen

zu Hause oder im Pflegeheim.
 Irmtraud.mussler@caritas-kinzigtal.de
 07832-99955211
 Dorothea.Brust-Etzel@caritas-kinzigtal.de
 07832-99955210KO

N
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Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Haupt- & Abgasuntersuchung
zum günstigen Festpreis

HASLACH TÜV SÜD:
Do: 8.00 – 12.00 Uhr & 12.30 – 16 Uhr

WOLFACH GTÜ:
Mo-, Mi- & Fr-Mittag nur nachTerminvereinbarung!

STANDORT HASLACH
Eichenbachstr. 2
Tel. 07832 9147-0

STANDORT WOLFACH
Hausacher Str. 8
Tel. 07834 9179

www.autohausstaiger.de

HOHEN
Schluss mit zu

Strompreisen!

Partner im Netzwerk der:

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort:
Andrea Till  |  Mobil: 0162 - 74 78 543

Strompreise für Neukunden sind drastisch gesunken.
Ich helfe Ihnen beim Wechsel.

PREISSTURZ BEIM STROM! 
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STROMPREISE UNTER DEM PREISDECKEL. 

AUCH GÜNSTIGE GASTARIFE VERFÜGBAR! 

Vorbächstraße 15, 77796 Mühlenbach

Telefon 07832/5355
info@messmer-reisen.de Moderne Bustouristik · Busreisebüro

Skifahrten
30.12. Silvretta Montafon, inkl. Skipass u. Mittagessen € 96,–

Jugendl. 15 – 18 J. € 79,–
Kinder 6 – 14 J. € 69,–

06.01. Skigebiet Grindelwald, inkl. Skipass € 90,–
Kinder 6 – 15 J. € 59,–

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Glück und Gesundheit!

Martin Brosamer | Urbann 2, 77781 Biberach
Tel. 07835/ 547794 | www.kinzigbrennerei.de

Kartoffeln zu verkaufen
Sorten: Annabell (festkochend)
Berber (vorw. festkochend )
Afra (mehlig kochend)
Auch Fu�erkartoffeln



Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg im Breisgau
Mathildenstr. 3 | 79106 Freiburg

Tel. 0761 / 275242 | info@helfen-hilft.de

www.helfen-hilft.dewww.helfen-hilft.de

Für die Eltern krebskranker Kinder bauen wir ein neues
Elternhaus!

www.facebook.com/HelfenHilftFreiburg/ www.instagram.com/helfenhilft/

Der Förderverein hat sich das Ziel gesetzt,
alles erdenklich Mögliche zu tun, um
krebskranken Kindern und ihren Familien
zu helfen. Es ist ein Zusammenspiel vieler
Komponenten, die die Heilungschancen
eines jeden einzelnen Kindes ausmachen.
So muss die Forschung vorangetrieben,
die medizinische und personelle Versor-
gung verbessert werden, vor allem aber
müssen Familien, die um das Leben ihres
Kindes bangen müssen, aufgefangen und
betreut werden. Alle Spenden fließen seit
der Vereinsgründung vor 40 Jahren in das
Elternhaus des Fördervereins sowie die
zahlreichen Vereinsprojekte.
Ein besonders gutes Beispiel ist die
Übernahme der Kosten für den MRT-
Tomographen in der Freiburger Uni-
Kinderklinik. Das Gerät kommt allen
Kindern, die in Freiburg behandelt wer-
den zugute. Der Marktwert des Gerätes
beträgt ca. 1,3 Mio Euro. Prof. Wenz,
ärztlicher Direktor der Uniklinik, be-
tonte die Wichtigkeit der strahlenfreien
Untersuchung vor allem bei Kindern.
Dem Förderverein sei es zu verdanken,
dass dies nun weiterhin in der Kinderkli-
nik in Freiburg möglich sei.

In Freiburg entsteht in unmittelbarer Nähe
zur neuen Uni-Kinderklinik das neue Eltern-
haus des Fördervereins. Seit über 40 Jahren
unterstützt der Verein Familien mit krebs-
kranken Kindern. Die Eltern der zum Teil
schwerstkranken kleinen Patienten kommen
vorwiegend aus der Region. Für optimale
Pflege und Versorgung sind kurze Wege un-
verzichtbar. Eine bundesweite Umfrage unter
Elternhäusern hat gezeigt,
dass Eltern bis zu zehnmal
zwischen der Kinderkli-
nik und dem Elternhaus
pendeln. Die regelmäßige
Nutzung des Elternhauses
– und vor allem auch die
vielen Angebote für Eltern
und Geschwisterkinder –
erfolgt jedoch nur, wenn
die Unterkunft nicht wei-
ter als max. 500 Meter
vom Klinikum entfernt
ist. Durch den Neubau der
Uni-Kinderklinik wurde da-
her auch der Neubau des
Elternhauses nötig.

Pro Jahr verzeichnet der Förderverein derzeit
mehr als 19.000 Übernachtungen – insge-
samt bisher fast 350.000 Übernachtungen.

Das neue Elternhaus mit 45 Zimmern und
Appartements wird ausschließlich aus priva-
ten Spenden finanziert. Insgesamt investiert
der Förderverein ca 14 Mio Euro.

Förderverein für krebskranke Kinder e.V.
Freiburg baut neues Elternhaus

Bitte helfen Sie uns dabei – mit Ihrer Spende!

Eine Riesenaufgabe ist und bleibt das Elternhaus

40 Jahre40 Jahre
FördervereinFörderverein

Diese Anzeige wird nicht durch Spendenmittel finanziert, sondern erscheint durch freundliche Unterstützung des Verlages.

• Sparkasse Freiburg – Nördl. Breisgau | DE94 6805 0101 0002 3004 54 | FRSPDE66XXX
• Volksbank Freiburg | DE57 6809 0000 0002 8603 09 | GENODE61FR1



Regenbogenzentrum
Praxis für

Yoga und Autogenes Training

AERIAL-YOGA-KURSANGEBOTE
Vormittagskurse:
Beginn: Montag, 08.01.2024
von 9:00 - 10:00 Uhr und 10:00 - 11:00 Uhr
Abendkurse:
Beginn Montag, 08.01.2024
von 18:30 - 19:30 Uhr und 19:45 - 20:45 Uhr
Beginn Dienstag, 09.01.2024
von 18:30 - 19:30 Uhr und 19:45 - 20:45 Uhr
Beginn Mittwoch, 10.01.2024
von 18:30 - 19:30 Uhr und 19:45 - 20:45 Uhr
Yoga für Kinder:
Beginn Donnerstag, 11.01.2024
von 16:00 - 17:00 Uhr und 17:00 - 18:00 Uhr

HATHA-YOGA-KURSANGEBOTE
Beginn Donnerstag, 11.01.2024
von 18:30 - 19:30 Uhr und 19:45 - 20:45 Uhr

Hilde Armbruster
Hauptstraße 28
77756 Hausach

Bei Schichtarbeit besteht die Möglichkeit, die Kurse zu
wechseln. Anmeldung: 07832-6354, bei Anrufbeantworter
bitte Telefonnummer angeben. Ich rufe Sie zurück.
Internet: www.aerialyoga-kinzigtal.de

Industriestraße 7
77656 Offenburg-Elgersweier

Tel. 0781 /53993

www.fensterbau-bross.de

● Fenster ● Türen

● Markisen ● Rollläden

● Plexiglasplatten

Besuchen Sie
unsere Ausstellung!

Wir wünschen allen
frohe Weihnachtenfrohe

Blechnerei . Sanitär

Unsere Festtagsangebote vom 1144..1122..22002233 bis 0033..0011..22002244

9,99 1,79

1,99 3,59

2,99

1,79

2,99

21,90
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MMiittaarrbbeeiitteerr ssaaggeenn ""VViieelleennDDaannkk!!"" uunndd
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21.12. bis 27.12.2023 · www.kinohaslach.de
»GIRL YOU KNOW IT´S TRUE« Fr 20:00, Sa/Mo/Di/Mi 19:30
»RAUS AUS DEM TEICH« 2D: Fr/Sa/Mi 15:15, Di 14:00
3D: Fr/Sa/Mo/Mi 19:00, Di 16:00/19:00
»WONKA» Fr/Sa/Mo 19:15, Di 16:15/19:15
»WISH« Fr/Sa/Mi 15:00, Di 14:00
»WOW! NACHRICHT AUS DEM ALL« Sa/Mi 15:00, Di 14:00
»EIN GANZES LEBEN« Mi 19:15

Wir wünschen Ihnen gesegnete und
frohe Weihnachten sowie alles Gute

für das neue Jahr 2024.

Für Hobbyheimwerker und Bauherren.

METALLBEARBEITUNG - BLECHNEREI
Wir bieten Blechzuschnitt und

Kantbleche nach Maß an. Blechstärke
von 0,7 mm bis 6 mm.

Aluminium. Stahl. Verz. Stahl. Edelstahl.
Kupfer. Titanzink. Kanten und Zuschnitt

bis 6 m.
Bestellen und Kontakt:Kontakt:K

Telefon:Telefon:T 07843 995 12 23
Fax: 07843 849 86 20
Email: mail@rejsek.de

Abholung: Hornisgrindestr. 3, 77871 Renchen.
TäTäT glich 7.00 - 16.00 Uhr,
Samstag bis 12.00 Uhr.

Weitere Informationen über uns
www.rejsek.de

REGEL 1: Komfort ist eine
Frage der Ausstattung.

REGEL 2: Selbst bei
voller Fahrt.

Der Subaru XV als Sonderedition – nur in limitierter Stückzahl
erhältlich und besonders umfangreich ausgestattet.

Jeder Subaru ist serienmäßig bemerkenswert gut ausgestattet.
Doch der Subaru XV EDITION Comfort plus bietet noch einiges mehr.

Außerdem serienmäßig erhältlich:
•Effizienter und agiler dank SUBARU BOXER-Motor

•Überlegen im Gelände mit permanentem Allradantrieb
und einer hohen Bodenfreiheit von 220 mm

•Mehr Sicherheit mit dem Fahrerassistenzsystem EyeSight1

•Vielseitiges Audiosystem mit großem 8-Zoll (20,3 cm)-Display und 6 Lautsprechern

• Immer gut informiert dank modernem Infotainmentsystem mit Apple CarPlay2

und Android AutoTM 3

+3
Jahre
Subaru

Garantie
5

*

ab 29.890€

Der Subaru XV EDITION Comfort plus.
Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Mehr über
den Subaru XV
erfahren

Subaru XV 1.6i EDITION Comfort plus: Nach NEFZ: Kraftstoffverbrauch in l/100 km
innerorts: 8,2; außerorts: 6,1; kombiniert: 6,9; CO2-Emission in g/km kombiniert: 157;
Effizienzklasse: D. Nach WLTP: Kraftstoffverbrauch (l/100°km) kombiniert: 8,0; CO2-
Emission (g/km) kombiniert: 180.

Abbildung enthält Sonderausstattung. *5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km.Optionale 3 Jahre Anschlussgarantie als Reparaturkostenversicherung gemäß
näheren Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG bis 200.000 km bei teilnehmenden Subaru Partnern erhältlich. Die gesetzlichen Rechte des Käufers
bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. 1Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte
unseren entsprechenden Informationsunterlagen. 2Apple CarPlay ist ein Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und
anderen Ländern. 3Android™ und Android Auto™ sind Markenzeichen von Google Inc.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de

Freudenstädter Str. 75
72275 Alpirsbach
Tel.: 07444 9550-0

Autohaus Roth GmbH

www.autohaus-roth.com

Gottlieb-Daimler-Str. 10
72172 Sulz a. N.
Tel.: 07454 9670-0

Mehr erfahren Sie unter:
www.pankreasstiftung.de
oder unserem QR-Code

Spendenkonto:
BW Bank Ulm
IBAN: DE73 6005 0101 7439 5026 91

Hans Begger
Stiftuungg

Kampf dem
Bauchspeicheldrüsenkrebs

✓ Beratung
✓ Forschung
✓Wissen

Ihre Spende hilft!



Hauptstr. 104 77756 Hausach
Tel. 0 78 31/96831-0TeTeT l. 0 78787 31/96831-0

Lambert-von-Büren-Str. 3 77723 Gengenbach
Tel. 0 78 03/9676-0 www.Mildenberger-Lusch.de

Weihnachten ist
eine Zeit der Besinnung und der Freude,

eine Zeit für Wärme und Frieden
und vor allem auch eine Zeit der Dankbarkeit.

Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Gesundheit, viel Glück und Erfolg.

Unser
Wein

mit der Sonne gekeltert.
Trauben reifen in der Sonne. Um aus den Trauben guten Wein
zu machen, brauchen wir Energie. Diese Energie liefert uns
auch die baden-württembergische Sonne.
Wein von hier mit Energie von hier.

Wir alle machen
Erneuerbare zur Tradition.

K INZ IGTAL

T +49 (0)7832 977 94 90
Kinzigtal@engelvoelkers.com

Kostenlose Marktpreiseinschätzung.
Jetzt Immobilienwert erfahren.

GUTSCHEIN
für eine unverbindliche und
marktgerechte Bewertung

Ihrer Immobilie

Reiner Mosmann

PHYSIOTHERAPIE
Jetzt Termin buchen:

Tel: 07834-8670510
• Freie Kapazitäten
• Alle Kassen
• Reha-Sport

www.RehaZentrum-wolfach.de

20 Jahre

Engelstraße 25
77716 Haslach i.K

Wir wünschen Ihnen
zauberhafte WEIHNACHTEN

und ein mit Zufriedenheit und Gesundheit
gefülltes neues Jahr 2024

Ein Weihnachtsgeschenk in letzter Minute?
- Wir zaubern Ihnen IHR Präsent mit...

Weihnachts-
Tees
verschiedene Sorten mit:

Schwarz-Tee, Grüner / Weißer Tee
Früchte- / Kräuter- / Rooibusch-Tee



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm



ALLES AUS EINER HAND

Wir verstärken unser Team in den Bereichen

Prüfung nach DGUV V3 von Maschinen und Anlagen

Fertigung und Montage von Schaltschränken und Anlagen

SPS Programmierung mit Siemens TIA Portal

Elektrokonstruktion mit ePlan P8 für Automatisierung

Vertrieb und Projektleiter im Innen- und Außendienst

Du hast eine Ausbildung oder eine vergleichbare
Qualifikation in einem der Bereiche und möchtest
Dein Engagement und Wissen im Team eines
inhabergeführten Unternehmens einbringen?
Dann bewirb Dich unter bewerbung@elteo.de

Wir bilden aus im Bereich

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

in Teil-
oder
Vollzeit

Jürgen Schmider | Tel.: 07852 93613 30 | Mobil: 0151 148 451 03
Bernhard Honauer | Tel.: 07852 93613 10 | Mobil: 0151 148 451 01
bewerbung@elteo.de | www.elteo.de
elteo elektrotechnik Gmbh & Co.KG | Industriestraße 1 | 77731 Willstätt

Gestalte
Deine

Zukunft!
Starte Deine Karriere in 2024 mit elteo!
Wir freuen uns auf Dich!


